
— 76 —

CIX. Jahrgang Stück 4

CanbeskirdjHcbcs flmtsblatt
öer QfoangelifdHutberifdien Canöesfcirdie in

Wolfenbüttel, den 15. Juli 1996

Inhalt

Seite

Bekanntmachung des Landeskirchensteuerbeschlusses 1995 und 1996 für das Gebiet im Lande Sachsen-Anhalt .. 77

Genehmigung des Landeskirchensteuerbeschlusses für 1995 und 1996 für das Gebiet im Lande Sachsen-Anhalt .. 77

Bekanntmachung der 2. Änderung des Landeskirchensteuerbeschlusses 1995 und 1996 für das Gebiet im Lande

Niedersachsen 77

Genehmigung der 2. Änderung des Landeskirchensteuerbeschlusses für 1995 und 1996 für das Gebiet im Lande

Niedersachsen 78

Kirchengesetz über den Nachtragshaushaltsplan der Landeskirche für das Haushaltsjahr 1996 78

1. Kirchenverordnung zur Änderung der Kirchenverordnung zur Durchführung des Gemeinschaftsförderungsgesetzes 78

Bekanntmachung der Verwaltungsgrundsätze des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

über Personalakten der kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Personalaktenordnung) 79

Kollektenplan 1996/97 81

Bekanntmachung der ab I. Juni 1996 geltenden Neufassung des Mitarbeitervertretungsgesetzes 83

Bekanntmachung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todes

fällen 101

Kirchensiegel 134

Bekanntmachung der Neufassung der Satzung der Stiftung Maria-Stehmann-Haus vom 15. April 1996 135

Ausschreibung von Pfarrstellen und anderen Stellen 137

Besetzung von Pfarrstellen und anderen Stellen 138

Verwaltung von Pfarrstellen und anderen Stellen 138

Personalnachrichten 138

Berichtigungen 139



— 77 —

Bekanntmachung

des Landeskirchensteuerbeschlusses 1995 und 1996

für das Gebiet im Lande Sachsen-Anhalt

Nachstehend geben wir den von der Landessynode am 26.

November 1994 gefaßten Beschluß über die Landeskirchen

steuer der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig im Gebiet

des Landes Sachsen-Anhalt für die Haushaltsjahre 1995/96

bekannt.

Wolfenbüttel, den 10. April 1996

Landeskirchenamt

Dr. Fischer

Beschluß über die Landeskirchensteuer

der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig im

Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt für das

Haushaltjahr 1995/96 vom 26. November 1994

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braun

schweig erhebt von den Kirchenmitgliedern, die ihren Wohn

sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der ab

1.1. 1992 zur Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig gehö

renden Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt haben, Lan

deskirchensteuer.

§ 1

Für die Jahre 1995/1996 erhebt die Ev.-luth. Landeskirche

in Braunschweig Landeskirchensteuer in Höhe von 9 v. H.

der Einkommen-(Lohn-)Steuer, höchstens jedoch 3,5 v. H.

des zu versteuernden Einkommens.

§2

Ein Mindestbetrag wird von jedem Kirchenmitglied, bei

dem Einkommensteuer festgesetzt oder Lohnsteuer abgezo

gen wird, in Höhe von 7,20 DM jährlich, 1,80 DM viertel

jährlich, 0,60 DM monatlich, 0,14 DM wöchentlich und 0,02

DM täglich erhoben.

§3

Das Kirchengeld in glaubensverschiedener Ehe beträgt

jährlich bei gemeinsam zu versteuerndem Einkommen nach

§ 2 Abs. 5 EStG der Ehegatten von

54001 bis 64999

65000 bis 79999

80000 bis 99999

100000 bis 149999

150000 bis 199999

200000 bis 249999

250000 bis 299999

300000 bis 349999

350000 bis 399999

400000 und mehr

DM

216

360

480

660

1200

1800

2400

2820

3240

4500

§4

In den Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt der

Kirchensteuersatz 5 v. H. Die pauschalierte Kirchenlohn

steuer wird im Verhältnis 83 v. H. auf die evangelische und

17 v. H. auf die katholische Kirche aufgeteilt.

Braunschweig, den 26. November 1994

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Landessynode

Eckeis

Genehmigung des Landeskirchensteuerbeschlusses

für 1995 und 1996 für das Gebiet im Lande

Sachsen Anhalt

Der Minister der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt hat

durch Verfügung vom 25. 3. 1996 — 42-S-2442-1 — den Be

schluß der Landessynode über die Landeskirchensteuer für

die Haushaltsjahre 1995 und 1996 vom 26. November 1994

gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung des Kirchen

steuerwesens vom 31. August 1990 genehmigt.

Wolfenbüttel, den 10. April 1996

Landeskirchenamt

Dr. Fischer

Bekanntmachung der 2. Änderung ,

des Landeskirchensteuerbeschlusses für 1995 und

1996 für das Gebiet im Lande Niedersachsen

Nachstehend geben wir den Beschluß über die Landeskir

chensteuer der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in

Braunschweig im Gebiet des Landes Niedersachsen für die

Haushaltsjahre 1995 und 1996 vom 26. November 1994 in

der Fassung der Änderungsbeschlüsse der Landessynode

vom 18. Mai 1995 (Amtsbl. 1995 S. 86) und 18. November

1995 bekannt. Die Änderung des Beschlusses vom 18. No

vember 1995 ist durch Kursiv-Schrift kenntlich gemacht.

Wolfenbüttel, den 16. April 1996

Landeskirchenamt

Dr. Fischer

Beschluß über die Landeskirchensteuer der

Evangelisch-lutherischen Landeskirche in

Braunschweig im Gebiet des Landes Niedersachsen

für das Haushaltsjahr 1995/1996 vom 26. November

1994, geändert durch Beschluß vom 18. Mai 1995

und 18. November 1995

1. Die Landeskirchensteuer der Kirchenmitglieder, die ihren

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land Nieder

sachsen haben, beträgt für die Jahre 1995 und 1996 9 %

der Einkommensteuer (Lohnsteuer), höchstens jedoch

3,5 "?o des zu versteuernden Einkommens bzw. des auf das
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zu versteuernde Einkommen umzurechnenden Arbeits

lohnes, von dem die Lohnsteuer berechnet wird; die Er

mäßigungen nach dem Erlaß des Niedersächsischen Fi

nanzministeriums vom 10. September 1990 (Niedersächsi

sches Ministerialblatt S. 1202) gelten seitdem unverändert

fort. Der Berechnung des Höchstsatzes (Kappung) ist der

Anfangswert der jeweiligen Tabellenstufe der Einkom

mensteuertabelle zugrunde zu legen.

Sind bei Kirchenmitgliedern Kinder nach dem Einkom

mensteuergesetz zu berücksichtigen, so sind die Vor

schriften des §57 a Abs. 2 und 2 a des Einkommensteuer

gesetzes maßgebend.

Ein Mindestbetrag wird von jedem Kirchenmitglied, bei

dem Einkommensteuer festgesetzt oder Lohnsteuer abge

zogen wird, in Höhe von 7,20 DM jährlich, 1,80 DM vier

teljährlich, 0,60 DM monatlich, 0,14 DM wöchentlich

und 0,02 DM täglich erhoben.

2. Bei den Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung

von einer innerhalb des Landes Niedersachsen gelegenen

Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskir

chensteuer von den dem Steuerabzug vom Arbeitslohn

unterliegenden Bezügen im Lohnabzugsverfahren von

den Arbeitgebern einbehalten. Steuerpflichtigen, deren

Lohnsteuerberechnung von einer außerhalb des Landes

Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen

wird, wird die Landeskirchensteuer nach dem in dem be

treffenden Bundesland geltenden Kirchensteuersatz ein

behalten.

Bad Harzburg, den 18. November 1995

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Landessynode

Eckeis

Genehmigung der 2. Änderung des

Landeskirchensteuerbeschlusses für 1995 und 1996

für das Gebiet im Lande Niedersachsen

Der Niedersächsische Kultusminister hat im Einverneh

men mit dem Niedersächsischen Minister der Finanzen

durch Verfügung vom 29. März 1996 — 2051-54063/1 — den

geänderten Beschluß der Landessynode über die Landeskir

chensteuer für die Haushaltsjahre 1995 und 1996 im Gebiet

des Landes Niedersachsen vom 18. November 1995 (Amtsbl.

1996 S. 77) gemäß Artikel 12 Abs. 2 des Vertrages des Landes

Niedersachsen mit den evangelischen Landeskirchen in Nie

dersachsen vom 19. März 1955 in Verbindung mit § 2 Abs.

9 des Kirchensteuerrahmengesetzes i. d. F. vom 10. Juli 1986

(Nds. GVBL. S. 281) genehmigt.

Wolfenbüttel, den 16. April 1996

Landeskirchenamt

Dr. Fischer

Kirchengesetz über den Nachtragshaushalt der

Landeskirche für das Haushaltjahr 1996

vom 31. Mai 1996

§ 1

Der Haushaltsplan der Ev.-luth. Landeskirche in Braun

schweig 1995/1996 — beschlossen durch Kirchengesetz vom

26. November 1994 — wird wie folgt geändert:

Die Haushaltsstelle 9741.3110 wird um 8 Millionen DM

aufgestockt. Die Aufstockung erfolgt durch Entnahme

aus dem Vermögen (landeskirchliche Baurücklage). Der

aufgestockte Betrag kann bei der eingericheten Haus

haltsstelle 8720.9510 — Umbau und Sanierung der lan

deskirchlichen Dienstgebäude Lindener Straße in Wolfen

büttel — zusätzlich verausgabt werden.

§2

Der durch Kirchengesetz vom 24. November 1994 aufge

stellte Haushaltsplan der Ev.-luth. Landeskirche in Braun

schweig für die Haushaltsjahre 1995/96 wird durch dieses

Kirchengesetz ergänzt.

§3

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juni 1996 in Kraft.

Goslar, den 31. Mai 1996

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Kirchenregierung

Christian Krause

1. Kirchenverordnung zur Änderung der Kirchen

verordnung zur Durchführung des

Gemeinschaftsförderungsgesetzes vom 21. März 1996

(Amtsbl. 1996 S. 67) Vom 17. Juni 1996

Aufgrund des § 13 des Kirchengesetzes zur Förderung der

Gemeinschaft von Frauen und Männern und zur Aufstellung

von Frauenförderplänen in der Ev.-luth. Landeskirche in

Braunschweig und deren Einrichtungen vom 17. November

1995 (Amtsbl. 1996 S. 11) wird verordnet:

§ 1

Die Kirchenverordnung zur Durchführung des Gemein-

schaftsförderungsgesetzes vom 21. März 1996 wird wie folgt

geändert:

1. In § 2 Abs. 4 wird das Wort „deren" vor „Geschäftsräu

men" ersetzt durch „dessen".

2. In § 2 Abs. 6 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fassung:

„Das Landeskirchenamt hört die landeskirchliche Frau

enbeauftragte und entscheidet abschließend, es sei denn,

daß sich der Einspruch gegen das Wahlverfahren der

Frauenbeauftragten des Landeskirchenamtes richtet; in

diesem Fall entscheidet die Kirchenregierung. Wird nach

Anhörung der Beteiligten ein fehlerhaftes Wahlverfahren

festgestellt, ist die Wahl zu wiederholen.

§2

Die Kirchenverordnung tritt am 17. Juni 1996 in Kraft.

Wolfenbüttel, den 17. Juni 1996

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Kirchenregierung

Christian Krause
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Bekanntmachung

der Verwaltungsgrundsätze des Rates der

Konföderation evangelischer Kirchen in

Niedersachsen über Personalakten der kirchlichen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(Personalaktenordnung)

Der Rat der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie

dersachsen hat am 30. Mai 1994 die nachstehenden Verwal

tungsgrundsätze beschlossen. Sie sind im Kirchlichen Amts

blatt für die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 1994 S. 104

verkündet worden. Die Kirchenregierung hat am 13. Dezem

ber 1995 nach § 10 der Verwaltungsgrundsätze diese mit

Wirkung zum 1. Januar 1996 in Kraft gesetzt. Sie werden

hiermit bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Verwaltungsgrund

sätze nicht für die Personalakten aller Mitarbeiter und Mitar

beiterinnen gelten, sondern nur für Personalakten derjenigen,

die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen.

Wolfenbüttel, den 7. Juni 1996

Landeskirchenamt

Niemann

Verwaltungsgrundsätze des Rates der Konföderation

evangelischer Kirchen in Niedersachsen über

Personalakten der kirchlichen Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen (Personalaktenordnung)

Vom 30. Mai 1994

Auf Grund des § 7 Abs. 2 des Vertrages über die Bildung

einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

werden bis zu einer endgültigen Regelung im Rahmen der in

den Kirchen der Konföderation geltenden pfarrer- und mit

arbeiterrechtlichen Vorschriften folgende Verwaltungs

grundsätze zum Personalaktenrecht erlassen:

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Personalaktenordnung gilt für alle Personalak

ten der Personen, die in der Konföderation und in den ihr

angehörenden Kirchen in einem öffentlich-rechtlichen

Dienstverhältnis beschäftigt werden (im folgenden Mit

arbeiter).

(2) Die in dieser Personalaktenordnung verwendeten Per

sonenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

§2

Personalaktenbegriff

(1) Über jeden Mitarbeiter ist eine Personalakte zu führen.

Zur Personalakte gehören mit Ausnahme der Prüfungsakten

alle Unterlagen einschließlich der in Dateien gespeicherten,

die den Mitarbeiter betreffen, soweit sie mit seinem Dienst

verhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang

stehen (Personalaktendaten). Andere Unterlagen können

nach pflichtgemäßem Ermessen der aktenführenden Stelle

zur Personalakte genommen werden, wenn sie, ohne Perso

nalaktendaten zu sein, eine Beziehung zum Dienstverhältnis

haben.

(2) Die Personalakte soll über die Person und den dienstli

chen Werdegang des Mitarbeiters vollständig und lückenlos

Auskunft geben können; sie kann nach sachlichen Gesichts

punkten gegliedert werden.

(3) Außerhalb der Personalakte dürfen keine ausschließ

lich das Dienstverhältnis des Mitarbeiters betreffenden Vor

gänge geführt werden.

(4) Unterlagen, die die Art und Weise erhellen, in der die

jeweilige Entscheidung vorbereitet worden ist, oder die Auf

schluß über die Gesichtspunkte und Erwägungen geben, die

für die einzelne das Dienstverhältnis betreffende Maßnahme

oder dafür, daß sie unterblieben ist, maßgebend waren, ge

hören nicht in die Personalakte; sie sind nach Abschluß des

Vorgangs zu vernichten.

§3

Zuständigkeit

(1) Die Personalakte wird in der für die Berufung, Einstel

lung oder Ernennung des Mitarbeiters zuständigen kirchli

chen Stelle, in der Regel der Beschäftigungsbehörde, ge

führt.

(2) Nebenakten dürfen nur geführt werden, wenn die per

sonalverwaltende Stelle (z. B. oberste Dienst- oder Auf

sichtsbehörde) nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist.

II. Inhalt und Gliederung der Personalakte

§4

Inhalt

In die Personalakte sind insbesondere aufzunehmen

1. ein weiterführender Personalbogen,

2. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild,

3. Personenstandsurkunden,

4. polizeiliche Führungszeugnisse, Auskunft aus dem Bun-

deszentralregister,

5. Tauf- und Konfirmationsbescheinigungen, pfarramt

liche Zeugnisse,

6. Nachweise über Vor-, Aus- und Fortbildung einschließ

lich Prüfungszeugnisse und andere Befähigungsnach

weise,

7. Vorgänge über Ordination, Amtseinführung, Gelöbnis

und Verpflichtung,

8. Gesundheitszeugnisse und ärztlich Gutachten zur ge

sundheitlichen Eignung, ggf. Nachweis über Schwerbe

hinderteneigenschaft,

9. Nachweise über Wehr- oder Zivildienst sowie ähnliche

Dienste,

10. Unterlagen über Ernennung, Abordnung, Versetzung,

Umsetzung, Änderung des Dienstverhältnisses, Teilbe

schäftigung (Ermäßigung der Arbeitszeit), Urlaub,

Dienstjubiläen und Ehrungen, Dienstunfälle, Nebentä

tigkeiten, Übernahme von Ehrenämtern,

11. dienstliche Beurteilungen, Dienstzeugnisse,

12. Nachweise über berufliche Tätigkeiten sowie Unterlagen

über die Beendigung von sonstigen Dienst- und Arbeits

verhältnissen,
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13. Unterlagen über Erkrankungen,

14. Vorgänge über mit dem Dienstverhältnis zusammenhän

gende Beschwerden und Behauptungen,

15. Vorgänge über Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstver

hältnis, Disziplinarvorgänge und — bei Ordinierten —

Lehrbeanstandungsverfahren,

16. Unterlagen über Verfahren vor staatlichen Gerichten

und Behörden, soweit der Aufbewahrung nicht rechtli

che Hindernisse entgegenstehen,

17. Unterlagen über Maßnahmen der Dienstaufsicht,

18. Vorgänge über Besoldung und Versorgung einschließlich

Abtretungen, Pfändungen, Gehaltsvorschüsse und Dar

lehen,

19. Beihilfen im Krankheitsfall und Unterstützungen in

Notfällen,

20. Unterlagen über Reise- und Umzugskostenvergütung so

wie Trennungsgeld,

21. Vorgänge über Ehescheidung und deren Rechtsfolgen

(z. B. Versorgungsausgleich),

22. Unterlagen über Versetzung in den Ruhestand und Aus

scheiden.

§5

Gliederung

(1) Die Personalakte gliedert sich in die Grundakte und in

die Teilakten sowie in Nebenakten.

(2) Die Grundakte enthält alle Personalvorgänge (§ 4)

über den Mitarbeiter, soweit sie nicht zum Inhalt von Teilak

ten gehören.

(3) Teilakten sind anzulegen für Vorgänge über

1. Disziplinarverfahren,

2. Lehrbeanstandungsverfahren,

3. Besoldung und Versorgung,

4. Beihilfen und Unterstützungen.

(4) Teilakten können insbesondere angelegt werden für

Vorgänge über

1. Vorbereitungsdienst und andere Ausbildungsverhältnisse,

2. Urlaub,

3. Erkrankungen,

4. Nebentätigkeiten,

5. Reise- und Umzugskostenvergütung sowie Trennungsgeld,

6. Darlehen,

7. Dienstunfälle.

(5) In den Nebenakten (§ 3 Abs. 2) der Aufsichtsstellen

werden diejenigen Unterlagen geführt, deren Kenntnis zur

rechtmäßigen Aufgabenerledigung erforderlich ist und die

auch Bestandteile der Grund- oder Teilakten sein können.

(6) Der Grundakte ist ein Verzeichnis aller Teil- und Neben

akten sowie der Personalbogen mit Lichtbild vorzuheften.

III. Zugangsberechtigung, Vertraulichkeit, Einsichtnahme

§6

Zugangsberechtigung und Vertraulichkeit

(1) Die Kirchen bestimmen je für ihren Bereich, welche Be

schäftigten Zugang zur Personalakte haben. Beihilfevorgän

ge sollen nach Möglichkeit in einer von der übrigen Perso

nalverwaltung getrennten Organisationseinheit bearbeitet

werden; in diesem Falle dürfen nur die mit der Bearbeitung

dieser Vorgänge beauftragten Beschäftigten Zugang haben.

(2) Personalakten sind vertraulich zu behandeln. Die mit

der Bearbeitung und Verwaltung Beschäftigten sind auf ihre

Verschwiegenheitspflicht besonders hinzuweisen. Personal

akten sind so aufzubewahren, daß kein Unbefugter Einblick

erlangen kann; sie dürfen — auch innerhalb der aktenfüh

renden Stelle — nur verschlossen versandt werden.

(3) Ohne die Einwilligung des Mitarbeiters darf die Perso

nalakte zum Zwecke der Personalverwaltung oder im Rah

men der Dienst- oder Fachaufsicht vorgelegt werden

1. der obersten Dienst- oder Aufsichtsbehörde,

2. einer Person, die nach kirchengesetzlicher Regelung die

Aufsicht über den Mitarbeiter führt.

Ohne die Einwilligung des Mitarbeiters darf die Personal

akte ferner vorgelegt werden

1. den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtli

cher Verpflichtung,

2. im erforderlichen Umfang dem kirchlichen Rechnungs

prüfungsamt.

In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalak

te der Einwilligung des Mitarbeiters. Entsprechendes gilt für

die Erteilung von Auskünften. Absätze 4 und 5 bleiben un

berührt. In den Fällen des Satzes 2 ist dem Mitarbeiter von

der Vorlage Kenntnis zu geben, wenn höherrangige Interes

sen dem nicht entgegenstehen.

(4) Bei Ersuchen an Gesundheitsämter und Vertrauensärz

te um ärztliche Zeugnisse oder Gutachten sind in der Regel

nur die Vorgänge über Erkrankungen beizufügen, soweit

nicht nach den Umständen des Einzelfalles die Übersendung

der gesamten Personalakte geboten ist.

(5) Wird der Mitarbeiter abgeordnet, so kann die Per

sonalakte der neuen Beschäftigungsbehörde auf Anforde

rung vorübergehend überlassen werden. Im Falle der Verset

zung des Mitarbeiters zu einem anderen Rechtsträger ist die

Personalakte dorthin abzugeben.

(6) Bei der bisherigen Beschäftigungsbehörde darf nur

eine Restakte verbleiben, die eine Abschrift (Ablichtung) des

Personalbogens sowie diejenigen Vorgänge, die die Beendi

gung des bisherigen Dienstverhältnisses und die Abgabe der

Personalakte betreffen, enthalten soll.

§7

Einsichtnahme

(1) Dem Mitarbeiter ist auf Antrag Einsicht in die voll

ständige Personalakte zu gewähren. Dieses Recht steht auch

dem Mitarbeiter im Ruhestand oder einem ausgeschiedenen

früheren Mitarbeiter zu; dies gilt auch für Hinterbliebene,

soweit sie ein berechtigtes Interesse haben und dienstliche

Interessen nicht entgegenstehen.

(2) Soweit im Recht der Kirchen nichts anderes be

stimmt ist, kann der Mitarbeiter mit der Einsichtnahme ei

nen Dritten, insbesondere einen Rechtsanwalt, bevollmächti

gen; dieser muß einem in der Evangelischen Kirchen in

Deutschland geltenden Bekenntnis angehören.

(3) Die Personalakte ist bei der Stelle einzusehen, bei der

sie geführt wird, und zwar unter Aufsicht während der

Dienststunden. Besondere Kosten, die durch die Einsicht

nahme entstehen (z. B. Reisekosten), sind nicht zu erstatten.

Aktenvermerke über die Einsichtnahme sollen unterbleiben;
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schriftliche Anfragen auf Einsichtnahme sollen vernichtet

werden.

(4) Bei der Einsichtnahme sind dem Mitarbeiter oder sei

nem Bevollmächtigten schriftliche Aufzeichnungen über den

Inhalt der Personalakte oder die Anfertigung von Abschrif

ten (Ablichtungen) einzelner Schriftstücke gegen Kosten

erstattung zu gestatten.

(5) Von der Einsichtnahme sind ärztliche Zeugnisse und

Gutachten nicht ausgeschlossen. Soweit zu befürchten ist,

daß eine solche Einsichtnahme dem Mitarbeiter Nachteile

an der Gesundheit zufügen würde, soll in ärztliche Zeugnisse

und Gutachten nur mit Zustimmung des Arztes, der das

Zeugnis ausgestellt hat, Einsicht gewährt werden.

(6) Die Einsichtnahme in Disziplinarvorgänge richtet sich

nach den besonderen Bestimmungen des Disziplinarrechts.

(7) Der Mitarbeiter soll vor der Einsichtnahme in bezug

auf den Gebrauch der Kenntnisse durch die Einsichtnahme

auf die Pflicht zur Verschwiegenheit hingewiesen werden.

IV. Behandlung einzelner Vorgänge,

Aufbewahrung

§8

Behandlung einzelner Vorgänge

(1) Die zur Personalakte gehörenden Schriftstücke sind in

zeitlicher Reihenfolge zu ordnen und blattweise fortlaufend

zu numerieren.

(2) Ärztliche Gutachten über den körperlichen oder gei

stig-seelischen Gesundheitszustand des Mitarbeiters sind in

verschlossenem Umschlag in die Personalakte aufzuneh

men. Dieser darf — außer bei der Einsichtnahme durch den

Mitarbeiter — nur geöffnet werden, wenn eine Personalan

gelegenheit dies erfordert; Anlaß und Datum der Öffnung

sowie der Name dessen, der den Umschlag geöffnet hat, sind

auf dem Umschlag zu vermerken.

(3) Jede dienstliche Beurteilung ist dem Mitarbeiter vor

Aufnahme in die Personalakte vorzulegen; dies ist aktenkun

dig zu machen.

(4) Schriftstücke, die irrtümlich oder zu Unrecht zur Per

sonalakte genommen worden sind, sind zu entfernen; anstel

le des Schriftstückes ist erforderlichenfalls ein entsprechen

der Vermerk mit Begründung zur Personalakte zu nehmen.

(5) Der Mitarbeiter ist über Beschwerden und Behauptun

gen tatsächlicher Art, die für ihn ungünstig sind oder ihm

nachhaltig werden können, vor Aufnahme in die Personal

akte zu hören; dies sowie eine etwaige Äußerung des Mitar

beiters dazu sind aktenkundig zu machen. Zu Vorgängen in

der Personalakte über Behauptungen, die sich als falsch er

wiesen haben, ist ein entsprechender Vermerkt zur Persona

lakte zu nehmen.

§9

Aufbewahrung

Personalakten sind nach dem Ausscheiden des Mitarbei

ters bei der Beschäftigungsbehörde aufzubewahren, wenn sie

nicht einer anderen Stelle zur Weiterführung überlassen wor

den sind (z. B. im Falle des § 6 Abs. 5); soweit nichts anderes

bestimmt ist, beträgt die Aufbewahrungsfrist fünf Jahre.

Danach ist die Personalakte nach dem Recht der Kirchen zu

archivieren.

V. SchluObestimmung

§ 10

Inkrafttreten

Diese Verwaltungsgrundsätze treten für die Konföderation

am Tage der Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt

Hannover in Kraft; sie treten in den Kirchen der Konfödera

tion nach Maßgabe der von ihnen erlassenen Bestimmungen

in Kraft.

Hannover, den 30. Mai 1994

Der Rat der Konföderation

evangelischer Kirchen in Niedersachsen

Dr. S i e v e r s

Vorsitzender

Kollektenplan 1996/97

1. 1. Advent (1. 12. 1996)

Pfl. Brot für die Welt

2. 2. Advent (8. 12. 1996)

E. amnesty international

3. 3. Advent (15. 12. 1996)

Pfl. Zwischenkirchliche Hilfe des Diakonischen Werkes

4. 4. Advent (22. 12. 1996)

E. Studienwerk Villigst

5. Heiliger Abend (24. 12. 1996)

Pfl. Brot für die Welt

6. 1. Christtag (25. 12. 1996)

E. Marienstift Braunschweig

7. 2. Christtag (26. 12. 1996)

E. Ev.-luth. Tamilenkirche Indien

(100-Kapellen-Projekt)

8. 1. Sonntag nach dem Christfest (29. 12. 1996)

Pfl. Bibelvertretung in der Welt

9. Silvester (31. 12. 1996)

E. Internationale Begegnungsstätte Auschwitz

10. Neujahr (1. 1. 1997)

E. Beratungsstellen des Diakonischen Werkes der Lan

deskirche

11. 2. Sonntag nach dem Christfest (5. 1. 1997)

Pfl. Ökumene und Auslandsarbeit der EKD

12. Epiphanias (6. 1. 1997)

E. Weltmission (ELM)

13. 1. S. n. Epiphanias (12. 1. 1997)

E. Landesverband der Frauenhilfe

14. Letzter S. n. Epiphanias (19. 1. 1997)

E. Jugendberatungsstelle Mondo x in Braunschweig

15. Septuagesimä (26. 1. 1997) (3. S. v. d. Passionszeit)

E. Ev.-luth. Kirche in Nordnamibia

16. Sexagesimä (2. 2. 1997) (2. S. v. d. Passionszeit)

E. Schwarzes Kreuz

17. Estomihi (9. 2. 1997) (S. v. d. Passionszeit)

Pfl. Diakonisches Werk der EKD

18. Invokavit (16. 2. 1997) (1. S. d. Passionszeit)

E. Unterstützung der Landeskirchlichen Gemein

schaften in der Landeskirche
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19. Reminiszere (23. 2. 1997) (2. S. d. Passionszeit)

E. Flüchtlingshilfe e. V.

20. Okuli (2. 3. 1997) (3. S. d. Passionszeit)

E. Christoffel-Blindenmission

21. Lätare (9. 3. 1997) (4. S. d. Passionszeit)

Pfl. Gesamtkirchliche Aufgaben der EKD

22. Judika (16. 3. 1997) (5. S. d. Passionszeit)

E. Niedersächsischer Kirchenchorverband

23. Palmarum (23. 3. 1997) (6. S. d. Passionszeit)

E. Ev. Stiftung Neuerkerode

24. Gründonnerstag (27. 3. 1997)

E. Diakonissenmutterhäuser in der Landeskirche

25. Karfreitag (28. 3. 1997)

Pfl. Diakonisches Werk der Landeskirche

26. Ostersonntag (30. 3. 1997)

Pfl. Brot für die Welt

27. Ostermontag (31. 3. 1997)

E. Besondere Maßnahmen des Diakonischen Werkes

der Landeskirche

28. Quasimodogeniti (6. 4. 1997) (1. S. n. Ostern)

E. Besondere Aufgaben und Notstände

der Tamilenkirche (ELM) oder

E. Besondere Aufgaben und Notstände

in der Süd-Andhra-Kirche oder

E. Besondere Aufgaben und Notstände in der

Ev.-luth. Kirche „Zum Guten Samariter"

in Südindien

29. Miserikordias Domini (13. 4. 1997) (2. Sonntag n.

Ostern)

Pfl./E. Ausweichtermin

E. Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit

30. Jubilate (20. 4. 1997) (3. S. n. Ostern)

Pfl./E. Ausweichtermin

E. Opfer von Tschernobyl

31. Kantate (27. 4. 1997) (4. S. n. Ostern)

Pfl. Förderung und Unterstützung der Kirchenmusik

32. Rogate (4. 5. 1997) (5. S. n. Ostern)

Pfl. Weltmission (Leipziger Mission)

33. Himmelfahrt (8. 5. 1997)

E. Evangelischer Bund

34. Exaudi (11. 5. 1997) (6. S. n. Ostern)

Pfl. Kinder- und Jugendarbeit in der Landeskirche

35. Pfingstsonntag (18. 5. 1997)

Pfl. Weltmission (ELM)

36. Pfingstmontag (19. 5. 1997)

E. Weltmission (ELM)

37. Trinitatis (25. 5. 1997)

E. Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

38. 1. S. n. Trinitatis (1. 6. 1997)

E. Knabenhof St. Leonhard

39. 2. S. n. Trinitatis (8. 6. 1997)

Pfl. Hoffnung für Osteuropa

40. 3. S. n. Trinitatis (15. 6. 1997)

E. Hospizarbeit in der Landeskirche

41. 4. S. n. Trinitatis (22. 6. 1997)

Pfl./E. Ausweichtermin

E. Deutscher Evangelischer Kirchentag

42. 5. S. n. Trinitatis (29. 6. 1997)

E. Volksmission der Landeskirche oder

E. Pro Christ

43. 6. S. n. Trinitatis (6. 7. 1997)

E. Deutsche Seemannsmission

44. 7. S. n. Trinitatis (13. 7. 1997)

E. Aktion Sühnezeichen

45. 8. S. n. Trinitatis (20. 7. 1997)

E. Frauenzentrum Blankenburg

46. 9. S. n. Trinitatis (27. 7. 1997)

E. Kirchlich/diakonische Arbeitsloseninitiativen in der

Landeskirche

47. 10. S. n. Trinitatis (3. 8. 1997)

E. Förderung des Verständnisses zwischen Christen

und Juden

48. 11. S. n. Trinitatis (10. 8. 1997)

E. Aktion Brückenbau

49. 12. S. n. Trinitatis (17. 8. 1997)

Pfl. Gustav-Adolf-Werk

50. 13. S. n. Trinitatis (24. 8. 1997)

Pfl. Betreuung ausländischer Arbeitnehmer

51. 14. S. n. Trinitatis (31. 8. 1997)

Pfl. Diakonisches Beratungsdienste Goslar

52. 15. S. n. Trinitatis (7. 9. 1997)

E. Paramentenarbeit St. Marienberg

53. 16. S. n. Trinitatis (14. 9. 1997)

Pfl. Diakonisches Werk der Landeskirche (Opferwoche)

54. 17. S. n. Trinitatis (21. 9. 1997)

E. Ev.-luth. Kirchengemeinden der Schlesischen Ev.

Kirche A. B. in Tschechien

55. 18. Sonntag n. Trinitatis (28. 9. 1997)

E. Hildesheimer Blindenmission

56. 19. S. n. Trinitatis (5. 10. 1997) Erntedanktag

Pfl. Einrichtungen des Diakonischen Werkes der

Landeskirche

57. 20. S. n. Trinitatis (12. 10. 1997)

E. Jerusalemsverein

58. 21. S. n. Trinitatis (19. 10. 1997)

E. Männerarbeit in der Landeskirche

59. 22. S. n. Trinitatis (26. 10. 1997)

E. Aktion Arbeitslosenabgabe in der Landeskirche

60. Reformationstag (31. 10. 1997)

Pfl. Martin-Luther-Verein

61. Reformationsfest (2. 11. 1997) 23. S. n. Trinitatis

Pfl. Martin-Luther-Verein

62. Drittletzter S. d. Kirchenjahres (9. 11. 1997)

E. Stiftung Lukas-Werk

63. Vorletzter S. d. Kirchenjahres (16. 11. 1997)

E. Kriegsgräberfürsorge

64. Büß- und Bettag (19. 11. 1997)

E. Seelsorge an Behinderten

65. Letzter Sonntag des Kirchenjahres (23. 11. 1997)

E. Diakonische Arbeit in der Japanisch-Ev.-luth.

Kirche in Kamagasaki/Osaka

Die mit Pfl. bezeichneten Kollekten sind Pflichtkollekten

und müssen erhoben werden.

Pflichtkollekten können verlegt werden.

Eine etwa notwendig werdende Verlegung einer Pflicht

kollekte bedarf der Genehmigung durch den zuständigen

Propst. Das Landeskirchenamt ist davon zu informieren.

Die mit E. bezeichneten Kollekten werden vom Landes

kirchenamt zur Erhebung empfohlen.
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Die Kirchenvorstände haben das Recht, auf die Erhebung

von bis zu 15 E.-Kollekten zu verzichten, (diese Zahl kann

sich entsprechend der Konfirmationssonntage erhöhen) um

statt dessen für die Kirchengemeinde oder für sonst einen im

Bereich der Aufgaben der Kirche liegenden Zweck zu kollek-

tieren. Ein entsprechender Beschluß ist der zuständigen

Propstei mitzuteilen, die die Einhaltung des Kollektenplanes

der übrigen E.-Kollekten überwacht.

Falls an dem mit * bezeichneten Sonntag oder auch an an

deren Sonntagen Konfirmationen stattfinden, ist die Kollek

te frei zur Bestimmung durch den Kirchenvorstand bzw.

durch die Konfirmanden.

Die Kollektenerträge sollen unmittelbar nach jedem Got

tesdienst von zwei verantwortungsvollen Gemeindegliedern

gezählt und im Sakristeibuch mit Zweckbestimmung einge

tragen werden; beide Personen sollen abzeichnen.

Sämtliche Kollektenerträge — mit Ausnahme derjenigen,

die unter Absetzung einer E.-Kollekte für die eigene Kirchen

gemeinde erhoben werden, sind in der Kirchenkasse zu ver

einnahmen, in ihrer Höhe aber auch an die Propstei zu mel

den — werden jeweils bis zum 5. eines jeden Monats für den

Vormonat gesammelt und an die Propstei abgeführt.

Die Propstei leitet jeweils bis zum 20. eines jeden Monats

die eingegangenen Kollekten an die Landeskirchenkasse wei

ter. Es wird darum gebeten, die Termine im Interesse der

Kollektenempfänger genau einzuhalten.

Wolfenbüttel, den 9. Mai 1996

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Kirchenregierung

Christian Krause

Bekanntmachung

der ab 1. Juni 1996 geltenden Neufassung

des Mitarbeitervertretungsgesetzes

Das Kirchengesetz zur Änderung des Mitarbeitervertre

tungsgesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in

Niedersachsen vom 30. November 1995 (Amtsbl. 1996 S. 36)

tritt am 1. Juni 1996 in Kraft. Aufgrund § 2 Abs. 3 dieses

Kirchengesetzes hat der Rat der Konföderation die nachste

hende ab 1. Juni 1996 geltende Neufassung des Mitarbeiter

vertretungsgesetzes am 6. März 1996 im Kirchlichen Amts

blatt für die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hanno

vers S. 87 bekanntgemacht.

Wolfenbüttel, den 7. Mai 1996

Landeskirchenamt

Niemann

Kirchengesetz

der Konföderation evangelischer Kirchen

in Niedersachsen über Mitarbeitervertretungen

(Mitarbeitervertretungsgesetz - MVG)

Präambel

Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag

bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu

verkündigen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin

nen wirken an der Erfüllung dieses Auftrags mit.

Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der

Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststellen

leitungen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

I. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§1
Grundsatz

(1) Die in diesem Kirchengesetz verwendeten

Personenbezeichnungen umfassen Frauen und
Männer.

(2) In Dienststellen kirchlicher Körperschaften,

Anstalten und Stiftungen innerhalb der Konfödera

tion evangelischer Kirchen in Niedersachsen und in

Einrichtungen der Diakonie, soweit sie sich diesem

Kirchengesetz angeschlossen haben, sind nach

Maßgabe dieses Kirchengesetzes Mitarbeitervertre
tungen zu bilden.

(3) Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 2

sind die Diakonischen Werke der beteiligten Kir

chen sowie die ihnen angeschlossenen rechtlich

selbständigen Einrichtungen, Werke und Ge
schäftsstellen.

(4) Andere kirchliche Körperschaften, Anstalten,

Stiftungen, Einrichtungen, Werke und Dienste kön

nen dieses Kirchengesetz mit Zustimmung des

Rates der Konföderation anwenden.

§2

Mitarbeiter

(1) Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengesetzes

sind alle Personen, die in einem Dienstverhältnis

stehen oder zu ihrer Berufsausbildung in einer

Dienststelle beschäftigt sind.

(2) Personen, die auf Grund von Gestellungsver

trägen beschäftigt sind, gelten als Mitarbeiter im

Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre rechtlichen

Beziehungen zu der entsendenden Stelle bleiben

unberührt. Angehörige von kirchlichen oder diako

nischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die auf

Grund von Gestellungsverträgen in Dienststellen

(§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter dieser Dienststellen,

soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und

Lebensgemeinschaften nichts anderes ergibt.

(3) Als Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengeset
zes gelten nicht

1. Mitglieder von verfassungs- und satzungsmäßi

gen leitenden Organen der Kirchen und der

Einrichtungen der Diakonie;

2. Mitglieder von Dienststellenleitungen (§ 4);

3. Personen, deren Beschäftigung oder Ausbildung

überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöh

nung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation

oder Erziehung dient;

4. Kandidaten der Theologie;

5. Pfarrverwalter in der Vorbereitungszeit.

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für Mitglieder der

1. Landessynoden;
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2. Synode der Konföderation;

3. Organe und Vorstände kirchlicher und diakoni

scher Rechtsträger, sofern sie gewählt oder beru

fen worden sind.

(4) Gastdozenten, Lehrbeauftragte, Hilfslehr-

kräfte und Studenten als wissenschaftliche Hilfs

kräfte der Evangelischen Fachhochschule Hanno

ver sind nicht Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchen

gesetzes.

§3

Dienststellen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes

sind die rechtlich selbständigen Körperschaften,

Anstalten und Stiftungen sowie die Einrichtungen

der Diakonie innerhalb der Konföderation.

(2) Als Dienststellen im Sinne des Absatzes 1

gelten auch Teile von Körperschaften, Anstalten

und Stiftungen sowie Einrichtungen der Diakonie,

die aus Gründen ihres Aufgabenbereiches und ihrer

Organisation eigenständig oder räumlich weit ent

fernt vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei denen

die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 vorliegen, wenn

die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter

dies in geheimer Abstimmung im Einvernehmen mit

der Dienststellenleitung beschließt. Die Dienststel

lenleitung darf die Erklärung des Einvernehmens

nur aus wichtigem Grund verweigern. Ist die Eigen

ständigkeit des Aufgabenbereiches solcher Teile

dahingehend eingeschränkt, daß bestimmte Ent

scheidungen, die nach diesem Kirchengesetz der

Beteiligung unterliegen, bei einem anderen Teil der

Körperschaft oder Einrichtung der Diakonie ver

bleiben, so ist bei solchen Entscheidungen dessen

Dienststellenleitung Partner der Mitarbeitervertre

tung.

(3) Oberste Dienstbehörden im Sinne dieses Kir

chengesetzes sind die durch Kirchengesetz be

stimmten obersten Behörden der Kirchen. Ihnen

stehen im diakonischen Bereich die nach Satzung

zuständigen Leitungs- oder Aufsichtsorgane

gleich.

(4) Bei Streitigkeiten über die Behandlung eines

Teils einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung

sowie einer Einrichtung der Diakonie als Dienst

stelle kann die Schiedsstelle angerufen werden.

§4

Dienststellenleitungen

(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfas

sung, Gesetz, Satzung, Ordnung oder Vertrag lei

tenden Organe oder Personen der Dienststellen.

(2) Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit

der Geschäftsführung beauftragten Personen und

ihre ständigen Vertreter.

(3) Zur Dienststellenleitung gehören ferner die in

der Dienststelle beschäftigten Personen, die auf

Grund ihrer Stellung in der Dienststelle allein oder

gemeinsam mit anderen Personen regelmäßig, selb

ständig und im wesentlichen frei von Weisungen

Entscheidungen von maßgeblicher Bedeutung tref

fen. Diese Personen sind der Mitarbeitervertretung

zu benennen. Entscheidungen von maßgeblicher

Bedeutung im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere

solche, die unmittelbar

1. entweder zu erheblichen Auswirkungen auf den

Bestand oder die Entwicklung der Dienststelle

führen oder

2. zu erheblichen Veränderungen der Beschäfti

gungsbedingungen aller Mitarbeiter der Dienst

stelle oder eines abgrenzbaren Teilbereiches mit

mindestens regelmäßig fünf Mitarbeitern führen

oder

3. zur Einstellung und Kündigung von Mitarbei

tern führen, die nicht im Sinne des § 8 SGB IV -

ohne Berücksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB

IV - geringfügig beschäftigt oder als Studierende

nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V versicherungsfrei

sind.

(4) Bei Streitigkeiten darüber, ob Personen zur

Dienststellenleitung gehören, kann die Schiedsstel

le angerufen werden.

II. Abschnitt

Bildung und Zusammensetzung

der Mitarbeitervertretung

§5

Mitarbeitervertretungen

(1) In Dienststellen, in denen in der Regel minde

stens fünf wahlberechtigte Mitarbeiter beschäftigt

werden, von denen mindestens drei wählbar sind,

sind Mitarbeitervertretungen zu bilden.

(2) Für mehrere Dienststellen kann eine gemein

same Mitarbeitervertretung gebildet werden, wenn

die Mitarbeiterschaften der beteiligten Dienststel

len in getrennten Mitarbeiterversammlungen und

die oberste Dienstbehörde zustimmen. Die Mitar

beiterschaft einer der beteiligten Dienststellen

kann mit Wirkung von der nächsten Wahlperiode an

die Bildung einer eigenen Mitarbeitervertretung

beschließen.

(3) Die gemeinsame Mitarbeitervertretung ist

zuständig für alle beteiligten Dienststellen. Partner

der gemeinsamen Mitarbeitervertretung sind die

jeweils beteiligten Dienststellenleitungen. Die

obersten Dienstbehörden bestimmen die geschäfts

führende Dienststelle.

(4) Erfüllt eine Dienststelle die Voraussetzungen

des Absatzes 1 nicht, so kann für diese und eine oder

mehrere benachbarte Dienststellen eine gemeinsa

me Mitarbeitervertretung gebildet werden, wenn

die Mitarbeiterschaften der beteiligten Dienststel

len zustimmen. Die Feststellung über die Bildung

einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung nach

Satz 1 erfolgt schriftlich durch die oberste Dienst

behörde.

(5) In der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

werden gemeinsame Mitarbeitervertretungen für

die Kirchengemeinden und Gesamtverbände eines

Kirchenkreises zusammen mit dem Kirchenkreis

gebildet. Abweichend von Satz 1 kann für eine

Dienststelle mit in der Regel mindestens 15 wahlbe

rechtigten Mitarbeitern eine selbständige Mitarbei

tervertretung gebildet werden, wenn die Mitarbei

terversammlung dieser Dienststelle und deren

Dienststellenleitung dies beschließen. Für jeweils
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eine Wahlperiode kann eine gemeinsame Mitarbei

tervertretung für mehrere Kirchenkreise gebildet

werden, wenn die Mitarbeiterversammlungen und

die oberste Dienstbehörde zustimmen. Absatz 2

Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Für Dienststellen der Konföderation können

gemeinsame Mitarbeitervertretungen in entspre

chender Anwendung des Absatzes 2 auch mit Mit

arbeitervertretungen in den beteiligten Kirchen

gebildet werden, wobei die Zustimmung durch den

Rat erfolgt.

(7) Bei Streitigkeiten über die Bildung von Mit

arbeitervertretungen kann die Schiedsstelle ange

rufen werden.

§6

Gesamtmitarbeitervertretungen

(1) Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft,

Anstalt oder Stiftung oder bei einer Einrichtung der

Diakonie mehrere Mitarbeitervertretungen, so ist

eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden. Meh

rere Mitarbeitervertretungen von Dienststellen

unterschiedlicher Rechtsträger können in sinnge

mäßer Anwendung des Satzes 1 eine Gesamtmitar

beitervertretung bilden, wenn

1. die Dienststellen unter einer gemeinsamen

Dienststellenleitung stehen oder

2. eine der Dienststellenleitungen gegenüber denje

nigen der anderen Dienststellen in Angelegen

heiten, die nach diesem Kirchengesetz der Mitbe

stimmung oder Mitberatung unterliegen, wei

sungsbefugt ist oder

3. eine der Dienststellenleitungen für die anderen

Dienststellenleitungen auf Grund Verfassung,

Gesetzes, Satzung, Ordnung oder Vereinbarung

Angelegenheiten wahrnimmt, die nach diesem

Kirchengesetz der Beteiligung unterliegen.

(2) Die Gesamtmitarbeitervertretung ist anstelle

einzelner Mitarbeitervertretungen zuständig, wenn

eine Angelegenheit mehrere Dienststellen betrifft.

Ferner ist die Gesamtmitarbeitervertretung zustän

dig, wenn in einer Dienststelle vorübergehend keine

Mitarbeitervertretung besteht.

(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus

den Mitarbeitervertretungen nach Absatz 1 gebil

det, die je ein Mitglied in die Gesamtmitarbeiterver

tretung entsenden.

(4) Zur Wahl des Vorsitzenden der Gesamtmitar

beitervertretung lädt die Mitarbeitervertretung ein,

die die größte Zahl der wahlberechtigten Mitarbei

ter vertritt. Der Vorsitzende der einladenden Mitar

beitervertretung leitet die Sitzung, bis die Gesamt

mitarbeitervertretung aus ihrer Mitte einen Wahl

leiter bestellt hat.

(5) Die Interessenvertreter der besonderen Grup

pen nach den § § 50, 51, 54 und 55 wählen aus ihrer

Mitte einen gemeinsamen Vertreter, der das Recht

hat, mit beratender Stimme an den Sitzungen der

Gesamtmitarbeitervertretung teilzunehmen. Für

den Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen.

(6) Auf die Gesamtmitarbeitervertretung finden

im übrigen die Vorschriften dieses Kirchengesetzes

mit Ausnahme des § 21 sinngemäß Anwendung.

§7

Neubildung von Mitarbeitervertretungen

Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat

die Dienststellenleitung, im Falle des § 6 die

Gesamtmitarbeitervertretung, unverzüglich eine

Mitarbeiterversammlung zur Bildung eines Wahl

vorstandes einzuberufen. Findet trotz Einberufung

keine Mitarbeiterversammlung statt oder wählt die

Mitarbeiterversammlung keinen Wahlvorstand, so

bestellt ihn die Schiedsstelle auf Antrag eines Mit

arbeiters der Dienststelle oder auf Antrag einer

Mitarbeitervereinigung, die an der kirchlichen

Arbeitsrechtsregelung mitwirkt.

§8

Zusammensetzung

(1) Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienst

stellen mit in der Regel

5 bis 14 wahlberechtigten Mitarbeitern aus

einer Person,

15 bis 50 wahlberechtigten Mitarbeitern aus

drei Mitgliedern,

51 bis 100 wahlberechtigten Mitarbeitern aus

fünf Mitgliedern,

101 bis 200 wahlberechtigten Mitarbeitern

aus sieben Mitgliedern,

201 bis 300 wahlberechtigten Mitarbeitern

aus neun Mitgliedern,

301 bis 600 wahlberechtigten Mitarbeitern

aus elf Mitgliedern und

601 bis 1000 wahlberechtigten Mitarbeitern

aus dreizehn Mitgliedern.

(2) Die Anzahl der Mitglieder erhöht sich in

Dienststellen mit mehr als 1000 wahlberechtigten

Mitarbeitern um je zwei für je weitere angefangene

1000 wahlberechtigte Mitarbeiter. Die Höchstzahl

der Mitglieder der Mitarbeitervertretung beträgt

21.

(3) Veränderungen in der Anzahl der wahlbe

rechtigten Mitarbeiter während der Amtszeit haben

keinen Einfluß auf die Anzahl der Mitglieder der

Mitarbeitervertretung.

(4) Bei der Bildung von gemeinsamen Mitarbei

tervertretungen (§ 5 Abs. 2) ist die Gesamtzahl der

wahlberechtigten Mitarbeiter der beteiligten

Dienststellen maßgebend.

§9
Vertreter der Berufsgruppen und Dienststellen

(1) Der Mitarbeitervertretung sollen Mitarbeiter

der verschiedenen in der Dienststelle vertretenen

Berufsgruppen und Arbeitsbereiche angehören. Bei

den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden,

Frauen und Männer entsprechend ihren Anteilen in

der Dienststelle zu berücksichtigen.

(2) In einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung

sollen die Mitglieder nach Möglichkeit verschiede

nen Dienststellen angehören.
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III. Abschnitt

Wahl der Mitarbeitervertretung

§ 10
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter, die am

Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet

ist, wird dort wahlberechtigt, sobald die Abordnung

länger als drei Monate gedauert hat; zum gleichen

Zeitpunkt verliert der Mitarbeiter das Wahlrecht in

der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abord

nung. Satz 1 gilt nicht für Abordnungen, die zu

Ausbildungszwecken vorgeschrieben sind.

(3) Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter, die am

Wahltag noch für mindestens drei Jahre beurlaubt

sind.

§11
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten (§ 10), die

am Wahltag der Dienststelle seit mindestens sechs

Monaten angehören.

(2) Nicht wählbar sind

1. die Leiter der Kirchenkreisämter oder der Kir

chenverbände und die Rentamtsleiter;

2. die Referenten im Landeskirchenamt Hannover,

die Abteilungsleiter (Personal) im Oberkirchen

rat Oldenburg und die Dezernenten und Pfarrer

im Ev.-ref. Synodalrat;

3. Wahlberechtigte, die

a) am Wahltag noch für einen Zeitraum von

mehr als sechs Monaten beurlaubt sind oder

b) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt wer

den;

4. Mitarbeiter in den Diakonischen Werken und

den ihnen angeschlossenen Werken und Einrich

tungen, die nicht einer Kirche angehören, die in

der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

mitarbeitet. Die in der Ev.-ref. Kirche (Synode

ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwest

deutschland) zur Zeit des Inkrafttretens dieses

Kirchengesetzes insoweit geltenden Regelungen

bleiben unberührt.

§12

Wahlverfahren

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung

werden in geheimer und unmittelbarer Wahl auf

Grund von Wahlvorschlägen der wahlberechtigten

Mitarbeiter nach den Grundsätzen der Mehrheits

wahl (Persönlichkeitswahl) gewählt.

(2) Das Wahlverfahren wird durch eine Wahlord

nung geregelt, die der Rat als Ausführungsverord

nung erläßt. Für Dienststellen mit in der Regel nicht

mehr als 50 Mitarbeitern nach § 2 kann dabei ein

vereinfachtes Wahlverfahren vorgesehen werden.

§13

Wahlschutz, Wahlkosten

(1) Niemand darf die Mitarbeitervertretungs

wahl behindern oder in unlauterer Weise beeinflus

sen. Niemand darf in der Ausübung seines aktiven

und passiven Wahlrechtes beschränkt werden.

(2) Die Versetzung oder Abordnung eines Mit

glieds des Wahlausschusses, des Wahlleiters oder

seines Stellvertreters oder eines Wahlbewerbers ist

gegen seinen Willen bis zur Dauer von sechs Mona

ten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu

lässig, soweit nicht wichtige dienstliche Gründe im

Einzelfall solche Maßnahmen rechtfertigen; im

Streitfall entscheidet auf Antrag die Schiedsstelle.

Eine Kündigung ist innerhalb dieses Zeitraumes

nur zulässig, wenn ein Grund zur außerordentlichen

Kündigung vorliegt oder wenn die Dienststelle ganz

oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst wird.

(3) Die außerordentliche Kündigung nach Ab

satz 2 bedarf der Zustimmung der Mitarbeiterver

tretung. § 39 Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß mit der

Maßgabe, daß die Dienststellenleitung die Frist auf

bis zu fünf Tage abkürzen kann.

(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl;

bei der Wahl einer gemeinsamen Mitarbeitervertre

tung werden die Kosten der Wahl auf die einzelnen

Dienststellen im Verhältnis der Zahlen ihrer Mitar

beiter umgelegt, sofern keine andere Verteilung der

Kosten geregelt wird.

(5) Notwendiges Arbeitszeitversäumnis durch

Ausübung des Wahlrechtes, Teilnahme an Ver

sammlungen oder Betätigung im Wahlausschuß

oder als Wahlleiter hat keine Minderung der Bezüge

zur Folge.

§ 14

Anfechtung der Wahl

(1) Die Wahl kann binnen einer Frist von zwei

Wochen von mindestens drei Wahlberechtigten

oder der Dienststellenleitung bei der Schiedsstelle

schriftlich angefochten werden, wenn geltend

gemacht wird, daß gegen wesentliche Bestimmun

gen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit

oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist und

daß der Mangel geeignet war, das Wahlergebnis zu

beeinflussen. Die Frist beginnt mit dem Tage der

Bekanntmachung des Wahlergebnisses. Die Wahl

anfechtung hat aufschiebende Wirkung, wenn die

Schiedsstelle dies anordnet.

(2) Stellt die Schiedsstelle fest, daß durch einen

Verstoß das Wahlergebnis beeinflußt oder geändert

werden konnte, so hat sie das Wahlergebnis für

ungültig zu erklären und die Wiederholung der

Wahl anzuordnen. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

IV. Abschnitt

Amtszeit

§15

Wahlperiode und Amtszeit

(1) Die Wahlperiode der Mitarbeitervertretung

beträgt vier Jahre.

(2) Die Wahlperiode der Mitarbeitervertretung

endet am 30. April des Wahljahres. Die regelmäßi

gen Mitarbeitervertretungswahlen finden alle vier

Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt

(allgemeine Wahlzeit).

(3) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung endet

mit Ablauf der Wahlperiode.
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(4) Nach Ablauf der Wahlperiode verlängert sich

die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertretung

bis zum Zeitpunkt der unanfechtbaren Amtsüber

nahme einer für die neue Wahlperiode gewählten

Mitarbeitervertretung.

(5) Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit

eine Mitarbeitervertretungswahl statt, so ist unab

hängig von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung

in der nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu

wählen, es sei denn, die Mitarbeitervertretung ist
noch nicht ein Jahr im Amt.

§ 16

Neuwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der

Amtszeit

(1) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer

Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn

1. die Anzahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämt

licher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel

unter die in § 8 Abs. 1 vorgeschriebene Anzahl

gesunken ist, es sei denn, daß die Wahlperiode

noch höchstens ein Jahr läuft und mindestens die

Hälfte der vorgeschriebenen Anzahl der Mitglie

der noch im Amt ist,

2. die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen von

zwei Dritteln ihrer Mitglieder ihren Rücktritt

beschlossen hat,

3. die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst
worden ist.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich

das Verfahren über die Neuwahl einzuleiten. Bis

zum Abschluß der Neuwahl nehmen im Falle des

Absatzes 1 Nr. 1 die verbliebenen Mitglieder der

Mitarbeitervertretung deren Aufgaben wahr, so

weit ihre Anzahl mindestens drei beträgt; in den

übrigen Fällen nimmt, falls nicht die Gesamtmitar

beitervertretung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 zuständig

ist, der Wahlausschuß die Aufgaben der Mitarbei

tervertretung bis zum Zeitpunkt der Amtsübernah

me durch eine neu gewählte Mitarbeitervertretung
wahr.

§17
Abberufung eines Mitglieds oder Auflösung der

Mitarbeitervertretung

(1) Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der

wahlberechtigten Mitarbeiter, der Mitarbeiterver

tretung oder der Dienststellenleitung kann die

Schiedsstelle die Abberufung eines Mitglieds der

Mitarbeitervertretung oder die Auflösung der Mit

arbeitervertretung wegen groben Mißbrauchs von

Befugnissen oder wegen groben Versäumnisses von

Pflichten beschließen, die sich aus diesem Kirchen

gesetz ergeben. Der Beschluß der Mitarbeitervertre

tung nach Satz 1 bedarf einer Mehrheit von zwei

Dritteln der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

(2) Die Bestimmungen über das Nachrücken von

Ersatzmitgliedern (§ 18 Abs. 3) sowie über Neuwah

len (§ 16) gelten entsprechend.

§ 18

Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft,

Ersatzmitglied und Stellvertreter

(1) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertre
tung erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit;

2. Niederlegung des Amtes;

3. Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnis
ses;

4. Ausscheiden aus dem Zuständigkeitsbereich der

Mitarbeitervertretung;

5. Verlust der Wählbarkeit;

6. Abberufung durch Beschluß der Schiedsstelle
nach § 17.

(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertre
tung ruht,

1. solange dem Mitglied die Führung der Dienstge

schäfte untersagt ist;

2. wenn das Mitglied voraussichtlich länger als drei

Monate an der Wahrnehmung seiner Dienstge

schäfte oder seines Amtes als Mitglied der Mit

arbeitervertretung gehindert ist;

3. wenn das Mitglied für länger als drei Monate

beurlaubt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer

des Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt

der Wahlbewerber als Ersatzmitglied in die Mitar

beitervertretung nach, der bei der vorhergehenden

Wahl die nächstniedrigere Stimmenzahl erreicht
hat.

(4) Wenn die Mitarbeitervertretung sonst nicht

beschlußfähig wäre, weil ein Mitglied der Mitarbei

tervertretung an der Wahrnehmung seines Amtes

gehindert ist, wird das Ersatzmitglied als stimmbe

rechtigter Stellvertreter hinzugezogen.

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der

Mitarbeitervertretung haben die Mitarbeiter alle in

ihrem Besitz befindlichen Unterlagen, die sie in

ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbeiterver

tretung erhalten haben, der Mitarbeitervertretung

auszuhändigen. Besteht die Mitarbeitervertretung

nach § 8 Abs. 1 aus einer Person, so sind die

Unterlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszu
händigen.

V. Abschnitt

Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeiter

vertretung

§ 19

Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungs

verbot, Arbeitsbefreiung

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung

üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus. Sie

dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder

Befugnisse behindert noch wegen ihrer Tätigkeit

benachteiligt oder begünstigt werden.

(2) Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den

Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ohne Minde

rung ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen

Arbeitszeit zu gewähren. Ist einem Mitglied der

Mitarbeitervertretung die volle Ausübung seines
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Amtes in der Regel innerhalb seiner Arbeitszeit

nicht möglich, so ist es auf Antrag von den ihm

obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang

zu entlasten. Dabei sind die besonderen Gegeben

heiten des Dienstes und der Dienststelle zu berück

sichtigen. Soweit erforderlich, soll die Dienststel

lenleitung für eine Ersatzkraft sorgen. Können die

Aufgaben der Mitarbeitervertretung aus dienstli

chen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit

wahrgenommen werden, so ist hierfür Freizeitaus

gleich zu gewähren. Ist ein Freizeitausgleich aus

betrieblichen Gründen nicht möglich, so ist die

aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.

(3) Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist

für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen,

die für die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung

erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür not

wendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der

Bezüge oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer

von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit

zu gewähren. Die Mitarbeitervertretung hat bei der

Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an

Tagungen und Lehrgängen die dienstlichen Erfor

dernisse zu berücksichtigen. Sie hat der Dienststel

lenleitung die Teilnahme und die zeitliche Lage der

Tagungen und Lehrgänge rechtzeitig anzuzeigen.

Hält die Dienststellenleitung die dienstlichen Not

wendigkeiten für nicht ausreichend berücksichtigt,

so kann sie binnen einer Frist von zwei Wochen nach

Bekanntgabe des Beschlusses der Mitarbeiterver

tretung die Schiedsstelle anrufen. Ruft die Dienst

stellenleitung die Schiedsstelle nicht an, so wird der

Beschluß mit Ablauf der zweiwöchigen Frist wirk

sam.

(4) Bei Streitigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3

kann die Schiedsstelle angerufen werden.

§20

Unfallfürsorge

Erleidet ein Kirchenbeamter anläßlich der ord

nungsgemäßen Wahrnehmung von Rechten oder

Ausführung von Pflichten nach diesem Kirchenge

setz einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtli

chen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall

wäre, so sind diese Vorschriften entsprechend anzu

wenden.

§21

Freistellung von der Arbeit

(1) Über die Freistellung der Mitglieder der Mit

arbeitervertretung von der Arbeit kann eine Dienst

vereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung

und der Dienststellenleitung für die Dauer der

Amtszeit der Mitarbeitervertretung getroffen wer

den.

(2) Wird eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1

nicht getroffen, so ist zur Wahrnehmung der Aufga

ben der Mitarbeitervertretung auf Antrag der Mit

arbeitervertretung eine Freistellung von der dienst

lichen Tätigkeit zu gewähren. Der Umfang dieser

Freistellung beträgt in Dienststellen mit in der

Regel

151 bis 300 Mitarbeitern die Hälfte der regelmä

ßigen wöchentlichen Arbeitszeit,

301 bis 600 Mitarbeitern die regelmäßige

wöchentliche Arbeitszeit,

601 bis 1000 Mitarbeiten das Eineinhalbfache

der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit,

mehr als 1000 Mitarbeitern je angefangene 500

Mitarbeiter zusätzlich die Hälfte der regelmäßi

gen wöchentlichen Arbeitszeit

eines vollbeschäftigten Mitarbeiters. Satz 1 gilt

nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben als

Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6)

sowie des Gesamtausschusses (§ 56).

(3) Die nach den Absätzen 1 oder 2 zu gewähren

de Freistellungszeit kann auf mehrere Mitglieder

der Mitarbeitervertretung verteilt werden. Der auf

ein Mitglied entfallende Bruchteil soll jedoch ein

Viertel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

eines vollbeschäftigten Mitarbeiters nicht unter

schreiten.

(4) Über die Freistellung beschließt die Mitarbei

tervertretung nach Beratung mit der Dienststellen

leitung. Die Mitarbeitervertretung hat die Namen

der freizustellenden Mitglieder der Dienststellen

leitung bekanntzugeben. Hält die Dienststellenlei

tung aus dringenden dienstlichen Gründen den

Beschluß für nicht durchführbar, so kann sie binnen

einer Frist von zwei Wochen nach der Bekanntgabe

die Schiedsstelle anrufen.

§22

Abordnungs-, Versetzungsverbot,

Kündigungsschutz

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung

dürfen gegen ihren Willen nur abgeordnet oder

versetzt werden, wenn dies aus wichtigen dienstli

chen Gründen unvermeidbar ist und die Mitarbei

tervertretung zustimmt. Besteht die Mitarbeiter

vertretung nach § 8 Abs. 1 aus einer Person, so hat

die Dienststellenleitung die Zustimmung des

Ersatzmitgliedes nach § 18 Abs. 3 einzuholen.

Verweigert die Mitarbeitervertretung oder das

Ersatzmitglied die Zustimmung, so entscheidet auf

Antrag der Dienststellenleitung die Schiedsstelle.

(2) Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung

darf nur gekündigt werden, wenn ein Grund zur

außerordentlichen Kündigung vorliegt oder wenn

die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen

Teil aufgelöst wird.

(3) Die Kündigung nach Absatz 2 bedarf der

Zustimmung der Mitarbeitervertretung. Absatz 1

Satz 2 und 3 gilt entsprechend. § 39 Abs. 2 bis 4 gilt

entsprechend mit der Maßgabe, daß die Dienststel

lenleitung die Frist bis auf fünf Tage abkürzen

kann.

(4) Wird die Dienststelle ganz oder zu einem

wesentlichen Teil aufgelöst, so ist die Kündigung

frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig,

es sei denn, daß wegen zwingender betrieblicher

Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt

werden muß. Die Vorschriften über die Beteiligung

der Mitarbeitervertretung bei Kündigungen bleiben

unberührt.

(5) Für die Kündigung von ehemaligen Mitglie

dern der Mitarbeitervertretung binnen eines Jahres

nach Beendigung ihres Amtes gelten die Absätze 2
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bis 4 entsprechend, es sei denn, daß sie nach § 17

abberufen worden sind. Für ein Ersatzmitglied gilt

Satz 1 entsprechend, wenn es für mehr als eine

Sitzung und für einen Zeitraum von mindestens

einem Monat in seiner Eigenschaft als Ersatzmit

glied tätig geworden ist.

§ 23

Schweigepflicht

(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung

haben über die dienstlichen Angelegenheiten und

sonstigen Tatsachen, die ihnen auf Grund ihrer

Zugehörigkeit zur Mitarbeitervertretung bekannt

geworden sind, Stillschweigen zu bewahren, soweit

die Geheimhaltung der Natur der Sache nach er

forderlich oder von der Mitarbeitervertretung

beschlossen oder die Angelegenheit von der Dienst

stellenleitung für vertraulich erklärt worden ist.

Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Aus

scheiden aus der Mitarbeitervertretung oder aus

dem Dienst- oder ArbeitsVerhältnis.

(2) Die Schweigepflicht gilt auch für Personen,

die nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes an

der Sitzung der Mitarbeitervertretung teilnehmen

können, sowie für Büropersonal nach § 31 Abs. 1.

(3) Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber

den anderen Mitgliedern der Mitarbeitervertretung.

Sie entfällt auf Beschluß der Mitarbeitervertretung

auch gegenüber der Dienststellenleitung und

gegenüber der Stelle, die die Aufsicht über die

Dienststelle führt.

(4) Bei Streitigkeiten über die Schweigepflicht

kann die Schiedsstelle angerufen werden.

VI. Abschnitt

Geschäftsführung

§24

Vorsitz, Ausschüsse

(1) Die Mitarbeitervertretung wählt aus ihrer

Mitte in geheimer Wahl den Vorsitzenden und

dessen Stellvertreter sowie einen Schriftführer.

Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der

Anwesenden erhält. Der Vorsitzende führt die lau

fenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeiterver

tretung im Rahmen der von ihr gefaßten Beschlüs

se.

(2) Die Mitarbeitervertretung legt fest, in wel

cher weiteren Reihenfolge die Mitglieder der Mitar

beitervertretung den Vorsitzenden und dessen

Stellvertreter im Falle der Verhinderung beider

vertreten. Die Reihenfolge ist der Dienststellenlei

tung mitzuteilen.

(3) Die Mitarbeitervertretung kann aus ihrer

Mitte Ausschüsse bilden. Einem Ausschuß müssen

mindestens drei Mitglieder angehören. Den Aus

schüssen können Aufgaben zur selbständigen Erle

digung übertragen werden. Dies gilt nicht für den

Abschluß und die Kündigung von Dienstvereinba

rungen. Die Übertragung von Aufgaben zur selb

ständigen Erledigung erfordert eine Dreiviertel

mehrheit der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

Der Widerruf der Übertragung bedarf der Mehrheit

der Stimmen der Mitglieder der Mitarbeitervertre

tung. Die Übertragung und der Widerruf sind der

Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.

§25

Sitzungen

(1) Binnen zwei Wochen nach Bestandskraft der

Wahl hat der Vorsitzende des Wahlvorstandes die

Mitglieder der Mitarbeitervertretung zur Vornahme

der nach § 24 vorgesehenen Wahlen einzuberufen.

Er leitet die Sitzung, bis die Mitarbeitervertretung

ihren Vorsitzenden gewählt hat.

(2) Die weiteren Sitzungen beraumt der Vorsit

zende der Mitarbeitervertretung an. Er schlägt eine

Tagesordnung vor und leitet die Verhandlung. Der

Vorsitzende hat die Mitglieder der Mitarbeiterver

tretung zu den Sitzungen mindestens eine Woche

vorher unter Mitteilung des Vorschlages der Tages

ordnung einzuladen. Bei besonderer Dringlichkeit

kann die Frist abgekürzt werden. Kann ein Mitglied

der Mitarbeitervertretung an der Sitzung nicht

teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe

dem Vorsitzenden unverzüglich mitzuteilen.

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder der

Mitarbeitervertretung, der Dienststellenleitung

oder eines Interessenvertreters der besonderen

Gruppen (§ § 50, 51,54 und 55) bei Angelegenheiten,

die diese Mitarbeitergruppe besonders betreffen,

hat der Vorsitzende eine Sitzung anzuberaumen

und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt

worden ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(4) Die Sitzungen finden in der Regel während

der Arbeitszeit statt. Die Mitarbeitervertretung hat

bei der Anberaumung der Sitzungen auch die

dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen.

Die Dienststellenleitung ist von Zeitpunkt und Ort

der Sitzungen vorher zu verständigen. Die Sitzun

gen sind nicht öffentlich.

§26

Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeiter

vertretung

(1) Die Dienststellenleitung oder von ihr beauf

tragte Personen sind berechtigt, Anliegen, für die

eine Sitzung der Mitarbeitervertretung beantragt

wurde, in der Sitzung zu vertreten. Die Dienststel

lenleitung ist verpflichtet, auf Verlangen der Mitar

beitervertretung an Sitzungen teilzunehmen oder

Vertreter zu entsenden. Die Dienststellenleitung ist

berechtigt, im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden

der Mitarbeitervertretung zu diesen Sitzungen

Sachkundige hinzuzuziehen.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen

Punkten der Tagesordnung sachkundige Personen,

insbesondere von Mitarbeitervereinigungen, einla

den.

(3) Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an

einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilneh

men, sind ausdrücklich auf ihre Schweigepflicht

nach § 23 Abs. 2 hinzuweisen.

§ 27

Beschlußfassung

(1) Die Mitarbeitervertretung ist beschlußfähig,

wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
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(2) Die Mitarbeitervertretung faßt ihre Beschlüs

se mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden

Mitglieder. In Ausnahmefällen genügt es zur

Beschlußfassung, wenn im Umlaufweg oder im

Wege fernmündlicher Absprache unter den Mitglie

dern Einstimmigkeit erzielt wird und kein Mitglied

der Mitarbeitervertretung diesem Verfahren wider

spricht. Beschlüsse nach Satz 2 sind spätestens in

der Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut

festzuhalten.

(3) An der Beratung und Beschlußfassung darf

ein Mitglied der Mitarbeitervertretung nicht teil

nehmen, wenn der Beschluß ihm selbst, seinem

Ehegatten, seinen Verwandten bis zum dritten oder

Verschwägerten bis zum zweiten Grad, einer ihm

durch Adoption verbundenen oder durch ihn kraft

Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen

oder juristischen Person einen Vorteil oder Nachteil

bringen kann.

(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Ab

wesenheit der Personen nach § 26 Abs. 1 und 2.

§28

Sitzungsniederschrift

(1) Über die Sitzung der Mitarbeitervertretung

ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Namen

der An- und Abwesenden, die Tagesordnung, den

Wortlaut der Beschlüsse und das jeweilige Stim

menverhältnis enthalten muß. Die Niederschrift ist

vom Sitzungsleiter und einem weiteren Mitglied der

Mitarbeitervertretung zu unterschreiben.

(2) Hat eine Person nach § 26 an einer Sitzung der

Mitarbeitervertretung teilgenommen, so ist ihr ein

Auszug aus der Niederschrift über die gemeinsame

Verhandlung zuzuleiten.

§29

Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz

(1) Die Mitarbeitervertretung kann Sprech

stunden während der Arbeitszeit einrichten. Ort

und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit der

Dienststellenleitung.

(2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zum Besuch

von Sprechstunden oder durch sonstige Inan

spruchnahme der Mitarbeitervertretung erforder

lich ist, hat keine Minderung der Bezüge des Mitar

beiters zur Folge.

(3) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung

haben das Recht, Mitarbeiter am Arbeitsplatz auf

zusuchen, soweit dies zur Durchführung ihrer Auf

gaben erforderlich ist.

(4) Bei Streitigkeiten kann die Schiedsstelle

angerufen werden.

§30

Geschäftsordnung

Nähere Bestimmungen über die Geschäftsfüh

rung kann die Mitarbeitervertretung in einer

Geschäftsordnung beschließen.

§31

Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die

laufende Geschäftsführung stellt die Dienststelle

die erforderlichen Räume, den Geschäftsbedarf und

Büropersonal zur Verfügung. Der Mitarbeiterver

tretung sind die geeigneten Mittel zur angemesse

nen Information der Mitarbeiter zur Verfügung zu

stellen.

(2) Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertre

tung entstehenden erforderlichen Kosten trägt die

Dienststelle, bei der die Mitarbeitervertretung

gebildet worden ist. Kosten, die durch die Beizie

hung sachkundiger Personen nach § 26 Abs. 2

entstehen, werden von der Dienststelle übernom

men, wenn die Mitarbeitervertretung und die

Dienststellenleitung zuvor über die Kostenüber

nahme eine Vereinbarung getroffen haben.

(3) Bei gemeinsamen Mitarbeitervertretungen

regeln die beteiligten Kirchen für ihren Bereich,

welche Dienststelle die Kosten trägt.

(4) Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertre

tung, die für ihre Tätigkeit notwendig sind, gelten

als Dienstreisen. Für die Genehmigung von Dienst

reisen und die Erstattung der Reisekosten gelten die

Bestimmungen der Dienststelle; für die Teilnahme

an Veranstaltungen im Sinne des § 19 Abs. 3 gilt das

dienstliche Interesse als gegeben. Erstattet werden

Reisekosten in Höhe der Reisekostenstufe B, ersatz

weise die Reisekosten, die Mitarbeitern nach Vergü

tungsgruppe IVb zustehen.

(5) Die Mitarbeitervertretung darf für ihre

Zwecke keine Beiträge erheben oder annehmen.

(6) Bei Streitigkeiten über die Anwendung der

Absätze 1 bis 4 kann die Schiedsstelle angerufen

werden.

VII. Abschnitt

Mitarbeiterversammlung

§ 32

Mitarbeiterversammlung

(1) An der Mitarbeiterversammlung können alle

Mitarbeiter der Dienststellen teilnehmen, für die

die einberufene Mitarbeitervertretung gebildet

worden ist. Die Mitarbeiterversammlung ist minde

stens einmal in jedem Jahr von der Mitarbeiterver

tretung nach Absprache mit der Dienststellenlei

tung einzuberufen.

(2) Die Mitarbeitervertretung ist berechtigt und

auf Antrag der Dienststellenleitung oder eines Vier

tels der wahlberechtigten Mitarbeiter verpflichtet,

eine Mitarbeiterversammlung nach Absprache mit

der Dienststellenleitung binnen zwei Wochen ein

zuberufen und den Gegenstand, dessen Beratung

beantragt worden ist, auf die Tagesordnung zu

setzen.

(3) Die Mitarbeiterversammlung wird vom Vor

sitzenden der Mitarbeitervertretung geleitet; sie ist

nicht öffentlich. Zur Mitarbeiterversammlung ist

unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei

Wochen vor dem Termin einzuladen.

(4) Die Mitarbeiterversammlungen finden wäh

rend der Arbeitszeit statt, soweit nicht die Eigenart

des Dienstes eine andere Regelung zwingend erfor

dert. Die Zeit der Teilnahme an der Mitarbeiterver

sammlung und die zusätzlichen Wegezeiten gelten

als Arbeitszeit, auch wenn die Mitarbeiterver

sammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet.
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Die Dienststelle erstattet die entstehenden notwen

digen Fahrkosten.

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitarbei

terversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl

der erschienenen Mitarbeiter beschlußfähig. Die

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder

Nein lautenden Stimmen der bei der Abstimmung

anwesenden Mitarbeiter gefaßt. Stimmenthaltung

ist zulässig. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag

abgelehnt. Für Wahlen gelten die Vorschriften des

§ 12 entsprechend.

(6) Die Dienststellenleitung soll zu der Mitarbei

terversammlung unter Mitteilung der Tagesord

nung eingeladen werden; sie ist einzuladen, soweit

die Mitarbeiterversammlung auf ihren Antrag

stattfindet. Die Vertreter der Dienststellenleitung

erhalten auf Antrag das Wort. Die Dienststellenlei

tung oder von ihr beauftragte Personen informieren

mindestens einmal im Jahr in einer Mitarbeiterver

sammlung über Lage und Entwicklung der Dienst

stelle.

(7) Über jede Mitarbeiterversammlung ist ein
Beschlußprotokoll zu führen.

(8) Die Mitarbeitervertretung kann zu der Mitar

beiterversammlung sachkundige Personen hinzu

ziehen.

(9) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen

eine gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiter

nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzu

halten. Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1

bis 8 entsprechend. Die Mitarbeitervertretung kann

darüber hinaus Teilversammlungen durchführen,

wenn dies zur Erörterung der besonderen Belange

der Mitarbeiter eines Arbeitsbereiches oder

bestimmter Personengruppen erforderlich ist.

§33

Aufgaben der Mitarbeiterversammlung

(1) Die Mitarbeiterversammlung nimmt den

Tätigkeitsbericht der Mitarbeitervertretung entge

gen und kann diesen sowie Angelegenheiten bespre

chen, die zum Aufgabenbereich der Mitarbeiterver

tretung gehören. Sie kann der Mitarbeitervertre

tung Anträge vorlegen und zu Beschlüssen der

Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. Die Mitar

beitervertretung ist an die Stellungnahmen der

Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.

(2) Die Mitarbeiterversammlung wählt einen

Wahlausschuß oder den Wahlleiter für die Bildung

der Mitarbeitervertretung.

VIII. Abschnitt

Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeiter

vertretung

§34

Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) Mitarbeitervertretung und Dienststellenlei

tung stehen in der gemeinsamen Verantwortung für

den Dienst der Kirche. Sie arbeiten vertrauensvoll

und partnerschaftlich zusammen und unterstützen

sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Sie informieren sich gegenseitig über Angelegen

heiten, die die Dienstgemeinschaft betreffen. Sie

achten darauf, daß alle Mitarbeiter nach Recht und

Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfrei

heit der Mitarbeiter nicht beeinträchtigt wird und

jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die

der Aufgabe der Dienststelle, der Dienstgemein

schaft oder dem Arbeitsfrieden abträglich ist.

(2) Mitarbeitervertretung und Dienststellenlei

tung kommen in regelmäßigen Zeitabständen, min

destens einmal im Jahr, zur Besprechung allgemei

ner Fragen des Dienstbetriebes und der Dienstge

meinschaft und zum Austausch von Vorschlägen

und Anregungen zusammen. Gemeinsame Mitar

beitervertretungen kommen einmal im Jahr zu einer

gemeinsamen Besprechung im Sinne des Satzes 1

mit allen beteiligten Dienststellenleitungen zusam

men; Gleiches gilt für Gesamtmitarbeitervertretun

gen.

(3) In strittigen Fragen ist eine Einigung durch

Aussprache von beiden Seiten zu erstreben, und es

sind Vorschläge zur Beilegung der Meinungsver

schiedenheiten zu machen. Erst wenn die Bemü

hungen um eine Einigung in der Dienststelle

gescheitert sind, dürfen andere Stellen im Rahmen

der dafür geltenden Bestimmungen angerufen wer

den. Das Scheitern der Einigung muß von der

Mitarbeitervertretung oder Dienststellenleitung

schriftlich erklärt werden. Die Vorschriften über

das Verfahren bei der Beteiligung und über das

Initiativrecht bleiben unberührt.

(4) Die Mitarbeitervertretung und die Dienststel

lenleitung sollen ihre Zusammenarbeit so einrich

ten, daß notwendige Entscheidungen möglichst

wenig verzögert werden, durch die Zusammenar

beit wenig Arbeitszeit in Anspruch genommen wird

und nur die unbedingt notwendigen Kosten entste

hen.

§35

Informationsrechte der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchfüh

rung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu

unterrichten. Die Dienststellenleitung soll die Mit

arbeitervertretung bereits während der Vorberei

tung von Entscheidungen informieren und die Mit

arbeitervertretung, insbesondere bei organisatori

schen oder sozialen Maßnahmen, frühzeitig an den

Planungen beteiligen. In diesem Rahmen kann die

Mitarbeitervertretung insbesondere an den Bera

tungen von Ausschüssen und Kommissionen betei

ligt werden, soweit das Recht der beteiligten Kir

chen das zuläßt.

(2) Der Mitarbeitervertretung sind die zur

Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Un

terlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Bei

Einstellungen werden der Mitarbeitervertretung

auf Verlangen die Unterlagen aller Bewerber vorge

legt; bei Einstellungsgesprächen kann ein von der

Mitarbeitervertretung beauftragtes Mitglied betei

ligt werden. Mitarbeitervertretung und Dienststel

lenleitung können das Verfahren in einer Dienstver

einbarung regeln.

(3) Personalakten dürfen nur mit schriftlicher

Zustimmung des betroffenen Mitarbeiters und nur

durch ein von ihm zu bestimmendes Mitglied der

Mitarbeitervertretung eingesehen werden. Dienst

liche Beurteilungen sind auf Verlangen des Mitar-
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beiters vor der Aufnahme in die Personalakte der

Mitarbeitervertretung zur Kenntnis zu bringen.

(4) Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mit

arbeitervertretung vom beabsichtigten Abschluß

eines AuflösungsVertrages, wenn der betroffene

Mitarbeiter zustimmt.

(5) Bei Streitigkeiten über die Informationsrech

te der Mitarbeitervertretung kann die Schiedsstelle

angerufen werden.

§36

Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung hat die berufli

chen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der

Mitarbeiter zu fördern. Im Rahmen dieses Kirchen

gesetzes hat sie in ihrer Mitverantwortung für die

Aufgaben der Dienststelle das Verständnis für den

Auftrag der Kirche und ihrer Diakonie zu stärken

und für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.

(2) Die Mitarbeitervertretung soll sich, unbe

schadet des Rechts eines Mitarbeiters, seine Anlie

gen der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, der

persönlichen Sorgen und Nöte des Mitarbeiters

annehmen, sofern er dies wünscht, sowie berechtig

te berufliche, wirtschaftliche und soziale Anliegen

des Mitarbeiters gegenüber der Dienststellenlei

tung unterstützen.

(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere

1. Maßnahmen anregen, die der Dienststelle und

ihren Mitarbeitern dienen;

2. dafür eintreten, daß die arbeits-, sozial- und

dienstrechtlichen Bestimmungen und Vereinba

rungen eingehalten werden;

3. Beschwerden, Anfragen und Anregungen von

Mitarbeitern entgegennehmen und durch Ver

handlungen mit der Dienststellenleitung auf die

Erledigung der Beschwerden, Anfragen und

Anregungen hinwirken;

4. die Eingliederung und berufliche Entwicklung

hilfs- und schutzbedürftiger, insbesondere

schwerbehinderter oder älterer Personen in die

Dienststelle fördern und für eine ihren Kenntnis

sen und Fähigkeiten entsprechende Beschäfti

gung sorgen;

5. für die Gleichstellung und die Gemeinschaft von

Frauen und Männern in der Dienststelle eintre

ten und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele

anregen sowie an ihrer Umsetzung mitwirken;

6. die Einbeziehung ausländischer Mitarbeiter in

die Dienstgemeinschaft fördern.

(4) Wenn Beschwerden, Anfragen und Anregun

gen nach Absatz 3 Nr. 3 in einer Sitzung der

Mitarbeitervertretung beraten werden, hat der

betreffende Mitarbeiter das Recht, vor einer Ent

scheidung in der Mitarbeitervertretung gehört zu

werden.

(5) Die Mitarbeitervertretung hat mindestens

einmal im Jahr in einer Mitarbeiterversammlung

einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.

§37

Dienstvereinbarungen

(1) Mitarbeitervertretung und Dienststellenlei

tung können Dienstvereinbarungen abschließen.

Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder

erweitern, einschränken noch ausschließen, die auf

Rechtsvorschriften, insbesondere Beschlüssen der

Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission, auf

Entscheidungen der Schlichtungskommission nach

dem Gemeinsamen Mitarbeitergesetz, auf allge

meinverbindlichen Richtlinien der beteiligten Kir

chen oder auf etwa anzuwendenden Tarifverträgen

beruhen. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbe

dingungen, die durch eine Arbeits- und Dienst

rechtliche Kommission geregelt sind oder üblicher

weise geregelt werden, können nicht Gegenstand

einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die

Regelung durch die Arbeits- und .Dienstrechtliche

Kommission läßt eine Dienstvereinbarung aus

drücklich zu.

(2) Dienstvereinbarungen sind schriftlich nie

derzulegen, von beiden Seiten zu unterschreiben

und in geeigneter Weise bekanntzugeben. Bei der

Einstellung von Mitarbeitern sollen diese über gel

tende Dienstvereinbarungen innerhalb der Dienst

stelle unterrichtet werden.

(3) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar

und können im Einzelfall nicht abbedungen wer

den.

(4) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts

anderes vereinbart worden ist, mit einer Frist von

sechs Monaten zum Ende eines Monats gekündigt

werden. Eine Weitergeltung ist ausgeschlossen;

Absatz 5 bleibt unberührt.

(5) Sind während der Geltung einer Dienstver

einbarung über Angelegenheiten, die der Mitbe

stimmung der Mitarbeitervertretung nach § 40

unterliegen, Rechte für die Mitarbeiter begründet

worden, so hat das Außerkrafttreten der Dienstver

einbarung nicht zur Folge, daß die Ansprüche der

Mitarbeiter entfallen (Nachwirkung). Dies gilt

nicht, wenn die Dienstvereinbarung durch eine

andere abgelöst wird oder in der außerkraftgetrete-

nen Dienstvereinbarung festgelegt worden war,

welche Ansprüche ein Mitarbeiter nach dem Außer

krafttreten erhält.

(6) Bei Streitigkeiten über die Auslegung von

Dienstvereinbarungen kann die Schiedsstelle ange

rufen werden. Bei Streitigkeiten über den Abschluß

von Dienstvereinbarungen kann die Schiedsstelle

nur einen Vermittlungsvorschlag unterbreiten.

§37a

Einigungsstelle

(1) Die Mitarbeitervertretung und die Dienststel

lenleitung können durch Dienstvereinbarung re

geln, daß in der Dienststelle in Bedarfsfällen oder

ständig eine Einigungsstelle zu bilden ist. Für die

Einrichtungen der Diakonie erstellen die Diakoni

schen Werke im Einvernehmen mit der für den

Bereich zuständigen Arbeitsgemeinschaft, für die

übrigen Dienststellen die zuständige oberste

Dienstbehörde im Einvernehmen mit den Gesamt

ausschüssen eine Musterdienstvereinbarung für die
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Bildung von Einigungsstellen. Mehrere Dienststel

len und ihre jeweiligen Mitarbeitervertretungen

können durch Vereinbarung eine gemeinsame Eini

gungsstelle bilden. Dienstvereinbarungen nach

Satz 1 müssen inhaltlich dem Wortlaut der für die

Dienststelle maßgeblichen Musterdienstvereinba

rung entsprechen.

(2) Sind Einigungsstellen gebildet worden, so

sind sie zuständig für Regelungsstreitigkeiten zwi

schen der Dienststellenleitung und der Mitarbeiter

vertretung bei organisatorischen und sozialen

Angelegenheiten nach § 40. Der Spruch der Eini

gungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Dienst

stellenleitung und Mitarbeitervertretung.

(3) Zum notwendigen Inhalt einer Dienstverein

barung über die Bildung von Einigungsstellen gehö

ren Regelungen über das Besetzungsverfahren, das

Verfahren vor der Einigungsstelle und über den

Umfang der Entscheidungs- und Regelungsbefug

nis der Einigungsstelle sowie deren Kosten. Die

Dienstvereinbarung kann vorsehen, daß in Angele

genheiten, die durch Beschluß der Einigungsstelle

bereits entschieden sind, die Schiedsstelle nur inso

weit zur Überprüfung und Entscheidung angerufen

werden darf, als gerügt wird, daß der Inhalt des

Einigungsstellenbeschlusses mit diesem Kirchen

gesetz, anderen Rechtsvorschriften, Verwaltungs

anordnungen oder geltenden Dienstvereinbarun

gen oder mit der für die innere Verfassung der

Dienststelle maßgeblichen Ordnung, Satzung oder

einem Vertrag unvereinbar sei.

§38

Verfahren der Beteiligung der Mitarbeiter

vertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere

in den Verfahren der Mitbestimmung (§ 39) und der

Mitberatung (§ 46) beteiligt.

(2) Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteili

gungsrechte im Rahmen der Zuständigkeit der

jeweiligen Dienststelle.

§39

Mitbestimmung

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung

der Mitarbeitervertretung unterliegt, darf sie erst

vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mit

arbeitervertretung vorliegt oder die nicht erteilte

Zustimmung durch die Schiedsstelle ersetzt worden

ist. Eine der Mitbestimmung unterliegende Maß

nahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeitervertre

tung nicht zugestimmt hat oder die nicht erteilte

Zustimmung nicht ersetzt worden ist oder die Maß

nahme nicht nach Absatz 3 als gebilligt gilt. Abwei

chend von Satz 2 ist die Einstellung eines Mitarbei

ters wirksam; die Mitarbeitervertretung kann

jedoch verlangen, daß der Mitarbeiter bis zum

Vorliegen oder bis zur Ersetzung der Zustimmung

nicht beschäftigt wird.

(2) Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mit

arbeitervertretung von der beabsichtigten Maßnah

me und beantragt die Zustimmung.

(3) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die

Mitarbeitervertretung nicht binnen zwei Wochen

diese schriftlich verweigert oder eine mündliche

Erörterung beantragt. Die Dienststellenleitung

kann die Frist in dringenden Fällen bis auf fünf

Tage abkürzen; die Abkürzung ist besonders zu

begründen. Die Frist beginnt mit dem Zugang der

Mitteilung an den Vorsitzenden der Mitarbeiterver

tretung. Die in Satz 2 genannte Frist kann im

beiderseitigen Einvernehmen verlängert werden.

(4) Kommt in den Fällen der Mitbestimmung

keine Einigung zustande, so kann die Dienststellen

leitung binnen zwei Wochen nach Abschluß der

Erörterung oder nach Eingang der schriftlichen

Weigerung die Schiedsstelle anrufen. Die Erörte

rung ist abgeschlossen, wenn die Dienststellenlei

tung oder die Mitarbeitervertretung oder beide

gemeinsam sie für abgeschlossen erklären.

(5) Die Dienststellenleitung kann bei Maßnah

men, die keinen Aufschub dulden, bis zur endgülti

gen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen.

Vorläufige Regelungen dürfen die Durchführung

einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hin

dern. Eine vorläufige Regelung ist als solche zu

kennzeichnen, auf höchstens fünf Monate zu befri

sten, der Mitarbeitervertretung schriftlich mitzu

teilen und zu begründen; die Dienststellenleitung

muß in der betreffenden Angelegenheit das Verfah

ren der Absätze 1 und 2 unverzüglich einleiten oder

fortsetzen. Die Mitarbeitervertretung kann die

Schiedsstelle anrufen.

(6) Eine vorläufige Maßnahme ist unverzüglich,

spätestens jedoch nach Ablauf einer Kalenderwo

che nach Bekanntgabe der Entscheidung zu been

den, wenn die Schiedsstelle feststellt, daß die Maß

nahme nicht aus sachlichen Gründen dringend

erforderlich war, oder die Schiedsstelle die Erset

zung der Zustimmung der Mitarbeitervertretung

ablehnt.

§40

Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und

sozialen Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat mitzubestimmen

aber

1. Bestellung von Vertrauensärzten sowie von

Ärzten zur Überwachung des Gesundheitszu

standes der Mitarbeiter;

2. Maßnahmen zur Unfallverhütung und zur Ver

hütung von sonstigen Gesundheitsgefahren

sowie die Bestellung von Fachkräften für

Arbeitssicherheit;

3. Errichtung, Verwaltung und Auflösung von

Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre

Rechtsform;

4. Festlegung von Dauer, Beginn und Ende der

täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen;

ausgenommen bleibt die für die Dienststelle

nicht vorhersehbare, auf Grund besonderer

Erfordernisse kurzfristig und unregelmäßig

festzusetzende tägliche Arbeitszeit für be

stimmte Gruppen von Beschäftigten;

5. Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung

von Dienstplänen, für die Anordnung von

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sowie
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für unvorhersehbare Arbeitszeitregelungen im

Sinne der Nummer 4;

6. Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubs

plan;

7. Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei

Auflösung, Einschränkung, Verlegung und

Zusammenlegung von Dienststellen oder we

sentlichen Teilen von ihnen) einschließlich Plä

nen für Umschulungen zum Ausgleich oder zur

Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen;

Gleiches gilt für die Folgen von Rationalisie

rungsmaßnahmen; Sozialpläne dürfen Rege

lungen weder einschränken noch ausschließen,

die auf Rechtsvorschriften oder allgemein ver

bindlichen Richtlinien beruhen;

8. Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung;

9. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho

den;

10. Einführung und Anwendung von Maßnahmen

oder technischen Einrichtungen, die dazu

geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung

der Mitarbeiter zu überwachen;

11. Regelung der Ordnung in der Dienststelle

(Haus- und Betriebsordnung) und des Verhal

tens der Mitarbeiter im Dienst;

12. Grundsätze für die Gewährung von Unterstüt

zungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die

kein Rechtsanspruch besteht;

13. Vergabe und Kündigung von Mietwohnungen,

Garagen, Parkplatzflächen und Pachtland an

die Mitarbeiter, wenn die Dienststelle darüber

verfügt, sowie allgemeine Festsetzung der Nut

zungsbedingungen ;

14. Festsetzung von Kurzarbeit;

15. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Vergü

tung;

16. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, ins

besondere die Aufstellung von Entlohnungs

grundsätzen und die Einführung und Anwen

dung von neuen Entlohnungsmethoden sowie

deren Änderung, soweit diese Fragen nicht auf

anderem Wege abschließend geregelt worden

sind;

17. Grundsätze über das betriebliche Vorschlags

wesen.

§41

Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen

personellen Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat mitzubestimmen

bei

1. Formulierung und Verwendung von Personal

fragebogen und sonstigen Fragebogen zur Erhe

bung personenbezogener Daten, soweit nicht

gesetzlich geregelt;

2. Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für

die Dienststelle;

3. Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort-

und Weiterbildung sowie für die Teilnehmeraus

wahl;

4. Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveran

staltungen;

5. Aufstellung von Grundsätzen für Stellenaus

schreibungen;

6. Aufstellung von Grundsätzen für die personelle

Auswahl bei Einstellungen.

§42

Fälle der Mitbestimmung in Personalangelegenhei

ten der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden

Personalangelegenheiten der privatrechtlich ange

stellten Mitarbeiter ein Mitbestimmungsrecht:

1. Einstellung;

2. ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probe

zeit;

3. Eingruppierung einschließlich Festlegung der

Fallgruppe, Wechsel der Fallgruppe, Höher

und Rückgruppierung, Gewährung tariflicher

Zulagen;

4. Übertragung einer höher oder niedriger bewer

teten Tätigkeit von mehr als drei Monaten

Dauer;

5. dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die

einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage aus

löst, sowie Widerruf einer solchen Übertra
gung;

6. Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter

gleichzeitigem Ortswechsel;

7. Versetzung oder Abordnung zu einer anderen

Dienststelle von mehr als drei Monaten Dauer;

in diesen Fällen bestimmt die Mitarbeiterver

tretung der aufnehmenden Dienststelle unbe

schadet des Mitberatungsrechtes nach § 47 Nr. 3

mit;

8. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hin

aus;

9. Anordnungen, die die Freiheit in der Wahl der

Wohnung beschränken;

10. Versagung und Widerruf der Genehmigung

einer Nebentätigkeit;

11. Ablehnung eines Antrags auf Ermäßigung der

Arbeitszeit und Beurlaubung aus familien- oder

arbeitsmarktpolitischen Gründen.

§43

Fälle der Mitbestimmung in Personalangelegenhei

ten der Mitarbeiter in öffentlich-rechtlichen

Dienstverhältnissen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden

Personalangelegenheiten der Kirchenbeamten ein

Mitbestimmungsrecht:

1. Einstellung;

2. Anstellung;

3. Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnis-

ses in ein solches anderer Art;

4. Ablehnung eines Antrags auf Ermäßigung der

Arbeitszeit oder Beurlaubung aus familien-

oder arbeitsmarktpolitischen Gründen;

5. Verlängerung der Probezeit;
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6. Beförderung;

7. Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer
Zulage ausgestattet ist;

8. Übertragung eines anderen Amtes mit höherem

Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe

zeichnung oder Übertragung eines anderen
Amtes mit gleichem Endgrundgehalt ohne

Wechsel der Amtsbezeichnung;

9. Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung

eines andern Amtes mit anderer Amtsbezeich

nung beim Wechsel der Laufbahngruppe;

10. dauernde Übertragung eines höher oder niedri
ger bewerteten Dienstpostens;

11. Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei

gleichzeitigem Ortswechsel;

12. Versetzung oder Abordnung von mehr als drei

Monaten Dauer zu einer anderen Dienststelle

oder einem anderen Dienstherrn im Geltungs

bereich dieses Kirchengesetzes; in diesen Fällen

bestimmt die Mitarbeitervertretung der auf

nehmenden Dienststelle unbeschadet des Mit

beratungsrechtes nach § 47 Nr. 3 mit;

13. Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand

wegen Erreichens der Altersgrenze;

14. Anordnungen, die die Freiheit in der Wahl der

Wohnung beschränken;

15. Versagung sowie Widerruf der Genehmigung

einer Nebentätigkeit;

16. Entlassung von Kirchenbeamten auf Probe oder

auf Widerruf, wenn sie die Entlassung nicht

beantragt haben;

17. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen

den Willen des Kirchenbeamten;

18. Versetzung in den Wartestand oder einstweili

gen Ruhestand, sofern der Betroffene die Betei

ligung der Mitarbeitervertretung beantragt.

§44

Ausnahmen von der Beteiligung in Personal

angelegenheiten

Eine Mitberatung oder Mitbestimmung in Perso

nalangelegenheiten der Personen nach § 4 findet

nicht statt mit Ausnahme der von der Mitarbeiter

vertretung nach Gesetz oder Satzung in leitende

Organe entsandten Mitglieder. Daneben findet kei

ne Beteiligung in den Personalangelegenheiten der

Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst oder in

der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen;

Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der

Lehrenden an kirchlichen Hochschulen oder Fach

hochschulen. Die Vorschriften des § 43 Nr." 12 und

des § 47 Nr. 3 finden auf Personen, die als Kirchen

beamte in der Ausbildung stehen, keine Anwen

dung.

§45

Begründungspflicht bei Zustimmungs

verweigerung

(1) Die Mitarbeitervertretung hat eine Verweige

rung der Zustimmung gegenüber der Dienststellen

leitung schriftlich zu begründen.

(2) In den Fällen des § 42 Nr. 1, 3 bis 5, 8 und 11

und des § 43 Nr. 1 bis 10, 13 und 16 bis 18 darf die

Mitarbeitervertretung die Zustimmung nur verwei

gern, wenn

1. die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine

Bestimmung in einem Tarifvertrag, eine Dienst

vereinbarung, eine Vertragsbestimmung, eine

Verwaltungsanordnung, eine andere bindende

Bestimmung oder gegen eine rechtskräftige

gerichtliche Entscheidung verstößt oder

2. die durch Tatsachen begründete Besorgnis

besteht, daß durch die Maßnahme der betroffene

Mitarbeiter oder andere Mitarbeiter benachtei

ligt werden, ohne daß dies aus dienstlichen oder

persönlichen Gründen gerechtfertigt ist, oder

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis

besteht, daß bei einer Einstellung der Bewerber

oder bei einer Versetzung oder Abordnung der

Mitarbeiter den Frieden in der Dienststelle durch

unsoziales oder gesetzwidriges Verhalten stören

wird.

(3) Im Falle des § 42 Nr. 2 darf die Mitarbeiter

vertretung ihre Zustimmung nur verweigern,

wenn

1. bei der Auswahl des zu kündigenden Mitarbei

ters soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht

ausreichend berücksichtigt worden sind oder

2. der zu kündigende Mitarbeiter an einem anderen

Arbeitsplatz in derselben Dienststelle weiterbe

schäftigt werden kann oder

3. eine Weiterbeschäftigung des Mitarbeiters unter

geänderten Vertragsbedingungen oder nach

zumutbaren Umschulungs- und Fortbildungs

maßnahmen möglich ist und der Mitarbeiter sein

Einverständnis hiermit erklärt hat.

§46

Mitberatung

(1) In den Fällen der Mitberatung ist der Mitar

beitervertretung eine beabsichtigte Maßnahme

rechtzeitig vor der Durchführung bekanntzugeben

und auf Verlangen mit ihr zu erörtern. Die Mitar

beitervertretung muß die Erörterung binnen zwei

Wochen nach Bekanntgabe der beabsichtigten

Maßnahme verlangen. In den Fällen des § 47 Nr. 2

kann die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei

Arbeitstage abkürzen. Äußert sich die Mitarbeiter

vertretung nicht binnen zwei Wochen oder binnen

der abgekürzten Frist nach Zugang der Mitteilung

an ihren Vorsitzenden oder hält sie bei der Erörte

rung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht

aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. Die

Fristen können im Einzelfall auf Antrag der Mitar

beitervertretung von der Dienststellenleitung ver

längert werden. Im Falle einer Nichteinigung hat

die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitervertre

tung die Erörterung für beendet zu erklären. Die

Dienststellenleitung hat eine abweichende Ent

scheidung gegenüber der Mitarbeitervertretung

schriftlich zu begründen.

(2) Eine der Mitberatung unterliegende Maßnah

me ist unwirksam, wenn die Mitarbeitervertretung

nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist. Die Mitar-
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beitervertretung kann binnen zwei Wochen nach

Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchfüh

rung der Maßnahme die Schiedsstelle anrufen,

wenn sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist.

§47

Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat ein Mitberatungs
recht bei

1. Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu

sammenlegung von Dienststellen oder wesentli

chen Teilen von ihnen;

2. der außerordentlichen Kündigung und der Kün

digung in der Probezeit;

3. Versetzungen und Abordnungen von mehr als

drei Monaten Dauer; das Mitberatungsrecht

besteht hier für die Mitarbeitervertretung der

abgebenden Dienststelle;

4. der Aufstellung und Änderung des Stellenplan
entwurfes sowie der Aufstellung von allgemei

nen Grundsätzen für die Bemessung des Perso

nalbedarfes;

5. der Bewertung von Dienstposten, soweit sie vor

gesehen ist;

6. wesentlichen Änderungen in der Organisation
der Dienststelle und der Aufstellung von Organi

sationsplänen;

7. Maßnahmen, die zu wesentlichen Änderungen

des Arbeitsablaufes oder der Arbeitsplatzgestal

tung führen.

§48

Initiativrecht der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung kann der Dienst

stellenleitung Maßnahmen, die der Beteiligung

unterliegen, schriftlich vorschlagen. Die Dienststel

lenleitung hat binnen zwei Monaten Stellung zu

nehmen. Eine Ablehnung ist schriftlich zu begrün

den.

(2) Kommt bei Vorschlägen, die organisatorische

und soziale Angelegenheiten betreffen, auch nach

Aussprache eine Einigung nicht zustande, so kann

die Mitarbeitervertretung nach Eingang der schrift

lichen Ablehnung die Schiedsstelle anrufen.

§49

Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

(1) Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich

aus diesem Kirchengesetz ergebende oder sonstige

gegenüber den Mitarbeitern bestehende Pflichten

und bleiben Gegenvorstellungen erfolglos, so hat

die Mitarbeitervertretung das Recht, bei dem

zuständigen Aufsichtsorgan Beschwerde einzule

gen.

(2) Bei berechtigten Beschwerden hat das Lei-

tungs- oder Aufsichtsorgan im Rahmen seiner

rechtlichen Zuständigkeit Abhilfe zu schaffen oder

auf Abhilfe hinzuwirken.

IX. Abschnitt

Interessenvertreter besonderer Gruppen

§50

Sprecher der Jugendlichen und der Auszubildenden

(1) Die Mitarbeiter unter 18 Jahren, die Auszu

bildenden sowie die weiteren zu ihrer Berufsausbil

dung Beschäftigten wählen Sprecher, die in deren

Angelegenheiten von der Mitarbeitervertretung

beratend hinzuzuziehen sind, sofern sie ihr nicht

ohnehin angehören. Als Sprecher können Mitarbei

ter vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 24. Le

bensjahr gewählt werden. Für die Wählbarkeit gilt

§ 11 entsprechend.

(2) Es werden gewählt

ein Sprecher bei Dienststellen mit in der Regel 5 bis

20 Mitarbeitern,

drei Sprecher bei Dienststellen mit in der Regel 21

bis 100 Mitarbeitern,

fünf Sprecher bei Dienststellen mit in der Regel

mehr als 100 Mitarbeitern

im Sinne des Absatzes 1.

(3) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Ein Spre

cher, der im Laufe seiner Amtszeit das 24. Lebens

jahr vollendet, bleibt bis zum Ende der Amtszeit in

seinem Amt.

(4) Beantragt ein zur Berufsausbildung Beschäf

tigter, der Sprecher nach Absatz 1 ist, spätestens

einen Monat vor Beendigung des Ausbildungsver

hältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlus

ses seiner Ausbildung schriftlich die Weiterbe

schäftigung, so bedarf die Ablehnung des Antrags

durch die Dienststellenleitung der Zustimmung der

Mitarbeitervertretung, wenn die Dienststelle

gleichzeitig weitere Auszubildende weiterbeschäf

tigt. Die Zustimmung darf nur verweigert werden,

wenn der durch Tatsachen begründete Verdacht

besteht, daß die Ablehnung der Weiterbeschäfti

gung wegen der Tätigkeit als Sprecher nach

Absatz 1 erfolgt. Verweigert die Mitarbeitervertre

tung die Zustimmung, so kann die Dienststellenlei

tung binnen zwei Wochen die Schiedsstelle anru

fen.

(5) Für die Wahlen, die Rechtsstellung, die

Geschäftsführung und die Kosten der Sprecher

finden die Vorschriften der §§12bisl4,15 Abs. 3 bis

5, §§ 16 bis 20, 21 Abs. 1 und §§ 22 bis 31 sinngemäß

Anwendung, die §§ 24 bis 28 und § 30 jedoch nur in

Dienststellen, in denen mindestens drei Sprecher zu

wählen sind.

§ 50a

Aufgaben und Befugnisse der Sprecher

(1) Unbeschadet der Aufgaben der Mitarbeiter

vertretung haben die Sprecher der Jugendlichen

und der Auszubildenden die Interessen der in § 50

Abs. 1 genannten Mitarbeiter in der Dienststelle zu

vertreten und ihnen beratend und unterstützend zur

Seite zu stehen. Sie haben insbesondere

1. Maßnahmen bei der Mitarbeitervertretung oder

direkt bei der Dienststellenleitung zu beantra

gen, die den in § 50 Abs. 1 genannten Mitarbei

tern dienen, insbesondere in Fragen der Berufs

ausbildung;
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2. darauf zu achten, daß die zugunsten der in § 50

Abs. 1 genannten Mitarbeiter geltenden Gesetze,

Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften,

Verwaltungsanordnungen und Dienstvereinba

rungen durchgeführt werden;

3. Anregungen und Beschwerden der in § 50 Abs. 1

genannten Mitarbeiter entgegenzunehmen und,

soweit sie berechtigt erscheinen, durch Verhand

lungen mit der Mitarbeitervertretung oder direkt

mit der Dienststellenleitung auf die Erledigung

der Anregungen und Beschwerden hinzuwir

ken.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind die

Sprecher durch die Mitarbeitervertretung und die

Dienststellenleitung umfassend zu unterrichten;

ihnen sind die hierzu erforderlichen Unterlagen

rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

(3) Erachtet eine Mehrheit der Sprecher einen

Beschluß der Mitarbeitervertretung als eine erheb

liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der in

§ 50 Abs. 1 genannten Mitarbeiter, so ist auf Antrag

der Sprecher der Beschluß für die Dauer einer

Woche vom Zeitpunkt der Beschlußfassung an aus

zusetzen. Die Aussetzung hat keine Verlängerung

der in diesem Kirchengesetz festgelegten Fristen

zur Folge. Innerhalb der Frist haben die Sprecher

und die Mitarbeitervertretung mit ernstem Willen

zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge zur

Beilegung der Meinungsverschiedenheiten zu ma

chen. Nach Ablauf der Frist hat die Mitarbeiterver

tretung über die Angelegenheit neu zu beschließen.

Der Antrag auf Aussetzung kann in derselben

Angelegenheit nicht wiederholt werden.

(4) Die Sprecher können regelmäßig vor oder

nach einer Mitarbeiterversammlung im Einverneh

men mit der Mitarbeitervertretung und in Abspra

che mit der Dienststellenleitung eine Versammlung

derin§50Abs. 1 genannten Mitarbeiter einberufen.

Für die Versammlung finden die Vorschriften des

§ 32 Abs. 3, 4, 6 Satz 1 und 2 sowie Abs. 7 bis 9 und

§ 33 sinngemäß Anwendung.

§51

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

(1) In Dienststellen, in denen mindestens fünf

Schwerbehinderte nicht nur vorübergehend be

schäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und

ein Stellvertreter gewählt.

(2) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle

beschäftigten Schwerbehinderten.

(3) Für die Wählbarkeit gilt § 11 entsprechend.

§52

Aufgaben der Vertrauensperson

der Schwerbehinderten

(1) Die Vertrauensperson hat die Interessen der

Schwerbehinderten in der Dienststelle zu vertreten

und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Sie hat vor allem

1. darüber zu wachen, daß die zugunsten der

Schwerbehinderten in der Dienststelle geltenden

Rechtsvorschriften, Dienstvereinbarungen und

Verwaltungsanordnungen durchgeführt wer

den;

2. Maßnahmen, die den Schwerbehinderten dienen,

bei den zuständigen Stellen zu beantragen;

3. Anregungen und Beschwerden von Schwerbe

hinderten entgegenzunehmen und, falls sie

berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit

der Dienststellenleitung auf Erledigung hinzu

wirken; sie hat die Schwerbehinderten über den

Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu

unterrichten.

(2) Die Vertrauensperson ist von der Dienststel

lenleitung in allen Angelegenheiten, die einen ein

zelnen Schwerbehinderten oder die Schwerbehin

derten als Gruppe berühren, rechtzeitig und umfas

send zu unterrichten und vor einer Entscheidung zu

hören; die getroffene Entscheidung ist ihr unver

züglich mitzuteilen.

(3) Der Schwerbehinderte hat das Recht, bei

Einsicht in die über ihn geführten Personalakten die

Vertrauensperson hinzuzuziehen. Die Vertrauens

person hat über den Inhalt der Personalakten Still

schweigen zu bewahren, soweit sie vom Schwerbe

hinderten nicht von dieser Verpflichtung entbun

den wird.

(4) Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen

Sitzungen der Mitarbeitervertretung beratend teil

zunehmen. Erachtet sie einen Beschluß der Mitar

beitervertretung als eine erhebliche Beeinträchti

gung wichtiger Interessen der Schwerbehinderten,

so ist auf ihren Antrag der Beschluß für die Dauer

einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlußfassung an

auszusetzen. Innerhalb dieser Frist soll unter den

Mitgliedern der Mitarbeitervertretung und der Ver

trauensperson eine Verständigung versucht wer

den. Die Aussetzung hat keine Verlängerung einer

Frist zur Folge.

(5) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegen

heit neu zu beschließen. Wird der erste Beschluß

bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht

wiederholt werden.

(6) Die Vertrauensperson hat das Recht, minde

stens einmal im Jahr eine Versammlung der

Schwerbehinderten in der Dienststelle durchzufüh

ren. Die für die Mitarbeiterversammlung geltenden

Vorschriften gelten entsprechend.

§53

Persönliche Rechte und Pflichten der

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

(1) Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson

der Schwerbehinderten gelten die §§ 12 bis 14, § 15

Abs. 2 bis 5 und die §§ 16 bis 23 entsprechend.

(2) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der

Mitarbeitervertretung für deren Sitzungen, Sprech

stunden und laufende Geschäftsführung zur Verfü

gung gestellt werden, stehen für die gleichen Zwek-

ke auch der Vertrauensperson zur Verfügung,

soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und Sachbe

darf zur Verfügung gestellt werden.

§54

Vertrauensmann der Zivildienstleistenden

In Dienststellen, in denen nach § 37 Abs. 1 des

Zivildienstgesetzes ein Vertrauensmann der Zivil

dienstleistenden zu wählen ist, hat der Vertrauens-
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mann das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeiter

vertretung beratend teilzunehmen, wenn Angele

genheiten beraten werden, die auch die Zivildienst

leistenden betreffen.

§55

Weitere Vertrauenspersonen

(1) In Dienststellen, in denen mindestens fünf

Personen tätig sind, deren Beschäftigung oder Aus

bildung überwiegend ihrer Heilung, Wiedereinge

wöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation

oder Erziehung dient, sind von diesen Vertrauens

personen zu wählen. Sie haben das Recht, an den

Sitzungen der Mitarbeitervertretung beratend teil

zunehmen, wenn Angelegenheiten beraten werden,

die auch diesen Personenkreis betreffen. Über die
Anzahl der Vertrauenspersonen, das Wahlverfah

ren sowie über Art, Umfang und Kosten der Tätig

keiten der Vertrauenspersonen soll im Benehmen

mit Vertretern der in Satz 1 genannten Personen

eine Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertre

tung geschlossen werden.

(2) Für die Einrichtungen der Diakonie erstellen

die Diakonischen Werke im Einvernehmen mit der

Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen

eine Musterdienstvereinbarung, in der Mindest

standards für das Wahlverfahren und Rechte der

Vertrauenspersonen festgelegt werden.

X. Abschnitt

Gesamtausschüsse und Sprengel-Arbeitsgemein

schaften der Mitarbeitervertretungen

§56

Gesamtausschüsse, Arbeitsgemeinschaft

(1) Bei den obersten Dienstbehörden der beteilig

ten Kirchen werden Gesamtausschüsse der Mitar

beitervertretungen gebildet. Innerhalb eines Diako

nischen Werkes der beteiligten Kirchen können sich

die Mitarbeitervertretungen zu einer Arbeitsge

meinschaft zusammenschließen.

(2) Das Nähere regeln die jeweiligen Kirchen

oder die Diakonischen Werke im Einvernehmen mit

dem jeweiligen Gesamtausschuß oder der jeweili

gen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretun

gen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ent

scheidet der Rat. Im übrigen findet § 19 Abs. 1,2 und

4 entsprechende Anwendung.

§57

Aufgaben des Gesamtausschusses

Dem Gesamtausschuß sollen insbesondere fol

gende Aufgaben zugewiesen werden:

1. Beratung, Unterstützung und Information der

Mitarbeitervertretungen bei der Wahrnehmung

ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten;

2. Förderung des Informations- und Erfahrungs

austausches zwischen den Mitarbeitervertretun

gen sowie der Fortbildung von Mitgliedern der

Mitarbeitervertretungen;

3. Mitwirkung bei der Bildung der Schiedsstelle;

4. Erörterung mitarbeitervertretungsrechtlicher

Fragen von grundsätzlicher Bedeutung.

§58

Bildung von Sprengel-Arbeitsgemeinschaften

Für die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers kön

nen Sprengel-Arbeitsgemeinschaften der Mitarbei

tervertretungen gebildet werden, die sich bis zu

zweimal im Jahr zur Förderung des Informations

und Erfahrungsaustausches treffen. Für die Über

nahme der Kosten sind die Vorschriften des § 31

entsprechend anzuwenden.

XI. Abschnitt

Schiedsstelle, Überprüfung durch das kirchliche

Verwaltungsgericht

§ 59

Bildung der Schiedsstelle

(1) Am Sitz der Geschäftsstelle der Konfödera

tion besteht eine Schiedsstelle mit mindestens zwei

Kammern. Für Angelegenheiten der Einrichtungen

der Diakonie werden an den Sitzen der Diakoni

schen Werke der beteiligten Kirchen weitere Kam

mern in der erforderlichen Anzahl gebildet. Zur

Erledigung der Geschäftsstellenaufgaben dieser

Kammern werden bei den Diakonischen Werken

der beteiligten Kirchen Verwaltungskräfte im

erforderlichen Umfang beschäftigt. Der Rat kann

bei Bedarf weitere Kammern bilden.

(2) Die Ev.-ref. Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen

in Bayern und Nordwestdeutschland) bildet eine

eigene Schiedsstelle und regelt das Nähere über

deren Bildung und Besetzung.

(3) Der Rat beruft zu Mitgliedern der Schieds

stelle die erforderliche Anzahl von Kammervorsit

zenden und Beisitzern.

(4) Die Vorsitzenden für die Kammern der Kir

chen werden auf gemeinsamen Vorschlag der Lei

tungen der beteiligten Kirchen und ihrer Gesamt

ausschüsse der Mitarbeitervertretungen berufen.

Die Vorsitzenden für die Kammern der Diakoni

schen Werke werden auf gemeinsamen Vorschlag

der Diakonischen Werke der beteiligten Kirchen

und ihrer Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeiter

vertretungen berufen. Die Vorsitzenden der Kam

mern müssen die Befähigung zum Richteramt haben

und dürfen nicht im kirchlichen Dienst stehen. Sie

sollen in der Regel über Erfahrungen im Arbeits

recht verfügen.

(5) Die eine Hälfte der Beisitzer der Kammern der

Kirchen wird auf gemeinsamen Vorschlag der Lei

tungen der beteiligten Kirchen berufen. Die andere

Hälfte der Beisitzer wird auf gemeinsamen Vor

schlag der Gesamtausschüsse der Mitarbeiterver

tretung berufen.

(6) Die eine Hälfte der Beisitzer der Kammern der

Diakonischen Werke wird auf gemeinsamen Vor

schlag der Diakonischen Werke der beteiligten

Kirchen berufen. Die andere Hälfte der Beisitzer

wird auf gemeinsamen Vorschlag der Arbeitsge

meinschaften der Mitarbeitervertretungen der Dia

konischen Werke der beteiligten Kirchen berufen.

(7) Die von den Leitungen der beteiligten Kir

chen oder den Diakonischen Werken der beteiligten

Kirchen vorgeschlagenen Beisitzer müssen beruf

lich oder ehrenamtlich im kirchlichen oder diakoni

schen Dienst tätig sein. Die von den Gesamtaus-
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Schüssen oder den Arbeitsgemeinschaften der Mit

arbeitervertretungen vorgeschlagenen Beisitzer

müssen zum Mitglied einer Mitarbeitervertretung

wählbar sein.

(8) Die Amtszeit der Kammern beträgt sechs

Jahre. Solange eine neue Kammer nicht gebildet

worden ist, bleibt die bisherige im Amt.

(9) Die Vorsitzenden der Kammern wählen aus

ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren den

Direktor der Schiedsstelle sowie einen Stellvertre

ter; diese regeln die GeschäftsVerteilung und die

Vertretung für alle Mitglieder.

§60

Besetzung der Schiedsstelle

Die Kammern der. Kirchen führen ihre Verhand

lungen in der Besetzung mit dem Vorsitzenden,

einem Beisitzer nach § 59 Abs. 5 Satz 1 und einem

Beisitzer nach § 59 Abs. 5 Satz 2. Die Kammern der

Diakonischen Werke führen ihre Verhandlungen in

der Besetzung mit einem Vorsitzenden, einem Bei

sitzer nach § 59 Abs. 6 Satz 1 und einem Beisitzer

nach § 59 Abs. 6 Satz 2.

§61

Rechtsstellung der Mitglieder der Schiedsstelle

(1) Die Mitglieder der Schiedsstelle sind in ihrer

Entscheidung unabhängig und nur an das geltende

Recht gebunden. Für sie gelten die§§19,20,22,§23

Abs. 1 bis 3 und § 27 Abs. 3 entsprechend sowie

sinngemäß die Vorschriften der Rechtshofordnung

über die Ablehnung von Mitgliedern des Rechtsho

fes wegen Besorgnis der Befangenheit.

(2) Die Mitglieder der Schiedsstelle erhalten Rei

sekostenersatz nach den für die Mitglieder der

Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche Hanno

vers geltenden Bestimmungen. Die Vorsitzenden

erhalten eine Aufwandsentschädigung, die der Rat

allgemein regelt.

§62

Zuständigkeit der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle entscheidet auf Antrag

unbeschadet der Rechte des einzelnen Mitarbeiters

über

1. die Behandlung von Teilen einer Körperschaft,

Anstalt oder Stiftung der Kirche sowie einer

Einrichtung der Diakonie als Dienststelle (§ 3

Abs. 2);

2. die Zugehörigkeit benannter Personen zur

Dienststellenleitung (§ 4 Abs. 2);

3. die Bildung der Mitarbeitervertretung (§ 5);

4. die Anfechtung der Wahl (§ 14);

5. die Bestellung eines Wahlvorstandes (§ 7);

6. die Abberufung von Mitgliedern oder die Auf

lösung der Mitarbeitervertretung (§ 17);

7. Verstöße gegen das Behinderungsverbot (§19

Abs. 1 und 2);

8. die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen

(§ 19 Abs. 3);

9. die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbei

tervertretung (§21);

10. die Versetzung und Abordnung von Mitgliedern

der Mitarbeitervertretung sowie des Wahlaus

schusses (§ 22 Abs. 1, § 13 Abs. 2);

11. Verstöße gegen die Schweigepflicht (§ 23);

12. Meinungsverschiedenheiten über Sprechstun

den und über das Aufsuchen am Arbeitsplatz

(§ 29);

13. den Sachbedarf und die Kosten der Geschäfts

führung (§31);

14. Zeitpunkt und Umfang der Unterrichtung der

Mitarbeitervertretung einschließlich des Rechts

zur Einsicht in Unterlagen (§ 35);

15. die Auslegung von Dienstvereinbarungen

(§ 37);

16. Meinungsverschiedenheiten in Fällen der Mit

bestimmung (§§ 39 bis 43 und § 45);

17. die Beteiligung der Mitarbeitervertretung in

Fällen der Mitberatung (§§46 und 47);

18. Meinungsverschiedenheiten über Vorschläge

der Mitarbeitervertretung (§ 48);

19. sonstige Streitigkeiten bei der Anwendung die

ses Kirchengesetzes.

(2) Bei Streitigkeiten über den Abschluß von

Dienstvereinbarungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2) unter

breitet die Schiedsstelle einen Vermittlungsvor

schlag.

(3) Hat in einer Angelegenheit eine Einigungs

stelle (§ 37 a) entschieden und sieht die Dienstver

einbarung, auf Grund derer die Einigungsstelle

gebildet worden ist, dies vor, so prüft die Schieds

stelle lediglich, ob Regelungen des Einigungsstel

lenbeschlusses mit diesem Kirchengesetz, anderen

Rechtsvorschriften, Verwaltungsanordnungen oder

bestehenden Dienstvereinbarungen oder mit der für

die innere Verfassung der Dienststelle maßgebli

chen Ordnung, Satzung oder einem Vertrag unver

einbar ist. Stellt die Schiedsstelle in diesen Fällen

eine Unvereinbarkeit fest, so erklärt sie den Eini

gungsstellenbeschluß für nichtig und beschließt in

der Angelegenheit neu nach Maßgabe dieses Kir

chengesetzes; anderenfalls bestätigt sie den Eini

gungsstellenbeschluß.

(4) In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellt die

Schiedsstelle nur fest, ob die Beteiligung der Mitar

beitervertretung erfolgt ist. Ist die Beteiligung

unterblieben, so hat dies die Unwirksamkeit der

Maßnahme zur Folge.

(5) In den Fällen der Mitbestimmung nach den

§§ 42 und 43 hat die Schiedsstelle lediglich zu

prüfen und abschließend festzustellen, ob für die

Mitarbeitervertretung ein Grund zur Verweigerung

der Zustimmung nach § 45 Abs. 2 und 3 vorliegt.

Stellt die Schiedsstelle fest, daß für die Mitarbeiter

vertretung kein Grund zur Verweigerung der

Zustimmung vorlag, so gilt die nicht erteilte

Zustimmung der Mitarbeitervertretung als er

setzt.

(6) In den Fällen der Mitbestimmung nach den

§§40 und 41 ersetzt die Entscheidung der Schieds

stelle die nicht erteilte Zustimmung der Mitarbei

tervertretung. Die Entscheidung der Schiedsstelle

muß sich im Rahmen der geltenden Rechtsvor-
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Schriften sowie im Rahmen der Anträge von Mitar

beitervertretungen und Dienststellenleitung hal

ten.

(7) In den Fällen der Nichteinigung über Vor

schläge der Mitarbeitervertretung nach § 48 Abs. 2

stellt die Schiedsstelle fest, ob die Weigerung der

Dienststellenleitung, die von der Mitarbeitervertre

tung beantragte Maßnahme zu vollziehen, rechts

widrig oder ermessensfehlerhaft ist. Die Dienststel

lenleitung hat erneut unter Berücksichtigung der

Rechtsauffassung der Schiedsstelle über den

Antrag der Mitarbeitervertretung zu entscheiden.

(8) Die Entscheidung der Schiedsstelle wird nöti

genfalls mit Mitteln der Kirchenaufsicht durchge

setzt. Im Bereich der Diakonie können die Diakoni

schen Werke der beteiligten Kirchen mit satzungs

mäßigen Mitteln oder mit Bußgeldern der Entschei

dung der Schiedsstelle Geltung verschaffen.

Verfahren vor der Schiedsstelle

(1) Die Vorsitzenden der Kammern haben zu

nächst durch Verhandlungen mit den Parteien zu

versuchen, eine gütliche Einigung zu erzielen.

(2) Die Parteien können einen Beistand hinzuzie

hen, der Mitglied einer Kirche sein muß, die der

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehört.

Die Hinzuziehung eines Beistands ist dem Vorsit

zenden der Kammer mitzuteilen. Bestehen Beden

ken gegen die Erstattung der durch die Hinzuzie

hung des Beistands entstehenden Kosten, so soll der

Vorsitzende hierauf hinweisen.

(3) Der Vorsitzende kann den Parteien aufgeben,

ihr Vorbringen schriftlich vorzubereiten und

Beweismittel anzugeben. Die Kammer entscheidet

auf Grund einer vom Vorsitzenden anberaumten,

nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung, bei der

alle Mitglieder der Kammer anwesend sein müssen.

Der Mitarbeitervertretung und der Dienststellen

leitung ist in der Verhandlung Gelegenheit zur

Äußerung zu geben. Zunächst hat die Kammer auf
eine Verständigung oder Einigung hinzuwirken. Im

Einvernehmen mit den Parteien kann von einer

mündlichen Verhandlung abgesehen und ein

Beschluß im schriftlichen Verfahren gefaßt wer

den.

(4) Die Kammer entscheidet unbeschadet der

Verpflichtung, während des gesamten Verfahrens

auf eine gütliche Einigung hinzuwirken, durch

Beschluß, der mit Stimmenmehrheit gefaßt wird.

Stimmenthaltung ist unzulässig. Den Anträgen der

Parteien kann auch teilweise entsprochen wer

den.

(5) Der Beschluß ist zu begründen und den Par

teien zuzustellen. Er wird mit seiner Verkündung

wirksam, bei schriftlichem Verfahren mit seiner

Zustellung.

(6) Stimmen die Parteien zu, so kann an die Stelle

der Beschlußfassung durch die Kammer der

Beschluß des Vorsitzenden treten.

(7) Der Vorsitzende der Kammer kann einen

offensichtlich unbegründeten Antrag ohne mündli

che Verhandlung durch Bescheid zurückweisen.

Gleiches gilt, wenn die Schiedsstelle für die Ent

scheidung über einen Antrag offenbar unzuständig

ist oder eine Antragsfrist versäumt worden ist. Der

Bescheid ist zu begründen und zuzustellen. Der

Antragsteller kann binnen zwei Wochen nach

Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung

beantragen.

(8) Die Kosten des Verfahrens - einschließlich der

notwendigen Kosten für Zeugen, Sachverständige

und Beistände nach Absatz 2 - trägt die Dienststel

lenleitung. Über die Notwendigkeit entscheidet der
Vorsitzende durch Bescheid; Absatz 6 ist entspre

chend anzuwenden.

(9) Im übrigen regelt der Rat das Verfahren vor

der Schiedsstelle durch Ausführungsverordnung.

§ 64

Einstweilige Anordnung

(1) Auf Antrag kann die Schiedsstelle, bei beson

derer Eilbedürftigkeit auch der Vorsitzende der

zuständigen Kammer allein, eine einstweilige

Anordnung in bezug auf den Streitgegenstand tref

fen, wenn die Gefahr besteht, daß sonst die Ver

wirklichung eines Rechts des Antragstellers verei

telt oder wesentlich erschwert werden könnte.

Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung

eines vorläufigen Zustandes in bezug auf ein strei

tiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn dies, vor

allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um

wesentliche Nachteile abzuwenden oder aus ande

ren Gründen notwendig erscheint.

(2) Hat der Vorsitzende allein entschieden, so ist

auf Antrag einer Partei die Entscheidung der Kam

mer über den weiteren Bestand der einstweiligen

Anordnung unverzüglich herbeizuführen.

§65

Kirchlicher Verwaltungsrechtsweg

(1) Der kirchliche Verwaltungsrechtsweg ist

gegeben gegen Beschlüsse der Schiedsstelle

1. darüber, ob eine Maßnahme im Einzelfall der

Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegt;

2. darüber, welche Rechte und Pflichten den Betei

ligten im Einzelfall aus der Mitberatung oder

Mitbestimmung erwachsen;

3. über Zuständigkeit, Geschäftsführung und

Rechtsstellung der Mitarbeitervertretung;

4. über Wahlberechtigung und Wählbarkeit;

5. auf Grund einer Anfechtung der Wahl;

6. über Bestehen oder Nichtbestehen von Dienst

vereinbarungen;

7. über die Kostenfestsetzung.

(2) Das Rechtsmittel ist binnen einem Monat

nach Zustellung des Beschlusses der Schiedsstelle

schriftlich einzulegen.

(3) Für das Verfahren vor dem kirchlichen Ver

waltungsgericht gelten die Vorschriften der Rechts
hofordnung.

§66

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und

Todesfällen (Beihilfevorschriften — BhV)

1. Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 ist Beihilfefestsetzungs

stelle i. S. der Beihilfevorschriften nicht mehr das Landes

kirchenamt, sondern die

Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse

für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK)

Beihilfeabteilung

Georgsplatz 17

Postfach 4563

30045 Hannover

Telefon (0511) 364090.

Anträge auf Beihilfe und Anfragen sind dorthin zu rich

ten. Wir bitten, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

über diese Änderung in geeigneter Weise in Kenntnis zu

setzen.

Entscheidungen, die nach den Beihilfevorschriften im

Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern

oder von der obersten Dienstbehörde zu treffen sind,

trifft das Landeskirchenamt.

2. Die Beihilfevorschriften sind aufgrund verschiedener Än

derungen, über die wir zwischenzeitlich informiert hat

ten, neu gefaßt worden und werden nachstehend bekannt

gemacht.

Als Auszug aus Erlassen des Nieders. Finanzministeriums

zu den Beihilfevorschriften werden zusätzlich einige wich

tige Hinweise abgedruckt.

Wolfenbüttel, den 9. April 1996

Landeskirchenamt

Becker

Allgemeine Verwaltungsvörschrift für Beihilfen

in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen

(Beihilfevorschriften-BhV)

in der Fassung vom 10. Juli 1995

unter Berücksichtigung neuer Änderungen

Artikel 1

§1

Anwendungsbereich, Zweckbestimmung

und Rechtsnatur

(1) Diese Vorschrift regelt die Gewährung von

Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und

Todesfällen, bei Maßnahmen zur Früherkennung

von Krankheiten und bei Schutzimpfungen. Die

Beihilfen ergänzen in diesen Fällen die Eigenvor

sorge, die aus den laufenden Bezügen zu bestreiten

ist.

(2) Diese Vorschrift gilt für Bundesbeamte und

Richter im Bundesdienst sowie Versorgungsemp

fänger des Bundes.

(3) Auf die Beihilfe besteht ein Rechtsanspruch.

Der Anspruch kann nicht abgetreten, verpfändet

oder gepfändet werden; er ist nicht vererblich.

(4) Beihilfen werden zu den beihilfefähigen Auf

wendungen der beihilfeberechtigten Personen und

ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen ge

währt.

§2

Beihilfeberechtigte Personen

(1) Beihilfeberechtigt sind

1. Beamte und Richter,

2. Ruhestandsbeamte und Richter im Ruhestand

sowie frühere Beamte und Richter, die wegen

Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters

grenze entlassen worden oder wegen Ablaufs der

Dienstzeit ausgeschieden sind,

3. Witwen und Witwer sowie die in § 23 Beamten

versorgungsgesetz genannten Kinder der in

Nummer 1 und 2 bezeichneten Personen.

(2) Beihilfeberechtigung der in Absatz 1 bezeich

neten Personen besteht, wenn und solange sie

Dienstbezüge, Amtsbezüge, Anwärterbezüge, Ru

hegehalt, Übergangsgebührnisse aufgrund gesetzli
chen Anspruchs, Witwengeld, Witwergeld, Waisen

geld oder Unterhaltsbeitrag erhalten. Sie besteht

auch, wenn Bezüge wegen Anwendung von Ruhens-

oder Anrechnungsvorschriften nicht gezahlt wer

den.

(3) Als beihilfeberechtigt gelten unter den Vor

aussetzungen des § 16 Abs. 2 auch andere natürliche

sowie juristische Personen.

(4) Beihilfeberechtigt sind nicht

1. Ehrenbeamte und ehrenamtliche Richter,

2. Beamte und Richter,

a) wenn das Dienstverhältnis auf weniger als ein

Jahr befristet ist, es sei denn, daß sie insge

samt mindestens ein Jahr ununterbrochen im

öffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 7 Bundesbesol

dungsgesetz) beschäftigt sind,

b) wenn ihre regelmäßig wöchentliche Arbeits

zeit durchschnittlich weniger als die Hälfte

der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

eines Vollbeschäftigten beträgt,

3. Beamte, Richter und Versorgungsempfänger,

denen Leistungen nach § 11 Europaabgeordne

tengesetz, § 27 Abgeordnetengesetz oder ent

sprechenden vorrangigen landesrechtlichen

Vorschriften zustehen.

§3

Berücksichtigungsfähige Angehörige

(1) Berücksichtigungsfähige Angehörige sind

1. der Ehegatte des Beihilfeberechtigten,

2. die im Ortszuschlag nach dem Bundesbesol

dungsgesetz berücksichtigungsfähigen Kinder

des Beihilfeberechtigten.

Hinsichtlich der Geburt eines nichtehelichen Kin

des des Beihilfeberechtigten gilt die Mutter des

Kindes als berücksichtigungsfähige Angehörige.
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(2) Berücksichtigungsfähige Angehörige sind

nicht

1. Geschwister des Beihilfeberechtigten oder seines

Ehegatten,

2. Ehegatten und Kinder beihilfeberechtigter Wai

sen,

3. die Kinder eines Beihilfeberechtigten hinsicht

lich der Geburt eines Kindes.

§4

Zusammentreffen

mehrerer Beihilfeberechtigungen

(1) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfebe

rechtigungen aufgrund beamtenrechtlicher Vor

schriften schließt eine Beihilfeberechtigung

1. aus einem Dienstverhältnis die Beihilfeberechti

gung aus einem Rechtsverhältnis als Versor

gungsempfänger,

2. aufgrund eines neuen Versorgungsbezuges die

Beihilfeberechtigung aufgrund früherer Versor

gungsbezüge

aus.

(2) Die Beihilfeberechtigung nach anderen als

beamtenrechtlichen Vorschriften geht der Beihilfe

berechtigung aus einem Rechtsverhältnis als Ver

sorgungsempfänger vor.

(3) Die Beihilfeberechtigung aufgrund beamten

rechtlicher Vorschriften schließt die Berücksichti

gungsfähigkeit als Angehöriger aus. Die Beihilfebe

rechtigung nach anderen als beamtenrechtlichen

Vorschriften geht der Berücksichtigungsfähigkeit

als Angehöriger vor.

(4) Der Beihilfeberechtigung nach beamtenrecht

lichen Vorschriften steht der Anspruch auf Fürsor

geleistungen nach § 11 Europaabgeordnetengesetz,

§ 27 Abgeordnetengesetz oder entsprechenden vor

rangigen landesrechtlichen Vorschriften, nach § 79

Bundesbeamtengesetz gegen das Bundeseisenbahn-

vermögen oder entsprechenden kirchenrechtlichen

Vorschriften gleich.

(5) Eine Beihilfeberechtigung nach anderen als

beamtenrechtlichen Vorschriften ist gegeben, wenn

ein Anspruch auf Beihilfen aufgrund privatrechtli

cher Rechtsbeziehungen nach einer den Beihilfe

vorschriften des Bundes im wesentlichen vergleich

baren Regelung besteht.

(6) Ist ein Angehöriger bei mehreren Beihilfe

berechtigten berücksichtigungsfähig, wird Beihilfe

für Aufwendungen dieses Angehörigen jeweils nur

einem Beihilfeberechtigten gewährt.

§5

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen

(1) Beihilfefähig sind nach den folgenden Vor

schriften Aufwendungen, wenn sie dem Grunde

nach notwendig und soweit sie der Höhe nach

angemessen sind. Die Angemessenheit der Aufwen

dungen für ärztliche und zahnärztliche Leistungen

beurteilt sich ausschließlich nach dem Gebühren

rahmen der Gebührenordnungen für Ärzte und

Zahnärzte; soweit keine begründeten besonderen

Umstände vorliegen, kann nur eine Gebühr, die den

Schwellenwert des Gebührenrahmens nicht über

schreitet, als angemessen angesehen werden. Auf

wendungen für Leistungen eines Heilpraktikers

sind angemessen bis zur Höhe des Mindestsatzes des

im April 1985 geltenden Gebührenverzeichnisses

für Heilpraktiker, jedoch höchstens bis zum

Schwellenwert des Gebührenrahmens der Gebüh

renordnung für Ärzte bei vergleichbaren Leistun

gen. Über die Notwendigkeit und die Angemessen

heit entscheidet die Festsetzungsstelle; sie kann

hierzu Gutachten des Amts- oder Vertrauensarztes

(-Zahnarztes) einholen.

(2) Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit ist,

daß im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendun

gen Beihilfeberechtigung besteht und bei Aufwen

dungen für einen Angehörigen dieser berücksichti

gungsfähig ist. Die Aufwendungen gelten in dem

Zeitpunkt als entstanden, in dem die sie begründen

de Leistung erbracht wird.

(3) Bei Ansprüchen auf Heilfürsorge, Krankenhil

fe, Geldleistung oder Kostenerstattung aufgrund

von Rechtsvorschriften oder arbeitsvertraglichen

Vereinbarungen sind vor Berechnung der Beihilfe

die gewährten Leistungen in voller Höhe von den

beihilfefähigen Aufwendungen abzuziehen. Bei der

Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen gilt

der nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Fünftes Buch Sozialge

setzbuch auf 60 vom Hundert erhöhte Zuschuß als

gewährte Leistung. Sind zustehende Leistungen

nicht in Anspruch genommen worden, so sind sie

gleichwohl bei der Beihilfefestsetzung zu berück

sichtigen. Hierbei sind Aufwendungen für Arznei-

und Verbandmittel in voller Höhe, andere Aufwen

dungen, deren fiktiver Leistungsanteil nicht nach

gewiesen wird oder ermittelt werden kann, in Höhe

von 50 vom Hundert als zustehende Leistung anzu

setzen.

Sätze 3 und 4 gelten nicht für Leistungen

1. nach § 10 Abs. 2, 4 und 6 Bundesversorgungsge

setz oder hierauf Bezug nehmende Vorschrif

ten,

2. für berücksichtigungsfähige Kinder eines Beihil

feberechtigten, die von der Pflichtversicherung

in der gesetzlichen Kranken- oder Rentenversi

cherung einer anderen Person erfaßt werden,

3. der gesetzlichen Krankenversicherung aus einem

freiwilligen Versicherungsverhältnis.

Bei in der gesetzlichen Krankenversicherung

pflichtversicherten Personen sind Aufwendungen

für Leistungen eines Heilpraktikers und für von

diesem verordnete Arznei- und Verbandmittel ohne

Anwendung der Sätze 3 und 4 beihilfefähig.

(4) Nicht beihilfefähig sind

1. Sach- und Dienstleistungen. Als Sach- und

Dienstleistung gilt auch die Kostenerstattung bei

kieferorthopädischer Behandlung. Bei Personen,

denen ein Zuschuß, Arbeitgeberanteil und der

gleichen zum Krankenversicherungsbeitrag ge-
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währt wird oder bei denen sich der Beitrag nach

der Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes (§ 240

Abs. 3 a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch) bemißt

oder die einen Anspruch auf beitragsfreie Kran

kenfürsorge haben, gelten als Sach- und Dienst

leistungen auch

a) Festbeträge für Arznei-, Verband- und Hilfs

mittel nach dem Fünften Buch Sozialgesetz

buch,

b) Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwen

dungen für Wahlleistungen im Krankenhaus

-, die darauf beruhen, daß der Versicherte die

beim Behandler mögliche Sachleistung nicht

als solche in Anspruch genommen hat.

Dies gilt nicht für Leistungen nach dem Bundes-

sozialhilfegesetz, wenn Ansprüche auf den

Sozialhilfeträger übergeleitet sind,

2. gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen und Ko

stenanteile sowie Aufwendungen für von der

Krankenversorgung ausgeschlossene Arznei-,

Hilfs- und Heilmittel,

3. die in den §§ 6 bis 10 genannten Aufwendungen,

die für den Ehegatten des Beihilfeberechtigten

entstanden sind, wenn der Gesamtbetrag der

Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz)

des Ehegatten im Vorvorkalenderjahr vor der

Stellung des Beihilfeantrags 35 000 DM über

steigt, es sei denn, daß dem Ehegatten trotz

ausreichender und rechtzeitiger Krankenversi

cherung wegen angeborener Leiden oder

bestimmter Krankheiten aufgrund eines indivi

duellen Ausschlusses keine Versicherungslei

stungen gewährt werden oder daß die Leistungen

hierfür auf Dauer eingestellt worden sind (Aus

steuerung). Die Festsetzungsstelle kann in ande

ren besonderen Ausnahmefällen, die nur bei

Anlegung des strengsten Maßstabes anzunehmen

sind, im Einvernehmen mit dem Bundesministe

rium des Innern die Gewährung von Beihilfen

zulassen,

4. Aufwendungen insoweit, als Schadenersatz von

einem Dritten erlangt werden kann oder hätte

erlangt werden können oder die Ansprüche auf

einen anderen übergegangen oder übertragen

worden sind,

5. Aufwendungen für Beamte, denen aufgrund von

§ 70 Bundesbesoldungsgesetz oder entsprechen

den landesrechtlichen Vorschriften Heilfürsorge

zusteht,

6. Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit

eines nahen Angehörigen bei einer Heilbehand

lung; als nahe Angehörige gelten Ehegatten,

Eltern und Kinder der jeweils behandelten Per

son. Aufwendungen zum Ersatz der dem nahen

Angehörigen im Einzelfall entstandenen Sach

kosten sind bis zur Höhe des nachgewiesenen

Geldwertes im Rahmen dieser Vorschriften bei

hilfefähig,

7. Aufwendungen, die bereits aufgrund eines vor

gehenden Beihilfeanspruchs (§ 4 Abs. 2 und 3

Satz 2) beihilfefähig sind,

8. Aufwendungen, die dadurch entstehen, daß

anstelle von Sachleistungen eine Kostenerstat

tung nach § 64 Abs. 1 Fünftes Buch Sozialgesetz

buch gewährt wird,

9. Abschläge für Verwaltungskosten und fehlende

Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei der Kostener

stattung nach § 13 Abs. 2 Fünftes Buch Sozial

gesetzbuch; werden diese nicht nachgewiesen,

gelten 15 vom Hundert der gewährten Leistung

als Abschlagsbetrag.

(5) Abweichend von Absatz 4 Nr. 4 sind Aufwen

dungen beihilfefähig, die auf einem Ereignis beru

hen, das nach § 87 a Bundesbeamtengesetz, oder

entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften

zum Übergang des gesetzlichen Schadenersatz

anspruchs auf den Dienstherrn führt.

§6

Beihilfefähige Aufwendungen bei Krankheit

(1) Aus Anlaß einer Krankheit sind beihilfefähig

die Aufwendungen für

1. ärztliche und zahnärztliche Leistungen sowie

Leistungen eines Heilpraktikers. Voraussetzun

gen und Umfang der Beihilfefähigkeit von Auf

wendungen für psychotherapeutische Behand

lungen bestimmen sich nach Anlage 1, von

Aufwendungen für zahnärztliche und kieferor

thopädische Leistungen nach Anlage 2. Nicht

beihilfefähig sind Aufwendungen für Begut

achtungen, die weder im Rahmen einer Behand

lung noch bei der Durchführung dieser Vor

schriften erbracht werden,

2. die vom Arzt, Zahnarzt oder Heilpraktiker bei

Leistungen nach Nummer 1 verbrauchten oder

nach Art und Umfang schriftlich verordneten

Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen,

abzüglich eines Betrages für jedes verordnete

Arznei- und Verbandmittel von

a) 3 DM bei einem Apothekenabgabepreis bis

30 DM, jedoch nicht mehr als die Kosten des

Mittels,.

b) 5 DM bei einem Apothekenabgabepreis von

30,01 DM bis 50 DM,

c) 7 DM bei einem Apothekenabgabepreis von

mehr als 50 DM.

Sind für Arznei- und Verbandmittel Festbeträ

ge festgesetzt, sind darüber hinausgehende

Aufwendungen nicht beihilfefähig; Beträge

nach Satz 1 sind vom Festbetrag abzuziehen.

Beträge nach Satz 1 sind nicht abzuziehen bei

Aufwendungen für Personen bis zur Vollendung

des achtzehnten Lebensjahres, für Empfänger

von Versorgungsbezügen mit Bezügen bis zur

Höhe des Mindestruhegehaltes (§ 14 Abs. 4

Sätze 2,3 BeamtenVersorgungsgesetz) sowie für

Schwangere bei ärztlich verordneten Arznei

mitteln wegen Schwangerschaftsbeschwerden

oder im Zusammenhang mit der Entbindung.

Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für

Mittel, die geeignet sind, Güter des täglichen

Bedarfs zu ersetzen.
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Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für

a) Arzneimittel zur Anwendung bei Erkäl

tungskrankheiten und grippalen Infekten

einschließlich der bei diesen Krankheiten

anzuwendenden Schnupfenmittel, Schmerz

mittel, hustendämpfenden und hustenlösen

den Mittel für Personen, die das achtzehnte

Lebensjahr vollendet haben,

b) Mund- und Rachentherapeutika,

c) Abführmittel,

d) Arzneimittel gegen Reisekrankheit,

3. eine vom Arzt schriftlich verordnete Heilbe

handlung und die dabei verbrauchten Stoffe.

Zur Heilbehandlung gehören auch ärztlich ver

ordnete Bäder - ausgenommen Saunabäder und

Aufenthalt in Mineral- oder Thermalbädern

außerhalb einer Sanatoriumsbehandlung oder

Heilkur -, Massagen, Bestrahlung, Kranken

gymnastik, Bewegungs-, Beschäftigungs- und

Sprachtherapie. Die Heilbehandlung muß von

einem Beschäftigungs- und Arbeitstherapeu

ten, Diplom-Psychologen (ausschließlich im

Rahmen der Anlage 1 zu Absatz 1 Nr. 1),

Krankengymnasten, Logopäden, Masseur oder

Masseur und medizinischen Bademeister

durchgeführt werden,

4. Anschaffung (ggf. Miete), Reparatur, Ersatz,

Betrieb und Unterhaltung der vom Arzt schrift

lich verordneten Hilfsmittel, Geräte zur Selbst

behandlung und zur Selbstkontrolle, Körperer

satzstücke sowie die Unterweisung im Ge

brauch dieser Gegenstände. Voraussetzungen

und Umfang der Beihilfefähigkeit bestimmen

sich nach Anlage 3. Dabei kann das Bundesmi

nisterium des Innern für einzelne Hilfsmittel

Höchstbeträge und Eigenbehalte festlegen,

5. Erste Hilfe,

6. die vorstationäre und nachstationäre Kranken

hausbehandlung nach § 115 a Fünftes Buch

Sozialgesetzbuch;

die vollstationären und teilstationären Kran

kenhausleistungen nach der Bundespflegesatz-

verordnung (BPflV), und zwar

a) allgemeine Krankenhausleistungen (§ 2

Abs. 2 BPflV)

aa) Fallpauschalen und Sonderentgelte

(§ 11 BPflV),

bb) tagesgleiche Pflegesätze (Abteilungs

pflegesatz, Basispflegesatz, teilstationä

rer Pflegesatz - § 13 BPflV -, Pflegesatz

nach § 14 Abs. 5 Satz 5 BPflV),

cc) Entgelte für Sondervereinbarungen -

Modellvorhaben - (§ 26 BPflV),

b) Wahlleistungen

aa) gesondert berechnete wahlärztliche Lei

stungen (§ 22 BPflV),

bb) gesondert berechnete Unterkunft (§ 22

BPflV) bis zur Höhe der Kosten eines

Zweibettzimmers abzüglich eines Betra

ges von 24 DM täglich

sowie andere im Zusammenhang damit berech

nete Leistungen im Rahmen der Nummern 1

und 2.

Bei Behandlung in Krankenhäusern, die die

Bundespflegesatzverordnung nicht anwenden,

sind Aufwendungen für Leistungen beihilfefä

hig, die den in Satz 1 genannten entsprechen,

7. eine nach ärztlicher Bescheinigung notwendige

vorübergehende häusliche Krankenpflege

(Grundpflege und hauswirtschaftliche Versor

gung); die Grundpflege muß überwiegen. Dane

ben sind Aufwendungen für Behandlungspflege

beihilfefähig. Bei einer Pflege durch Ehegatten,

Kinder, Eltern, Großeltern, Enkelkinder,

Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Schwäger,

Schwägerinnen, Schwiegereltern und Geschwi

ster des Beihilfeberechtigten oder der berück

sichtigungsfähigen Angehörigen sind die fol

genden Aufwendungen beihilfefähig

a) Fahrkosten,

b) eine für die Pflege gewährte Vergütung bis

zur Höhe des Ausfalls an Arbeitseinkommen,

wenn wegen der Ausübung der Pflege eine

mindestens halbtägige Erwerbstätigkeit

aufgegeben wird; eine an Ehegatten und

Eltern des Pflegebedürftigen gewährte Ver

gütung ist nicht beihilfefähig.

Aufwendungen nach den Sätzen 1 bis 3 sind

insgesamt beihilfefähig bis zur Höhe der durch

schnittlichen Kosten einer Krankenpflegekraft

(Vergütungsgruppe Kr. V der Anlage lb zum

Bundes-Angestelltentarifvertrag),

8. eine Familien- und Haushaltshilfe zur notwen

digen Weiterführung des Haushalts des Beihil

feberechtigten bis zu 11 DM stündlich, höch

stens 66 DM täglich, wenn die den Haushalt

führende beihilfeberechtigte oder berücksichti

gungsfähige Person wegen einer notwendigen

stationären Unterbringung (Nummer 6, § 9

Abs. 7) den Haushalt nicht weiterführen kann.

Voraussetzung ist, daß diese Person - ausge

nommen Alleinerziehende - nicht oder nur

geringfügig erwerbstätig ist, im Haushalt min

destens eine beihilfeberechtigte oder berück

sichtigungsfähige Person (§ 3 Abs. 1) verbleibt,

die pflegebedürftig ist oder das fünfzehnte

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und keine

andere im Haushalt lebende Person den Haus

halt weiterführen kann. Dies gilt in besonderen

Fällen auch für die ersten sieben Tage nach

Ende der stationären Unterbringung sowie bei

Alleinstehenden, wenn eine Hilfe zur Führung

des Haushalts erforderlich ist. Nummer 7 Satz 3

gilt entsprechend. Werden anstelle der Beschäf

tigung einer Familien- und Haushaltshilfe Kin

der unter fünfzehn Jahren oder pflegebedürfti

ge berücksichtigungsfähige oder selbst beihilfe

berechtigte Angehörige in einem Heim oder in

einem fremden Haushalt untergebracht, so sind

die Aufwendungen hierfür bis zu den sonst

notwendigen Kosten einer Familien- und Haus

haltshilfe beihilfefähig. Die Kosten für eine

Unterbringung im Haushalt einer der in Num

mer 7 Satz 3 genannten Personen sind mit

Ausnahme der Fahrkosten (Nummer 9) nicht

beihilfefähig.
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9. die Beförderung bei Inanspruchnahme ärztli

cher, zahnärztlicher Leistungen und Kranken

hausleistungen sowie bei Heilbehandlungen

(Nummer 3) und für eine erforderliche Beglei

tung bis zur Höhe der Kosten der niedrigsten

Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungs

mittel sowie die Gepäckbeförderung. Höhere

Beförderungskosten dürfen nicht berücksich

tigt werden. Eine Ausnahme ist bei Rettungs

fahrten oder dann zulässig, wenn eine ander

weitige Beförderung wegen der Schwere oder

der Eigenart einer bestimmten Erkrankung

oder einer Behinderung unvermeidbar war. Die

medizinische Notwendigkeit der anderweitigen

Beförderung ist durch eine auf die konkreten

Umstände im Einzelfall bezogene Bescheini

gung des behandelnden Arztes nachzuweisen.

Wird in diesen Fällen ein privater Personen

kraftwagen benutzt, ist höchstens der in § 6

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesreisekostengesetz

genannte Betrag beihilfefähig.

Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für

a) die Beförderung weiterer Personen sowie des

Gepäcks bei Benutzung privater Personen

kraftwagen,

b) die Benutzung privater Personenkraftwagen

sowie regelmäßig verkehrender Beförde

rungsmittel am Wohn-, Aufenthalts- und

Behandlungsort oder in deren Einzugsgebiet

im Sinne des Bundesumzugskostengeset-

zes,

c) die Mehrkosten der Beförderung zu einem

anderen als dem nächstgelegenen Ort, an

dem eine geeignete Behandlung möglich

ist,

d) die Kosten einer Rückbeförderung wegen

Erkrankung während einer Urlaubs- oder

anderen privaten Reise,

10. a) Unterkunft bei notwendigen auswärtigen

ambulanten ärztlichen Leistungen bis zum

Höchstbetrag von 50 DM täglich. Ist eine

Begleitperson erforderlich, so sind deren

Kosten für Unterkunft ebenfalls bis zum

Höchstbetrag von 50 DM täglich beihilfefä

hig. Die Vorschrift findet bei einer Heilkur

oder bei kurähnlichen Maßnahmen keine

Anwendung,

b) Unterkunft und Verpflegung bei einer ärzt

lich verordneten Heilbehandlung in einer

Einrichtung, die der Betreuung und der

Behandlung von Kranken oder Behinderten

dient, bis zur Höhe von 10 DM täglich,

11. Organspender, wenn der Empfänger Beihilfe

berechtigter oder berücksichtigungsfähiger

Angehöriger ist, im Rahmen der Nummern 1 bis

3, 6, 8 bis 10, soweit sie bei den für die

Transplantation notwendigen Maßnahmen ent

stehen; beihilfefähig ist auch der vom Organ

spender nachgewiesene Ausfall an Arbeitsein

kommen. Dies gilt auch für als Organspender

vorgesehene Personen, wenn sich herausstellt,

daß sie als Organspender nicht in Betracht

kommen,

12. eine behördlich angeordnete Entseuchung und

die dabei verbrauchten Stoffe.

(2) Das Bundesministerium des Innern kann die

Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für eine

Untersuchung oder Behandlung nach einer wissen

schaftlich nicht allgemein anerkannten Methode

begrenzen oder ausschließen.

(3) Das Bundesministerium des Innern kann die

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für bestimmte

ärztliche und zahnärztliche Leistungen, insbeson

dere der Kieferorthopädie, vom Vorliegen von Indi

kationen abhängig machen.

(4) Das Bundesministerium des Innern kann die

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen ausschließen

für

1. Arzneimittel, die ihrer Zweckbestimmung nach

üblicherweise bei geringfügigen Gesundheits

störungen verordnet werden,

2. unwirtschaftliche Arzneimittel,

3. Heilbehandlungen und Hilfsmittel von geringem

oder umstrittenem therapeutischen Nutzen oder

geringem Abgabepreis.

Es kann ferner die Beihilfefähigkeit der Aufwen

dungen für die in Absatz 1 Nr. 3 Satz 2 bezeichneten

Heilbehandlungen begrenzen.

§7

Beihilfefähige Aufwendungen bei Sanatoriums

behandlung

(1) Aus Anlaß einer Sanatoriumsbehandlung sind

beihilfefähig die Aufwendungen

1. nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3,

2. für Unterkunft, Verpflegung und Pflege bis zur

Höhe des niedrigsten Satzes des Sanatoriums.

Für Begleitpersonen von Schwerbehinderten,

deren Notwendigkeit behördlich festgestellt ist,

sind die Aufwendungen für Unterkunft und

Verpflegung bis zu 70 vom Hundert des niedrig

sten Satzes des Sanatoriums beihilfefähig; Vor

aussetzung ist eine Bestätigung des Sanatori

ums, daß für eine erfolgversprechende Behand

lung eine Begleitperson notwendig ist,

3. nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 mit Ausnahme des Sat

zes 3,

4. nach § 6 Abs. 1 Nr. 9,

5. für die Kurtaxe, ggf. auch für die Begleitper

son,

6. für den ärztlichen Schlußbericht.

(2) Die Aufwendungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6

sind nur dann beihilfefähig, wenn

1. nach amts- oder vertrauensärztlichem Gutach

ten die Sanatoriumsbehandlung notwendig ist

und nicht durch eine andere Behandlung mit

gleicher Erfolgsaussicht ersetzt werden kann,

2. die Festsetzungsstelle die Beihilfefähigkeit vor

her anerkannt hat. Diese Anerkennung gilt nur,
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wenn die Behandlung innerhalb von vier Mona

ten seit Bekanntgabe des Bescheides begonnen

wird.

(3) Eine Anerkennung der Beihilfefähigkeit ist

nicht zulässig, wenn im laufenden oder den beiden

vorangegangenen Kalenderjahren bereits eine als

beihilfefähig anerkannte Sanatoriumsbehandlung

oder Heilkur durchgeführt und beendet worden ist.

Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen

werden

1. nach einer schweren, einen Krankenhausaufent

halt erfordernden Erkrankung,

2. in Fällen, in denen die sofortige Einlieferung des

Kranken zur stationären Behandlung in einem

Sanatorium geboten ist; in diesen Fällen ist der

Antrag auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit

unverzüglich nachzuholen,

3. bei schwerer chronischer Erkrankung, wenn

nach dem Gutachten des Amts- oder Vertrauens

arztes aus zwingenden medizinischen Gründen

eine Sanatoriumsbehandlung in einem kürzeren

Zeitabstand notwendig ist.

(4) Sanatorium im Sinne dieser Vorschrift ist eine

Krankenanstalt, die unter ärztlicher Leitung beson

dere Heilbehandlungen (z. B. mit Mitteln physikali

scher und diätetischer Therapie) durchführt und in

der die dafür erforderlichen Einrichtungen und das

dafür erforderliche Pflegepersonal vorhanden

sind.

§8

Beihilfefähige Aufwendungen bei Heilkur

(1) Aufwendungen für eine Heilkur sind nur

beihilfefähig für Beamte und Richter (§ 2 Abs. 1

Nr. 1) mit Dienstbezügen, Amtsbezügen und Beam

te mit Anwärterbezügen.

(2) Aus Anlaß einer Heilkur sind beihilfefähig die

Aufwendungen

1. nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3,

2. für Unterkunft und Verpflegung für höchstens

dreißig Kalendertage einschließlich der Reiseta

ge bis zum Betrag von 30 DM täglich, für

Begleitpersonen von Schwerbehinderten, deren

Notwendigkeit behördlich festgestellt ist, bis

zum Betrag von 25 DM täglich,

3. nach § 6 Abs. 1 Nr. 9,

4. für die Kurtaxe, ggf. auch für die Begleitper

son,

5. für den ärztlichen Schlußbericht.

(3) Die Aufwendungen nach Absatz 2 Nr. 2 bis 5

sind nur dann beihilfefähig, wenn

1. nach amts- oder vertrauensärztlichem Gutach

ten die Heilkur zur Wiederherstellung oder

Erhaltung der Dienstfähigkeit nach einer schwe

ren Erkrankung erforderlich oder bei einem

erheblichen chronischen Leiden eine balneo-

oder klimatherapeutische Behandlung zwingend

notwendig ist und nicht durch andere Heilmaß

nahmen mit gleicher Erfolgsaussicht, insbeson

dere nicht durch eine andere Behandlung am

Wohnort oder in seinem Einzugsgebiet im Sinne

des Bundesumzugskostengesetzes, ersetzt wer

den kann,

2. die Festsetzungsstelle die Beihilfefähigkeit vor

her anerkannt hat. Diese Anerkennung gilt nur,

wenn die Behandlung innerhalb von vier Mona

ten seit Bekanntgabe des Bescheides begonnen

wird.

(4) Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit der

Aufwendungen einer Heilkur ist nicht zulässig,

1. wenn der Beihilfeberechtigte in den dem

Antragsmonat vorausgegangenen drei Jahren

nicht ununterbrochen im öffentlichen Dienst

beschäftigt gewesen ist. Eine Beschäftigung gilt

nicht als unterbrochen während eines Erzie

hungsurlaubs und der Beurlaubung nach § 79a

Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1

Bundesbeamtengesetz oder § 48 a Abs. 1 Nr. 2 in

Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Deutsches Rich

tergesetz sowie während einer Zeit, in der der

Beihilfeberechtigte ohne Dienstbezüge beur

laubt war und die oberste Dienstbehörde oder die

von ihr bestimmte Stelle anerkannt hat, daß der

Urlaub dienstlichen Interessen oder öffentlichen

Belangen dient,

2. wenn im laufenden oder den beiden vorangegan

genen Kalenderjahren bereits eine als beihilfefä

hig anerkannte Sanatoriumsbehandlung oder

Heilkur durchgeführt und beendet worden ist.

Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen

werden bei schwerem chronischen Leiden, wenn

nach dem Gutachten des Amts- oder Vertrauens

arztes aus zwingenden medizinischen Gründen

eine Heilkur in einem kürzeren Zeitabstand

notwendig ist,

3. nach Stellung des Antrags auf Entlassung,

4. wenn bekannt ist, daß das Dienstverhältnis vor

Ablauf eines Jahres nach Durchführung der

Heilkur enden wird, es sei denn, daß die Heilkur

wegen der Folgen einer Dienstbeschädigung

durchgeführt wird,

5. solange der Beihilfeberechtigte vorläufig des

Dienstes enthoben ist.

(5) Bei Anwendung des Absatzes 4 Nr. 1 steht die

Zeit der Tätigkeit bei

1. Fraktionen des Deutschen Bundestages und der

Landtage,

2. Zuwendungsempfängern, die zu mehr als 50 vom

Hundert aus öffentlichen Mitteln unterhalten

werden und das Beihilferecht des Bundes oder

eines Landes anwenden

der Dienstzeit im öffentlichen Dienst gleich.

(6) Heilkur im Sinne dieser Vorschrift ist eine Kur,

die unter ärztlicher Leitung nach einem Kurplan in

einem im Heilkurorteverzeichnis enthaltenen Kur

ort durchgeführt wird; die Unterkunft muß sich im

Kurort befinden und ortsgebunden sein.
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§9

Beihilfefähige Aufwendungen bei dauernder

Pflegebedürftigkeit

(1) Bei dauernder Pflegebedürftigkeit sind die

Aufwendungen für eine notwendige häusliche, teil

stationäre oder stationäre Pflege neben anderen

nach § 6 Abs. 1 beihilfefähigen Aufwendungen

beihilfefähig.

(2) Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer

körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit

oder Behinderung für die gewöhnlichen und regel

mäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf

des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für

mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem

Maße der Hilfe bedürfen. Erforderlich ist minde

stens, daß die pflegebedürftige Person bei der Kör

perpflege, der Ernährung oder der Mobilität für

wenigstens zwei Verrichtungen einmal täglich der

Hilfe bedarf und zusätzlich mehrfach in der Woche

Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung

benötigt.

(3) Bei einer häuslichen oder teilstationären Pfle

ge durch geeignete Pflegekräfte sind entsprechend

den Pflegestufen des § 15 Elftes Buch Sozialgesetz

buch beihilfefähig die Aufwendungen für Pflegebe

dürftige

1. der Stufe I bis zu dreißig Pflegeeinsätzen monat

lich,

2. der Stufe II bis zu sechzig Pflegeeinsätzen mo

natlich,

3. der Stufe III bis zu neunzig Pflegeeinsätzen

monatlich.

Bei außergewöhnlich hohem Pflegeaufwand der

Stufe III sind auch Aufwendungen für zusätzliche

Pflegeeinsätze beihilfefähig, insgesamt höchstens

bis zur Höhe der durchschnittlichen Kosten einer

Krankenpflegekraft (Vergütungsgruppe Kr. V der

Anlage 1 b zum Bundes-Angestelltentarifvertrag).

(4) Bei einer häuslichen Pflege durch andere

geeignete Personen wird eine Pauschalbeihilfe

gewährt. Sie richtet sich nach den Pflegestufen des

§ 15 Elftes Buch Sozialgesetzbuch und beträgt

monatlich

1.

2.

3.

in

in

in

Stufe

Stufe

Stufe

I

II

III

400

800

1300

DM,

DM,

DM.

Ein aus der privaten oder der sozialen Pflegeversi

cherung zustehendes Pflegegeld und entsprechende

Leistungen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften

sind anzurechnen. Für Personen, die nicht gegen das

Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert sind, wer

den die Leistungen nach Satz 2 zur Hälfte

gewährt.

(5) Wird die Pflege teilweise durch Pflegekräfte

(Absatz 3) und durch andere geeignete Personen

(Absatz 4) erbracht, wird die Beihilfe nach Absatz 3

und 4 anteilig gewährt.

(6) Für Personen, die nach § 28 Abs. 2 Elftes Buch

Sozialgesetzbuch Leistungen zur Hälfte erhalten,

wird zu den Pflegekosten in den Fällen des Absatzes

3 in wertmäßig gleicher Höhe eine Beihilfe gewährt;

§ 5 Abs.3 und § 14 sind hierbei nicht anzuwenden.

Über diesen Gesamtwert hinausgehende Aufwen

dungen sind im Rahmen des Absatzes 3 beihilfefä

hig.

(7) Aus Anlaß einer wegen Pflegebedürftigkeit

notwendigen dauernden Unterbringung körperlich

oder geistig Kranker in Kranken-, Heil- oder Pfle

geanstalten sowie Pflegeheimen sind neben anderen

beihilfefähigen Aufwendungen abweichend von § 6

Abs. 1 Nr. 6 die Kosten für Unterkunft und Verpfle

gung bis zum niedrigsten Satz in den für die

Unterbringung in Betracht kommenden öffentli

chen oder freien gemeinnützigen Anstalten oder

Pflegeheimen am Ort der Unterbringung oder in

seiner nächsten Umgebung insoweit beihilfefähig,

als sie monatlich folgende Beträge übersteigen

1. bei Beihilfeberechtigten mit einem Angehörigen

200 DM, bei Beihilfeberechtigten mit zwei oder

drei Angehörigen 175 DM, bei Beihilfeberechtig

ten mit mehr als drei Angehörigen 150 DM, wobei

diese Sätze für jede Person gelten, wenn mehr als

eine Person dauernd untergebracht ist,

2. bei Alleinstehenden bei geistiger Krankheit 80

vom Hundert, bei körperlicher Krankheit 60 vom

Hundert der Dienst- oder Versorgungsbezüge

sowie der Renten aus den gesetzlichen Renten

versicherungen und aus einer zusätzlichen

Alters- und Hinterbliebenenversorgung für

Angehörige des öffentlichen Dienstes,

3. bei gleichzeitiger Unterbringung des Beihilfebe

rechtigten und aller berücksichtigungsfähigen

Angehörigen 60 vom Hundert der Dienst- oder

Versorgungsbezüge sowie der Renten aus den

gesetzlichen Rentenversicherungen und aus

einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen

versorgung für Angehörige des öffentlichen

Dienstes.

Angehörige im Sinne des Satzes 1 sind Personen, die

nach § 3 Abs. 1 zu berücksichtigen oder nach § 4

Abs. 3 nur deshalb nicht zu berücksichtigen sind,

weil sie selbst beihilfeberechtigt sind.

(8) Die Festsetzungsstelle entscheidet über die

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen aufgrund

eines ärztlichen Gutachtens, das zu dem Vorliegen

der dauernden Pflegebedürftigkeit sowie zu Art und

notwendigem Umfang der Pflege Stellung nimmt.

Bei Versicherten der privaten oder sozialen Pflege

versicherung ist aufgrund des für die Versicherung

erstellten Gutachtens zu entscheiden. In anderen

Fällen bedarf es eines amts- oder vertrauensärzt

lichen Gutachtens. Die Beihilfe wird ab Beginn des

Monats der erstmaligen Antragstellung gewährt,

frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, von dem an die

Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

§10

Beihilfefähige Aufwendungen bei

Vorsorgemaßnahmen

(1) Aus Anlaß von Maßnahmen zur Früherken

nung von Krankheiten sind nach Maßgabe der

hierzu ergangenen Richtlinien des Bundesaus

schusses der Arzte und Krankenkassen die folgen

den Aufwendungen beihilfefähig

1. bei Kindern bis zur Vollendung des sechsten

Lebensjahres die Kosten für Untersuchungen zur

Früherkennung von Krankheiten, die eine kör-



— 108 —

perliche oder geistige Entwicklung des Kindes in

nicht geringfügigem Maße gefährden,

2. bei Frauen vom Beginn des zwanzigsten, bei

Männern vom Beginn des fünfundvierzigsten

Lebensjahres an die Kosten für jährlich eine

Untersuchung zur Früherkennung von Krebser

krankungen,

3. bei Personen von der Vollendung des fünfund

dreißigsten Lebensjahres an die Kosten für eine

Gesundheitsuntersuchung, insbesondere zur

Früherkennung von Herz-, Kreislauf- und Nie

renerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit.

Diese Aufwendungen sind jedes zweite Jahr

beihilfefähig.

(2) Beihilfefähig sind Aufwendungen für prophy

laktische zahnärztliche Leistungen nach den Num

mern 100 bis 102 und 200 des Gebührenverzeichnis

ses der Gebührenordnung für Zahnärzte bis zur

Vollendung des 21. Lebensjahres.

(3) Beihilfefähig sind Aufwendungen für Schutz

impfungen, ausgenommen jedoch solche aus Anlaß

privater Reisen in Gebiete außerhalb der Bundesre

publik Deutschland.

§H

Beihilfefähige Aufwendungen bei Geburt

(1) Aus Anlaß einer Geburt sind beihilfefähig die

Aufwendungen

1. für die Schwangerschaftsüberwachung,

2. entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5, 6, 8

und 9,

3. für die Hebamme und den Entbindungspfleger,

4. für eine Haus- und Wochenpflegekraft bei Haus

entbindung oder ambulanter Entbindung in

einer Krankenanstalt bis zu zwei Wochen nach

der Geburt, wenn die Wöchnerin nicht bereits

wegen Krankheit von einer Berufs- oder Ersatz

pflegekraft nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 gepflegt wird;

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 ist anzuwenden,

5. entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 6 für das Kind.

(2) Für die Säuglings- und Kleinkinderausstat

tung jedes lebend geborenen Kindes wird eine

Beihilfe von 250 DM gewährt. Dies gilt auch, wenn

der Beihilfeberechtigte ein Kind, das das zweite

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, annimmt oder

mit dem Ziel der Annahme in seinen Haushalt

aufnimmt und die zur Annahme erforderliche Ein

willigung der Eltern erteilt ist. Sind beide Eltern

teile beihilfeberechtigt, wird die Beihilfe der Mutter

gewährt.

§12

Beihilfefähige Aufwendungen in Todesfällen

(1) In Todesfällen wird zu den Aufwendungen für

die Leichenschau, den Sarg, die Einsargung, die

Aufbahrung, die Einäscherung, die Urne, den

Erwerb einer Grabstelle oder eines Beisetzungs

platzes, die Beisetzung, die Anlegung einer Grab

stelle einschließlich der Grundlage für ein Grab

denkmal eine Beihilfe bis zur Höhe von 1300 DM, in

Todesfällen von Kindern bis zur Höhe von 850 DM

gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte versichert,

daß ihm Aufwendungen in dieser Höhe entstanden

sind. Stehen Sterbe- oder Bestattungsgelder auf

grund von Rechtsvorschriften, aus einem Beschäfti

gungsverhältnis oder aus einer im Sterbemonat

nicht ausschließlich durch eigene Beiträge finan

zierten Krankenversicherung oder Schadensersatz

ansprüche von insgesamt mindestens 2000 DM zu,

so beträgt die Beihilfe 650 DM, beim Tod eines

Kindes 425 DM; stehen Ansprüche von insgesamt

mindestens 4000 DM zu, wird keine Beihilfe

gewährt. Soweit wegen Gewährung von Sterbe

oder Bestattungsgeldern Schadenersatzansprüche

kraft Gesetzes übergehen, werden diese Schadener

satzansprüche nicht neben den Sterbe- oder Bestat

tungsgeldern im Sinne des Satzes 2 bei der Bemes

sung der Pauschalbeihilfe berücksichtigt. Bestat

tungsgeld nach §§ 36 oder 53 Bundesversorgungs

gesetz bleibt unberücksichtigt.

(2) Ferner sind beihilfefähig die Aufwendungen

für die Überführung der Leiche oder Urne bis zur

Höhe der Kosten einer Überführung an den Fami
lienwohnsitz im Zeitpunkt des Todes.

(3) Verbleibt mindestens ein pflegebedürftiger

berücksichtigungsfähiger oder selbst beihilfebe

rechtigter Familienangehöriger oder ein berück

sichtigungsfähiges Kind unter fünfzehn Jahren im

Haushalt und kann dieser beim Tod des den Haus

halt allein führenden Beihilfeberechtigten oder

berücksichtigungsfähigen Angehörigen nicht durch

eine andere im Haushalt lebende Person weiterge

führt werden, so sind die Aufwendungen für eine

Familien- und Haushaltshilfe in entsprechender

Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 8 bis zu sechs

Monaten, in Ausnahmefällen bis zu einem Jahr

beihilfefähig.

§ 13

Beihilfefähige, außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland entstandene Aufwendungen

(1) Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

entstandene Aufwendungen sind nur.beihilfefähig,

wenn es sich um Aufwendungen nach § 6 und §§9

bis 12 handelt und nur insoweit und bis zu der Höhe,

wie sie in der Bundesrepublik Deutschland beim

Verbleiben am Wohnort entstanden und beihilfefä-

hig gewesen wären.

(2) Aufwendungen nach Absatz 1 sind ohne

Beschränkung auf die Kosten in der Bundesrepu

blik Deutschland beihilfefähig, wenn

1. sie bei einer Dienstreise eines Beihilfeberechtig

ten entstanden sind, es sei denn, daß die Behand

lung bis zur Rückkehr in die Bundesrepublik

Deutschland hätte aufgeschoben werden kön

nen,

2. die Beihilfefähigkeit vor Antritt der Reise aner

kannt worden ist. Die Anerkennung der Beihilfe

fähigkeit kommt ausnahmsweise in Betracht,

wenn durch ein amts- oder vertrauensärztliches

Gutachten nachgewiesen ist, daß die Behand

lung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

zwingend notwendig ist, weil hierdurch eine

wesentlich größere Erfolgsaussicht zu^rwarten

ist. Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit von

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit kur-
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ähnlichen Maßnahmen entstehen, ist ausge

schlossen.

(3) Aus Anlaß einer Heilkur außerhalb der Bun

desrepublik Deutschland entstandene Aufwendun

gen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 sind ausnahmsweise

beihilfefähig, wenn

1. durch das amts- oder vertrauensärztliche Gut

achten nachgewiesen wird, daß die Heilkur

wegen der wesentlich größeren Erfolgsaussicht

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

zwingend notwendig ist, und

2. der Kurort im Heilkurorteverzeichnis aufgeführt

ist und

3. die sonstigen Voraussetzungen des § 8 vorlie

gen.

Die Aufwendungen nach § 8 Abs. 2, Nr. 1, 3 bis 5

sind ohne Beschränkung auf die Kosten in der

Bundesrepublik Deutschland beihilfefähig.

(4) Aufwendungen für die Überführung der Lei

che oder Urne sind beihilfefähig bis zur Höhe der

Kosten einer Überführung an den Familienwohn

sitz im Zeitpunkt des Todes, höchstens für eine

Entfernung von siebenhundert Kilometern.

§14

Bemessung der Beihilfen

(1) Die Beihilfe bemißt sich nach einem Vomhun-

dertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Be

messungssatz). Der Bemessungssatz beträgt für

Aufwendungen, die entstanden sind für

1. den Beihilfeberechtigten nach § 2 Abs. 1

Nr. 1 sowie für den entpflichteten

Hochschullehrer 50 vom Hundert,

2. den Empfänger von Versorgungsbezügen,

der als solcher

beihilfeberechtigt ist, 70 vom Hundert,

3. den berücksichtigungsfähigen

Ehegatten 70 vom Hundert,

4. ein berücksichtigungsfähiges Kind

sowie eine Waise, die als

solche beihilfeberechtigt ist, 80 vom Hundert.

Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfä

hig, beträgt der Bemessungssatz für den Beihilfebe

rechtigten nach Nummer 1 70 vom Hundert; bei

mehreren Beihilfeberechtigten beträgt der Bemes

sungssatz nur bei einem von ihnen zu bestimmenden

Berechtigten 70 vom Hundert, die Bestimmung

kann nur in Ausnahmefällen neu getroffen wer

den.

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 gelten die

Aufwendungen

1. nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 als Aufwendungen der

stationär untergebrachten Person,

2. einer Begleitperson als Aufwendungen des Be

gleiteten,

3. nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 als Aufwendungen der

Mutter,

4. nach § 12 Abs. 3 als Aufwendungen der ältesten

verbleibenden Person.

(3) Für beihilfefähige Aufwendungen, für die

trotz ausreichender und rechtzeitiger Versicherung

wegen angeborener Leiden oder bestimmter Krank

heiten aufgrund eines individuellen Ausschlusses

keine Versicherungsleistungen gewährt werden

oder für die die Leistungen auf Dauer eingestellt

worden sind (Aussteuerung), erhöht sich der Bemes

sungssatz um 20 vom Hundert, jedoch höchstens auf

90 vom Hundert. Ab 1. Juli 1994 gilt Satz 1 nur,

wenn das Versicherungsunternehmen die Bedin

gungen nach § 257 Abs. 2 a Satz 1 Nr. 1 bis 4 Fünftes

Buch Sozialgesetzbuch erfüllt.

(4) Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen

Krankenversicherung mit der Höhe nach gleichen

Leistungsansprüchen wie Pflichtversicherte erhöht

sich der Bemessungssatz auf 100 vom Hundert der

sich nach Anrechnung der Kassenleistung ergeben

den beihilfefähigen Aufwendungen. Dies gilt nicht,

wenn sich der Beitrag nach der Hälfte des allgemei

nen Beitragssatzes bemißt (§ 240 Abs. 3 a Fünftes

Buch Sozialgesetzbuch), oder wenn ein Zuschuß,

Arbeitgeberanteil oder dergleichen von mindestens

40 DM monatlich zum Krankenkassenbeitrag

gewährt wird.

(5) Für beihilfefähige Aufwendungen der in § 2

Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichneten Personen, zu

deren Beiträgen für eine private Krankenversiche

rung ein Zuschuß aufgrund von Rechtsvorschriften

oder eines Beschäftigungsverhältnisses mindestens

in Höhe von 80 DM monatlich gewährt wird, ermä

ßigt sich der Bemessungssatz für den Zuschußemp

fänger um 20 vom Hundert. Beiträge für Kranken

tagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherun

gen bleiben außer Betracht.

(6) Die oberste Dienstbehörde kann den Bemes

sungssatz erhöhen,

1. wenn die Aufwendungen infolge einer Dienstbe

schädigung entstanden sind,

2. wenn sich aus der Anwendung des § 5 Abs. 4 Nr. 4

Härten ergeben oder

3. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium

des Innern in besonderen Ausnahmefällen, die

nur bei Anlegung des strengsten Maßstabes

anzunehmen sind.

Die oberste Dienstbehörde kann die Zuständigkeit

nach Satz 1 auf eine andere Behörde übertragen.

§15

Begrenzung der Beihilfen

(1) Die Beihilfe darf zusammen mit den aus

demselben Anlaß gewährten Leistungen aus einer

Krankenversicherung, einer Pflegeversicherung,

aufgrund von Rechtsvorschriften oder'arbeitsver

traglichen Vereinbarungen die dem Grunde nach

beihilfefähigen Aufwendungen nicht übersteigen.

Hierbei bleiben Leistungen aus Krankentagegeld-,

Pflegetagegeld- und Krankenhaustagegeldversi

cherungen unberücksichtigt. Dem Grunde nach

beihilfefähig sind die in den §§ 6 bis 13 genannten

Aufwendungen in tatsächlicher Höhe, für die im

Einzelfall eine Beihilfe gewährt wird. Bei Anwen

dung des Satzes 1 bleiben Aufwendungen nach § 11

Abs. 2 sowie § 12 Abs. 1 unberücksichtigt.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Leistungen sind

durch Belege nachzuweisen. Soweit Leistungen aus
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einer Krankenversicherung oder Pflegeversiche

rung nachweislich nach einem Vomhundertsatz

bemessen werden, ist ein Einzelnachweis nicht

erforderlich. In diesem Fall wird die Leistung der

Krankenversicherung oder Pflegeversicherung

nach diesem Vomhundertsatz von den dem Grunde

nach beihilfefähigen Aufwendungen errechnet. Der

Summe der mit einem Antrag geltend gemachten

Aufwendungen ist die Summe der hierauf entfallen

den Versicherungsleistungen gegenüberzustellen;

Aufwendungen nach §§ 8, 9 werden getrennt abge

rechnet.

§16

Beihilfen beim Tod des Beihilfeberechtigten

(1) Der hinterbliebene Ehegatte, die leiblichen

Kinder und Adoptivkinder eines verstorbenen Bei

hilfeberechtigten erhalten Beihilfen zu den bis zu

dessen Tod und aus Anlaß des Todes entstandenen

beihilfefähigen Aufwendungen. Die Beihilfe bemißt

sich nach den Verhältnissen am Tage vor dem Tod;

für die Aufwendungen aus Anlaß des Todes gilt § 12.

Die Beihilfe wird demjenigen gewährt, der die

Originalbelege zuerst vorlegt; dies gilt auch für

Aufwendungen aus Anlaß des Todes, für die abwei

chend von § 12 Abs. 1 ebenfalls Ausgabebelege

vorzulegen sind.

(2) Andere als die in Absatz 1 genannten natürli

chen Personen sowie juristische Personen erhalten

die Beihilfe nach Absatz 1, soweit sie die von dritter

Seite in Rechnung gestellten Aufwendungen

bezahlt haben und die Originalbelege vorlegen.

Sind diese Personen Erben des Beihilfeberechtig

ten, erhalten sie eine Beihilfe auch zu Aufwendun

gen des Erblassers, die von diesem bezahlt worden

sind. Die Beihilfe darf zusammen mit Sterbe- und

Bestattungsgeldern sowie sonstigen Leistungen, die

zur Deckung der in Rechnung gestellten Aufwen

dungen bestimmt sind, die tatsächlich entstandenen

Aufwendungen nicht übersteigen.

§17

Verfahren

(1) Beihilfen werden auf schriftlichen Antrag des

Beihilfeberechtigten gewährt; hierfür sind die vom

Bundesministerium des Innern herausgegebenen

Formblätter zu verwenden. Aufwendungen für

Halbwaisen können zusammen mit den Aufwen

dungen des Elternteils in einem Antrag geltend

gemacht werden.

(2) Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn die mit

dem Antrag geltend gemachten Aufwendungen ins

gesamt mehr als 200 DM betragen. Erreichen die

Aufwendungen aus zehn Monaten diese Summe

nicht, kann abweichend von Satz 1 auch hierfür eine

Beihilfe gewährt werden, wenn diese Aufwendun

gen 30 DM übersteigen.

(3) Beihilfen werden nur zu den Aufwendungen

gewährt, ' die durch Belege nachgewiesen sind,

soweit nichts anderes bestimmt ist. Würden mehre

ren Beihilfeberechtigten zu denselben Aufwendun

gen Beihilfen zustehen, wird eine Beihilfe nur dem

gewährt der die Originalbelege zuerst vorlegt; dies

gilt auch für die Gewährung von Beihilfen zu

Aufwendungen für Halbwaisen.

(4) Die Beihilfeanträge sind unter Beifügung der

Belege der Festsetzungsstelle vorzulegen.

Die bei der Bearbeitung der Beihilfen bekannt

gewordenen Angelegenheiten sind geheimzuhalten.

Sie dürfen nur für den Zweck verwandt werden, für

den sie bekanntgegeben sind, es sei denn, es besteht

eine gesetzliche Berechtigung oder Verpflichtung

zur Offenbarung oder der Beihilfeberechtigte oder

der Angehörige ist damit schriftlich einverstan

den.

(5) Als Festsetzungsstellen entscheiden

1. die obersten Dienstbehörden über die Anträge

ihrer Bediensteten und der Leiter der ihnen

unmittelbar nachgeordneten Behörden,

2. die den obersten Dienstbehörden unmittelbar

nachgeordneten Behörden über die Anträge der

Bediensteten ihres Geschäftsbereichs,

3. die Pensionsregelungsbehörden über die Anträ

ge der Versorgungsempfänger.

Die obersten Dienstbehörden können die Zustän

digkeit für ihren Geschäftsbereich abweichend

regeln.

(6) Die Belege sind vor Rückgabe an den Beihil

feberechtigten von der Festsetzungsstelle als für

Beihilfezwecke verwendet kenntlich zu machen.

(7) Dem Beihilfeberechtigten können Abschlags

zahlungen geleistet werden.

(8) Ist in den Fällen des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 13

Abs. 2 Nr. 2 die vorherige Anerkennung der Beihil

fefähigkeit unterblieben, wird eine Beihilfe nur

gewährt, wenn das Versäumnis entschuldbar ist

und die sachlichen Voraussetzungen für eine Aner

kennung der Beihilfefähigkeit nachgewiesen sind.

(9) Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie

innerhalb eines Jahres nach Entstehen der Aufwen

dungen oder der Ausstellung der Rechnung bean

tragt wird. Für den Beginn der Frist ist bei Beihilfen

nach § 9 Abs. 4 Satz 2 der letzte Tag des Monats, in

dem die Pflege erbracht wurde, nach § 11 Abs. 2 der

Tag der Geburt, der Annahme als Kind oder der

Aufnahme in den Haushalt, nach § 12 Abs. 1 der Tag

des Ablebens und bei Aufwendungen nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 der Tag der Beendigung der Heilkur maßge

bend. Hat ein Sozialhilfeträger vorgeleistet,

beginnt die Frist mit dem Ersten des Monats, der auf

den Monat folgt, in dem der Sozialhilfeträger die

Aufwendungen bezahlt.

§18

Übergangs- und Schlußvorschriften

(1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser

Vorschrift vorhandenen Empfänger von Versor

gungsbezügen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und deren

berücksichtigungsfähige Ehegatten sowie Witwen

und Witwer (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) und die in § 61 Abs. 2

Satz 2, 3 Beamtenversorgungsgesetz bezeichneten

Waisen findet § 15 keine Anwendung, wenn diese

Personen in dem genannten Zeitpunkt in einem

Festkostentarif einer privaten Krankenversiche

rung versichert sind und solange dieser Tarif beibe

halten wird.
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(2) Für Personen, die am 31. März 1959 nicht

versichert waren, das 60. Lebensjahr zu diesem

Zeitpunkt vollendet und bis zum 31. Dezember 1959

nachgewiesen hatten, daß sie von keiner Kranken

versicherung mehr aufgenommen werden, können

die bisherigen, nach Nummer 13 Abs. 8 Ziff. 2 der

Beihilfevorschriften vom 13. März 1959 erhöhten

Bemessungssätze auch weiterhin angewendet wer

den.

(3) Ist der Tod eines Beihilfeberechtigten während

einer Dienstreise oder einer Abordnung oder vor der

Ausführung eines dienstlich bedingten Umzuges

außerhalb des Familienwohnsitzes des Verstorbe

nen eingetreten, sind die Kosten der Überführung
der Leiche oder Urne ohne die Beschränkung des

§ 12 Abs. 2 beihilfefähig; der Bemessungssatz für

diese Kosten beträgt 100 vom Hundert.

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7).,.

Artikel 2

Aufwendungen bei Empfängnisregelung,

nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch

und nicht rechtswidriger Sterilisation

(1) Beihilfefähig nach Artikel 1 sind auch die

Aufwendungen

1. für die ärztliche Beratung über Fragen der Emp-

fängnisregelung einschließlich hierzu erforderli

cher ärztlicher Untersuchungen und die Verord

nung von empfängnisregelnden Mitteln,

2. aus Anlaß eines beabsichtigten Schwanger

schaftsabbruchs für die ärztliche Beratung über

die Erhaltung oder den nicht rechtswidrigen

Abbruch der Schwangerschaft,

3. für die ärztliche Untersuchung und Begutach

tung zur Feststellung der Voraussetzungen für

einen nicht rechtswidrigen Schwangerschafts

abbruch oder eine nicht rechtswidrige Sterilisa

tion.

(2) Aus Anlaß eines nicht rechtswidrigen Schwan

gerschaftsabbruchs oder einer nicht rechtswidrigen

Sterilisation sind nach Maßgabe des Artikels 1

beihilfefähig die in Artikel 1 § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2, 6, 8

bis 10 Buchstabe a bezeichneten Aufwendungen.

(3) Artikel 1 §§ 14, 15 und 17 findet Anwen

dung.

Anlage 1

(zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 BhV)

Psychotherapeutische Behandlungen

und Maßnahmen

der psychosomatischen Grundversorgung

1. Im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BhV sind

Aufwendungen für ambulante psychothera

peutische Behandlungen und Maßnahmen der

psychosomatischen Grundversorgung nach

den Nummern 845 bis 865 des Gebührenver

zeichnisses für ärztliche Leistungen, Anlage

zur Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), sowie
den analogen Bewertungen A 870 und A 871

hierzu, nach Maßgabe der folgenden Nummern

2 bis 6 beihilfefähig.

Die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für

psychotherapeutische Behandlungen im Rah

men einer stationären Krankenhaus- oder

Sanatoriumsbehandlung wird hierdurch nicht

eingeschränkt.

2. Tiefenpsychologisch fundierte und analytische

Psychotherapie

2.1 Aufwendungen für psychotherapeutische Be

handlungen der tiefenpsychologisch fundier

ten und der analytischen Psychotherapie nach

den Nummern 860 bis 865 des Gebührenver-

zeichnisses der GOÄ sind nur dann beihilfefä

hig, wenn

- bei entsprechender Indikation die Behand

lung der Besserung oder der Heilung einer

seelischen Krankheit dient, und

- beim Patienten nach Erhebung der biogra

phischen Anamnese und ggf. nach höchstens

fünf probatorischen Sitzungen die Voraus

setzungen für einen Behandlungserfolg gege

ben sind, und

- die Festsetzungsstelle vor Beginn der

Behandlung die Beihilfefähigkeit der Auf

wendungen aufgrund der Stellungnahme

eines vertrauensärztlichen Gutachters zur

Notwendigkeit und zu Art und Umfang der

Behandlung anerkannt hat.

Aufwendungen für Behandlungen, die zur

schulischen, beruflichen oder sozialen Anpas

sung (z. B. zur Berufsförderung oder zur Erzie

hungsberatung) bestimmt sind, sind nicht bei

hilfefähig.

Die Aufwendungen für die biographische

Anamnese (Nummer 860 des Gebührenver

zeichnisses der GOÄ) und höchstens fünf pro-
batorische Sitzungen sind beihilfefähig.

2.2 Indikationen zur Anwendung tiefenpsycholo

gisch fundierter und analytischer Psychothera

pie sind nur:

- psychoneurotische Störungen (z. B. Angst

neurosen, Phobien, neurotische Depressio

nen, Konversionsneurosen),

- vegetativ-funktionelle und psychosomati-

sche Störungen mit gesicherter psychischer

Ätiologie,

- Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder

Medikamenten nach vorangegangener Ent

giftungsbehandlung,

- seelische Behinderung aufgrund frühkindli

cher emotionaler Mangelzustände, in Aus

nahmefällen seelische Behinderungen, die im

Zusammenhang mit frühkindlichen körper

lichen Schädigungen oder Mißbildungen ste

hen,

- seelische Behinderung als Folge schwerer

chronischer Krankheitsverläufe, sofern sie

noch einen Ansatz für die Anwendung von

Psychotherapie bietet (z. B. chronisch ver

laufende rheumatische Erkrankungen, spe

zielle Formen der Psychosen),

- seelische Behinderung aufgrund extremer

Situationen, die eine schwere Beeinträchti-
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gung der Persönlichkeit zur Folge hatten

(z. B. schicksalhafte psychische Traumen),

- seelische Behinderung als Folge psychoti

scher Erkrankungen, die einen Ansatz für

spezifische psychotherapeutische Interven

tionen erkennen lassen.

2.3 Die Aufwendungen für eine Behandlung sind

nur in dem Umfang beihilfefähig, als deren

Dauer je Krankheitsfall die folgenden Stun

denzahlen nicht überschreitet:

- bei tiefenpsychologisch fundierter Psycho

therapie 50 Stunden, bei Gfuppenbehand-

lung 40 Doppelstunden, darüber hinaus in

besonderen Fällen nach einer erneuten ein

gehenden Begründung des Therapeuten und

der vorherigen Anerkennung entsprechend

Nummer 2.1 weitere 30 Stunden, bei Grup

penbehandlung weitere 20 Doppelstunden.

Zeigt sich bei der Therapie, daß das Behand

lungsziel innerhalb der Stundenzahl nicht

erreicht wird, kann in medizinisch besonders

begründeten Einzelfällen eine weitere be

grenzte Behandlungsdauer von höchstens

20 Sitzungen anerkannt werden. Vorausset

zung für die Anerkennung ist das Vorliegen

einer Erkrankung nach Nummer 2.2, die

nach ihrer besonderen Symptomatik und

Struktur eine besondere tiefenpsychologisch

fundierte Bearbeitung erfordert und eine

hinreichende Prognose über das Erreichen

des Behandlungsziels erlaubt. Die Anerken

nung, die erst im letzten Behandlungsab

schnitt erfolgen darf, erfordert eine Stellung

nahme eines vertrauensärztlichen Gutach

ters;

- bei analytischer Psychotherapie 80 Stunden,

bei Gruppenbehandlung 40 Doppelstunden,

darüber hinaus nach jeweils einer erneuten

eingehenden Begründung des Therapeuten

und der vorherigen Anerkennung entspre

chend Nummer 2.1 weitere 80 Stunden, bei

Gruppenbehandlung weitere 40 Doppelstun

den, in besonderen Ausnahmefällen noch

mals weitere 80 Stunden, bei Gruppenbe

handlung weitere 40 Doppelstunden. Zeigt

sich bei der Therapie, daß das Behandlungs

ziel innerhalb der Stundenzahl noch nicht

erreicht wird, kann in medizinisch besonders

begründeten Einzelfällen eine weitere be

grenzte Behandlungsdauer anerkannt wer

den. Voraussetzung für die Anerkennung ist

das Vorliegen einer Erkrankung nach Num

mer 2.2, die nach ihrer besonderen Sympto

matik und Struktur eine besondere analyti

sche Bearbeitung erfordert und eine hinrei

chende Prognose über das Erreichen des

Behandlungsziels erlaubt. Die Anerkennung,

die erst im letzten Behandlungsabschnitt

erfolgen darf, erfordert eine Stellungnahme

eines vertrauensärztlichen Gutachters;

- bei tiefenpsychologisch fundierter oder ana

lytischer Psychotherapie von Kindern

90 Stunden, bei Gruppenbehandlung

60 Doppelstunden, darüber hinaus nach

einer erneuten eingehenden Begründung des

Therapeuten und der vorherigen Anerken

nung entsprechend Nummer 2.1 weitere

60 Stunden, bei Gruppenbehandlung weitere

30 Doppelstunden;

- bei tiefenpsychologisch fundierter oder ana

lytischer Psychotherapie von Jugendlichen

120 Stunden, bei Gruppenbehandlung

60 Doppelstunden, darüber hinaus nach

einer erneuten eingehenden Begründung des

Therapeuten und der vorherigen Anerken

nung entsprechend Nummer 2.1 weitere

60 Stunden, bei Gruppenbehandlung weitere

30 Doppelstunden;

- bei einer die tiefenpsychologisch fundierte

oder analytische Psychotherapie von Kin

dern und Jugendlichen begleitenden Psycho

therapie ihrer Bezugspersorien im erforderli

chen Umfang.

2.4 Die Behandlung muß von einem Arzt mit der

Berechtigung zur Führung der Zusatzbezeich

nung Psychotherapie oder Psychoanalyse

durchgeführt werden. Der Arzt mit der

Bereichsbezeichnung „Psychotherapie" kann

nur tiefenpsychologisch fundierte Psychothe

rapie (Nummern 860 bis 862 des Gebührenver

zeichnisses der GOÄ) erbringen. Der Arzt mit
der Bereichsbezeichnung „Psychoanalyse"

oder mit der vor dem 1. April 1984 verliehenen

Zusatzbezeichnung „Psychotherapie" kann

zusätzlich analytische Psychotherapie (Num

mern 863, 864 des Gebührenverzeichnisses der

GOÄ) erbringen. Diese Ärzte können einen
Diplompsychologen mit abgeschlossener Zu

satzausbildung in tiefenpsychologisch fundier

ter und analytischer Psychotherapie an einem

anerkannten psychotherapeutischen Ausbil

dungsinstitut oder bei Kindern und Jugendli

chen anstelle eines Diplompsychologen einen

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten

mit einer abgeschlossenen Zusatzausbildung in

psychoanalytisch begründeten Therapiever

fahren an einem anerkannten Ausbildungsin

stitut zur Behandlung hinzuziehen. Im Rahmen

der Hinzuziehung wird der Diplompsychologe

oder Kinder- und Jugendlichen-Psychothera

peut eigenverantwortlich und selbständig

tätig. Übergangsweise kann auch ein Diplom

psychologe oder ein Kinder- und Jugendlichen-

Psychotherapeut ohne diese Zusatzausbildung

zur Behandlung hinzugezogen werden, wenn er

bereits vor dem 1. Oktober 1985 nachweislich

mindestens sechs Jahre von einem Arzt zur

Durchführung tiefenpsychologisch fundierter

oder analytischer Psychotherapie hinzugezo

gen und die Behandlung vor dem 1. Januar

1990 begonnen wurde.*) Der Arzt kann die

probatorischen Sitzungen sowie notwendige

Testverfahren nach den Nummern 855 bis 857

des Gebührenverzeichnisses der GOÄ durch

einen entsprechend ausgebildeten Diplompsy

chologen oder Kinder- und Jugendlichen-Psy

chotherapeuten durchführen lassen.

•) Durch Zeitablauf überholt.
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2.5 Wird die Behandlung durch einen in Nummer

2.4 bezeichneten Diplompsychologen oder Kin

der- und Jugendlichen-Psychotherapeuten

durchgeführt, der die Leistungen unmittelbar

gegenüber dem Patienten berechnet, können

die Aufwendungen bis zu den nachstehenden

Sätzen als beihilfefähig anerkannt werden:

- Anwendung und Auswertung projektiver

Testverfahren mit schriftlicher

Aufzeichnung, insgesamt = 127,00 DM

- Anwendung und Auswertung

standardisierter Intelligenz- und

Entwicklungstests mit schriftlicher

Aufzeichnung, insgesamt = 63,50 DM

- Anwendung und Auswertung

orientierender Testuntersuchungen,

insgesamt = 20,40 DM

- tiefenpsychologisch fundierte

Psychotherapie oder analytische

Psychotherapie in Einzelbehandlung,

Dauer mindestens 50 Minuten = 121,40 DM

- tiefenpsychologisch fundierte

Psychotherapie oder analytische

Psychotherapie in Gruppenbehandlung mit

einer Teilnehmerzahl von höchstens acht

Personen, Dauer mindestens 100 Minuten,

je Teilnehmer = 60,70 DM

- eingehende psychotherapeutische Beratung

der Bezugsperson von Kindern und

Jugendlichen = 121,40 DM.

3. Verhaltenstherapie

3.1 Aufwendungen für eine Verhaltenstherapie

nach den analogen Bewertungen A 870 und

A 871 zum Gebührenverzeichnis der GOÄ sind
nur dann beihilfefähig, wenn

- bei entsprechender Indikation die Behand

lung der Besserung oder der Heilung einer

seelischen Krankheit dient, und

- beim Patienten nach Erstellen einer Verhal

tensanalyse und ggf. nach höchstens fünf

probatorischen Sitzungen die Voraussetzun

gen für einen Behandlungserfolg gegeben

sind, und

- die Festsetzungsstelle vor Beginn der

Behandlung die Beihilfefähigkeit der Auf

wendungen aufgrund der Stellungnahme

eines vertrauensärztlichen Gutachters zur

Notwendigkeit und zu Art und Umfang der

Behandlung anerkannt hat.

Von dem Anerkennungsverfahren ist abzuse

hen, wenn der Festsetzungsstelle nach den

probatorischen Sitzungen die Feststellung des

Therapeuten vorgelegt wird, daß bei Einzelbe

handlung die Behandlung bei je mindestens

50minütiger Dauer nicht mehr als 10 Sitzungen

sowie bei Gruppenbehandlung bei je minde

stens lOOminütiger Dauer nicht mehr als

20 Sitzungen erfordert. Muß in besonders

begründeten Ausnahmefällen die Behandlung

über die festgestellte Zahl dieser Sitzungen

hinaus verlängert werden, ist die Festsetzungs

stelle hiervon unverzüglich zu unterrichten.

Aufwendungen für weitere Sitzungen sind nur

nach vorheriger Anerkennung durch die Fest

setzungsstelle aufgrund der Stellungnahme

eines vertrauensärztlichen Gutachters zur Not

wendigkeit und zu Art und Umfang der

Behandlung beihilfefähig.

Aufwendungen für Behandlungen, die zur

schulischen, beruflichen oder sozialen Anpas

sung oder Förderung (z. B. Erziehungs-, Ehe-

und Lebensberatung) bestimmt sind, sind nicht

beihilfefähig.

Die Aufwendungen für höchstens fünf proba-

torische Sitzungen einschließlich des Erstel-

lens der Verhaltensanalyse sind beihilfefähig.

3.2 Indikationen zur Anwendung der Verhaltens

therapie sind nur:

- psychoneurotische Störungen (z. B. Angst

neurosen, Phobien),

- vegetativ-funktionelle Störungen mit gesi

cherter psychischer Ätiologie,

- seelische Behinderung als Folge schwerer

chronischer Krankheitsverläufe, sofern sie

noch einen Ansatzpunkt für die Anwendung

von Verhaltenstherapie bietet,

- seelische Behinderung aufgrund extremer

Situationen, die eine schwere Beeinträchti

gung der Persönlichkeit zur Folge hatten

(z. B. schicksalhafte psychische Traumen).

3.3 Die Aufwendungen für eine Behandlung sind

nur in dem Umfang beihilfefähig, als deren

Dauer je Krankheitsfall in Einzelbehandlung

- 40 Sitzungen,

- bei Behandlung von Kindern und Jugendli

chen einschließlich einer notwendigen be

gleitenden Behandlung ihrer Bezugsperso

nen 50 Sitzungen

nicht überschreiten.

Bei Gruppenbehandlung mit einer Teilnehmer

zahl von höchstens acht Personen und einer

Dauer von mindestens 100 Minuten sind die

Aufwendungen für 40 Sitzungen beihilfefähig.

Zeigt sich bei der Therapie, daß das Behand

lungsziel innerhalb der Stundenzahl nicht

erreicht wird, kann in medizinisch besonders

begründeten Fällen eine weitere Behandlungs

dauer von höchstens 20 weiteren Sitzungen

anerkannt werden. Voraussetzung für die

Anerkennung ist das Vorliegen einer Erkran

kung nach Nummer 3.2, die nach ihrer beson

deren Symptomatik und Struktur eine beson

dere Bearbeitung erfordert und eine hinrei

chend gesicherte Prognose über das Erreichen

des Behandlungsziels erlaubt. Die Anerken

nung erfordert eine Stellungnahme eines ver

trauensärztlichen Gutachters.

3.4 Die Behandlung muß von einem Arzt mit der

Berechtigung zur Führung der Zusatzbezeich

nung Psychotherapie oder Psychoanalyse

durchgeführt werden, wenn dieser den Nach

weis erbringt, daß er während seiner Weiterbil

dung schwerpunktmäßig Kenntnisse und Er

fahrungen in Verhaltenstherapie erworben hat.

Diese Ärzte können einen Diplompsychologen

zur Behandlung hinzuziehen, der eine minde-
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stens dreijährige abgeschlossene Zusatzausbil

dung in Verhaltenstherapie an einem aner

kannten Ausbildungsinstitut hat oder nach den

Psychotherapie-Richtlinien der gesetzlichen

Krankenkassen für Verhaltenstherapie zur

Delegation zugelassen ist. Im Rahmen der Hin

zuziehung wird der Diplompsychologe eigen

verantwortlich und selbständig tätig. Der Arzt

kann die probatorischen Sitzungen sowie not

wendige Testverfahren nach den Nummern 855

bis 857 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ
durch einen entsprechend ausgebildeten Di

plompsychologen durchführen lassen.

3.5 Wird die Behandlung durch einen in Num

mer 3.4 bezeichneten Diplompsychologen

durchgeführt, der die Leistungen unmittelbar

gegenüber dem Patienten berechnet, können

die Aufwendungen bis zu den nachstehenden

Sätzen als beihilfefähig anerkannt werden:

a) Einzelbehandlung bei einer Dauer

von mindestens 50 Minuten = 121,40 DM

b) Gruppenbehandlung mit einer

Teilnehmerzahl von höchstens acht

Personen, Dauer mindestens 100 Minuten,

je Teilnehmer = 60,70 DM

c) Testverfahren und Testuntersuchungen

- Anwendung und Auswertung

projektiver Testverfahren mit

schriftlicher Aufzeichnung,

insgesamt = 127,00 DM

- Anwendung und Auswertung

standardisierter Intelligenz- und

Entwicklungstests mit schriftlicher

Aufzeichnung, insgesamt = 63,50 DM

- Anwendung und Auswertung

orientierender Testuntersuchungen,

insgesamt = 20,40 DM.

4. Psychosomatische Grundversorgung

Die psychosomatische Grundversorgung um

faßt verbale Interventionen im Rahmen der

Nummer 849 des Gebührenverzeichnisses der

GOÄ und die Anwendung übender und sugge

stiver Verfahren nach den Nummern 845 bis

847 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ
(autogenes Training, Jacobsonsche Relaxa

tionstherapie, Hypnose).

4.1 Aufwendungen für Maßnahmen der psychoso-

matischen Grundversorgung sind nur dann

beihilfefähig, wenn bei einer entsprechenden

Indikation die Behandlung der Besserung oder

der Heilung einer Krankheit dient und deren

Dauer je Krankheitsfall die folgenden Stun

denzahlen nicht überschreitet:

- bei verbaler Intervention als einzige Leistung

10 Sitzungen;

- bei autogenem Training und bei der Jacob-

sonschen Relaxationstherapie als Einzel

oder Gruppenbehandlung 12 Sitzungen;

- bei Hypnose als Einzelbehandlung 12 Sit

zungen.

Die Aufwendungen für eine verbale Interven

tion sind nur als einzige Leistung je Sitzung im

Rahmen der Nummer 849 des Gebührenver

zeichnisses der GOÄ beihilfefähig.

Aufwendungen für Behandlungen, die zur

schulischen, beruflichen oder sozialen Anpas

sung oder Förderung (z. B. Erziehungs-, Ehe-

und Lebensberatung) bestimmt sind, sind nicht

beihilfefähig.

4.2 Aufwendungen für eine verbale Intervention

sind ferner nur dann beihilfefähig, wenn die

Behandlung von einem Arzt mit der Berechti

gung zur Führung der Gebietsbezeichnungen

Allgemeinmedizin (auch praktischer Arzt),

Augenheilkunde, Frauenheilkunde und Ge

burtshilfe, Haut- und Geschlechtskrankheiten,

Innere Medizin, Kinderheilkunde, Kinder- und

Jugendpsychiatrie, Neurologie, Pädaudiologie,

Phoniatrie, Psychiatrie oder Urologie durchge

führt wird.

4.3 Aufwendungen für übende und suggestive Ver

fahren (autogenes Training, Jacobsonsche Re

laxationstherapie, Hypnose) sind nur dann bei

hilfefähig, wenn die Behandlung von einem

Arzt durchgeführt wird. Diese Arzte können

einen Diplompsychologen, der über die in

Nummer 2.4 Satz 4 oder 6 oder Nummer 3.4

Satz 2 festgestellte Qualifikation und über

entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen in

der Anwendung übender und suggestiver Ver
fahren verfügt, zur Behandlung hinzuziehen.

Wird die Behandlung mit übenden und sugge

stiven Verfahren durch einen Diplompsycholo

gen durchgeführt, der die Leistungen unmittel

bar gegenüber dem Patienten berechnet, kön

nen die Aufwendungen bis zu den nachstehen

den Sätzen als beihilfefähig anerkannt wer

den:

- Autogenes Training, Jacobsonsche

Relaxationstherapie, Hypnose, in

Einzelbehandlung, Dauer mindestens

20 Minuten = 26,40 DM

- Autogenes Training, Jacobsonsche

Relaxationstherapie, in

Gruppenbehandlung, Dauer mindestens

20 Minuten, je Teilnehmer = 7,90 DM.

4.4 Eine verbale Intervention kann nicht mit üben

den und suggestiven Verfahren in derselben

Sitzung durchgeführt werden. Autogenes Trai

ning, Jacobsonsche Relaxationstherapie und

Hypnose können während eines Krankheitsfal

les nicht nebeneinander durchgeführt wer

den.

5. Aufwendungen für die nachstehenden Behand

lungsverfahren sind nicht beihilfefähig:

Familientherapie, funktioneile Entspannung

nach M. Fuchs, Gesprächspsychotherapie (z. B.

nach Rogers), Gestalttherapie, körperbezogene

Therapie, konzentrative Bewegungstherapie.

Logotherapie, Musiktherapie, Heileurhythmie,

Psychodrama, respiratorisches Biofeedback,

Transaktionsanalyse.

Katathymes Bilderleben kann nur im Rahmen

eines übergeordneten tiefenpsychologischen

Therapiekonzepts Anwendung finden.
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Rational Emotive Therapie kann nur im Rah

men eines umfassenden verhaltenstherapeuti

schen Behandlungskonzepts Anwendung fin

den.

6. Gleichzeitige Behandlungen nach Nummern 2,

3 oder 4 schließen sich aus.

Anlage 2

(zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 BhV)

Aufwendungen für zahnärztliche und

kieferorthopädische Leistungen

1. Im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 sind

Aufwendungen für zahnärztliche und kieferor

thopädische Leistungen nach Maßgabe der fol

genden Nummern 2 bis 7 beihilfefähig.

2. Wartezeit

Aufwendungen für Zahnersatz (Abschnitt F

des Gebührenverzeichnisses der Gebührenord

nung für Zahnärzte), Inlays und Zahnkronen

(Abschnitt C Nummern 214 bis 217, 220 bis 224

des Gebührenverzeichnisses der Gebührenord

nung für Zahnärzte), kieferorthopädische Lei

stungen (Abschnitt G des Gebührenverzeich

nisses der Gebührenordnung für Zahnärzte),

funktionsanalytische und funktionstherapeu

tische Leistungen (Abschnitt J des Gebühren

verzeichnisses der Gebührenordnung für

Zahnärzte) sowie implantologische Leistungen

(Abschnitt K des Gebührenverzeichnisses der

Gebührenordnung für Zahnärzte) sind für

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

und ihre berücksichtigungsfähigen Angehöri

gen nicht beihilfefähig. Dies gilt nicht, wenn

die Leistungen auf einem Unfall beruhen, der

während der Zeit des Vorbereitungsdienstes

eingetreten ist. Dies gilt ferner nicht, wenn der

Beihilfeberechtigte zuvor drei oder mehr Jahre

ununterbrochen im öffentlichen Dienst be

schäftigt gewesen ist.

3. Zahntechnische Leistungen

Die bei einer zahnärztlichen Behandlung nach

den Abschnitten C Nummern 213 bis 232, F

und K des Gebührenverzeichnisses der Gebüh

renordnung für Zahnärzte entstandenen Auf

wendungen für zahntechnische Leistungen

sind zu zwei Drittel, Aufwendungen für Edel

metalle und Keramik zur Hälfte beihilfefä

hig.

4. Kieferorthopädische Leistungen

Aufwendungen für kieferorthopädische Lei

stungen sind beihilfefähig, wenn

- die behandelte Person bei Behandlungsbe

ginn das achtzehnte Lebensjahr noch nicht

vollendet hat; die Altersbegrenzung gilt

nicht bei schweren Kieferanomalien, die eine

kombinierte kieferchirurgische und kiefer

orthopädische Behandlung erfordern,

- ein Heil- und Kostenplan vorgelegt wird.

5. Funktionsanalytische und funktionstherapeu

tische Leistungen

Aufwendungen für funktionsanalytische und

funktionstherapeutische Leistungen sind nur

beihilfefähig bei Vorliegen folgender Indika

tionen:

- Kiefergelenk- und Muskelerkrankungen

(Myoarthropathien) nicht von unbedeuten

der Art,

- Zahnbetterkrankungen - Parodonto-

phatien -,

- umfangreiche Gebißsanierung, d. h., wenn in

jedem Kiefer mindestens die Hälfte der Zäh

ne eines natürlichen Gebisses sanierungsbe

dürftig ist und die richtige Schlußbißstellung

nicht mehr auf andere Weise feststellbar

ist,

- umfangreiche kieferorthopädische Maßnah

men.

Außerdem ist der erhobene Befund mit dem

nach Nummer 800 des Gebührenverzeichnisses

der Gebührenordnung für Zahnärzte vorge

schriebenen Formblatt zu belegen.

6. Implantologische Leistungen

Aufwendungen für implantologische Leistun

gen sind nur bei Vorliegen folgender Indikatio

nen beihilfefähig:

- Einzelzahnimplantat,

- Freiendsattel-Implantat,

- Fixierung von Totalprothesen.

7. Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für

- Leistungen, die auf der Grundlage einer

Vereinbarung nach § 2 Abs. 3 der Gebühren

ordnung für Zahnärzte erbracht werden,

- große Brücken zum Ersatz von mehr als vier

fehlenden Zähnen je Kiefer oder mehr als

drei fehlenden Zähnen je Seitenzahngebiet,

- mehr als zwei Verbindungselemente, bei

einem Restzahnbestand von höchstens drei

Zähnen für mehr als drei Verbindungsele

mente, je Kiefer bei Kombinationsversor

gungen,

- Glaskeramik einschließlich der anfallenden

Nebenkosten (wie Charakterisierung).

Werden durch mehrere Einzelbrücken je Kiefer im

einzelnen nicht mehr als drei bzw. vier fehlende

Zähne, insgesamt aber mehr als vier fehlende Zähne

ersetzt, sind die Aufwendungen beihilfefähig.

Anlage 3

(zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 BhV)

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für

Hilfsmittel, Geräte zur Selbstbehandlung und

Selbstkontrolle sowie für Körperersatzstücke

1. Die notwendigen und angemessenen Auf

wendungen für die Anschaffung der Hilfs

mittel und Geräte zur Selbstbehandlung und

Selbstkontrolle sind - ggf. im Rahmen der

Höchstbeträge - beihilfefähig, wenn sie vom

Arzt schriftlich verordnet und nachstehend

aufgeführt sind.

Abduktionslagerungskeil

Absauggerät (z. B. bei Kehlkopferkran

kung)



— 116 —

Adaptionen für diverse Gebrauchsgegen

stände (z. B. bei Schwerstbehinderten zur

Erleichterung der Körperpflege und zur

Nahrungsaufnahme, Universalhalter)

Alarmgerät für Epileptiker

Anatomische Brillenfassung

Anti-Varus-Schuh

Anus-praeter-Versorgungsartikel

Anzieh-/Ausziehhilfen

Aquamat

Armmanschette

Armtragegurt/-tuch

Arthrodesensitzkissen/-sitzkoffer (Nielsen)/

-stuhl

Atomiseur (zur Medikamenten-Aufsprü-

hung)

Aufrichteschlaufe

Auftriebshilfe (bei Schwerstbehinderten)

Augenbadewanne/-dusche/-spülglas/-fla-

sche/-pinsel/-pipette/-stäbchen

Augenschielklappe, auch als Folie

Badestrumpf

Badewannensitz (nur bei Schwerstbehinde

rung, Totalendoprothese, Hüftgelenk-

Luxations-Gefahr, Polyarthritis)

Badewannenverkürzer

Ballspritze

Behinderten-Dreirad

Bettnässer-Weckgerät

Beugebandage

Billroth-Batist-Lätzchen

Blasenfistelbandage

Blindenführhund (einschl. Geschirr, Hunde

leine, Halsband, Maulkorb)

Blindenleitgerät (Ultraschallbrille, Ultra

schall-Leitgerät)

Blindenschriftlesegerät (Optacon), soweit

sich die Informationsbedürfnisse nicht

über Hörfunk und Blindendruckschrift

ausreichend befriedigen lassen

Blindenschriftmaschine

Blindenstock/-langstock/-taststock

Blutlanzette

Blutzuckermeßgerät

Bracelet

Bruchband

Closett-Matratze (im häuslichen Bereich bei

dauernder Bettlägerigkeit und bestehen

der Inkontinenz)

Communicator (bei dysarthrischen Sprach

störungen)

Dekubitus-Schutzmittel (z. B. Auf-/Unterla-

gen für das Bett, Spezialmatratzen, Keile,

Kissen, Auf-/Unterlagen für den Rollstuhl,

Schützer für Ellenbogen, Unterschenkel

und Füße)

Delta-Gehrad

Drehscheibe, Umsetzhilfen

Druckbeatmungsgerät

Duschsitz/-stuhl

Einlagen (orthopädische)

Einmal-Schutzhose bei Querschnittsge

lähmten

Ekzem-Manschette

Epicondylitisbandage/-spange mit Pelotten

Ergometer nach Herzinfarkt bei Notwendig

keit einer exakten Leistungskontrolle,

jedoch nicht Fahrradergometer

Ernährungssonde

Fepo-Gerät (funktiönelle elektronische Pe-

ronaeus-Prothese)

Fersenschutz (Kissen, Polster. Schale, Scho

ner)

Fingerling

Fingerschiene

Fixationshilfen

(Mini)Fonator

Gehgipsgalosche

Gehhilfen und -Übungsgeräte

Gerät zur Behandlung mit elektromagneti

schen Wechselfeldern bei atropher Pseu-

doarthrose, Endoprothesenlockerung,

idiopathischer Hüftnekrose und verzöger

ter Knochenbruchheilung (in Verbindung

mit einer sachgerechten chirurgischen

Therapie)

Gerät zur Behandlung von muskulären Inak-

tivitätsatrophien

Gerät zur Elektrostimulationsbehandlung

der idiopathischen Skoliose (Scolitron-

Gerät, Skolitrosegerät)

Gerät zur transkutanen Nervenstimulation

(TNS-Gerät)

Gesichtsteilersatzstücke (Ektoprothese,

Epithese, Vorlege-Prothese)

Gipsbett, Liegeschale

Glasstäbchen

Gummihose bei Blasen- oder/und Darmin

kontinenz

Gummistrümpfe

Halskrawatte, Hals-, Kopf-, Kinnstütze

Handgelenkriemen

Hebekissen

Heimdialysegerät

Helfende Hand, Scherenzange

Herz-Atmungs-Überwachungsgerät (-moni-

tor)

Herzschrittmacher einschl. Kontrollgerät

und Zubehör

Hörgeräte (HdO, Taschengeräte, Hörbrillen,

C.R.O.S.-Geräte, Infrarot-Kinnbügel-Hö

rer, drahtlose Hörhilfe, Otoplastik; jedoch

nicht: Im-Ohr-Gerät)

Hüftbandage (z. B. Hohmann-Bandage)

Impulsvibrator

Infusionsbesteck bzw. -gerät und Zubehör

Inhalationsgerät (auch Sauerstoff) und Zu

behör, jedoch nicht Luftbefeuchter, -filter,

-Wäscher

Innenschuh, orthopädischer

Insulinapplikationshilfen und Zubehör (In

sulindosiergerät, -pumpe, -injektor)

Ipos-Redressions-Korrektur-Schühchen

Ipos-Vorfußentlastungsschuh

Kanülen und Zubehör
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Kathether und Zubehör, auch Ballonkathe

ter

Klumpfußschiene

Klumphandschiene

Klyso

Knetmaterial für Übungszwecke bei cere-

bral-paretischen Kindern

Kniekappe/-bandage, Kreuzgelenkbandage

Kniepolster/Knierutscher bei Unterschen

kelamputation

Knöchel- und Gelenkstützen

Körperersatzstücke einschl. Zubehör

Kompressionsstrümpfe/-strumpfhose

Koordinator nach Schielbehandlung

Kopfring mit Stab, Kopfschreiber

Kopfschützer

Krabbler für Spastiker

Krampfaderbinde

Krankenfahrstuhl mit Zubehör

Krankenstock

Kreuzstützbandage

Krücke

Latextrichter bei Querschnittlähmung

Leibbinde, jedoch nicht: Nieren-, Flanell-

und Wärmeleibbinden

Lesehilfen (Leseständer, Blattwendestab,

Blattwendegerät, Blattlesegerät, Auflage

gestell)

Lifter (Krankenlifter, Multilift, Bad-Helfer,

Krankenheber, Badewannenlifter)

Lispelsonde

Mangoldsche Schnürbandage

Maßschuhe, orthopädische, die nicht serien

mäßig herstellbar sind, soweit die Aufwen

dungen 100 DM übersteigen

Milchpumpe, in Einzelfällen auch elektrisch

betrieben

Mundsperrer

Mundstab/-greifstab

Narbenschützer

Orthese

Orthoprothese, Korrekturschienen, Korsetts

u. ä., auch Haltemanschetten usw.

Orthonyxie-Nagelkorrekturspange

Orthopädische Zurichtungen an Konfek

tionsschuhen

Pavlikbandage

Penisklemme

Peronaeusschiene, Heidelberger Winkel

Pflegebett in behindertengerechter Ausrü

stung

Polarimeter

Quengelschiene

Reflektometer

Rektophor

Rollbrett

Rutschbrett

Schaumstoff-Therapie-Schuh, soweit

Aufwendungen 100 DM übersteigen

die

2.

3.

4.

Schede-Rad

Schrägliegebrett

Schutzbrille für Blinde

Schutzhelm für Behinderte

Schwellstromapparat

Segofix-Bandagensystem

Sitzkissen für Oberschenkelamputierte

Sitzschale, wenn Sitzkorsett nicht aus

reicht

Skolioseumkrümmungsbandage

Spastikerhilfen (Gymnastik/Übungsgerä

te)

Sphinkter-Stimulator

Sprachverstärker nach Kehlkopfresektion

Spreizfußbandage

Spreizhose/-schale/-wagenaufsatz

Spritzen

Stehübungsgerät

Stomaversorgungsartikel, Sphinkter-Pla

stik

Strickleiter

Stubbies

Stumpfschuhhülle

Stumpfstrumpf

Suspensorium

Symphysen-Gürtel

(Talocrur)Sprunggelenkmanschette nach

Dr. Grisar

Teleskoprampe

Toilettenhilfen bei Schwerbehinderten

Tracheostomaversorgungsartikel, auch Was

serschutzgerät (Larchel)

Tragegurtsitz

Übungsschiene

Urinale

Urostomie-Beutel

Vibrationstrainer bei Taubheit

Wasserfeste Gehhilfe

Wechseldruckgerät

Wright-Peak-Flow-Meter

Zyklomat-Hormon-Pumpe und Set.

Aufwendungen für Hilfsmittel und Geräte

zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle

sind nur beihilfefähig, wenn die ersparten

Behandlungskosten höher als die Anschaf

fungskosten sind oder die Anschaffung aus

besonderen Gründen dringend geboten ist.

Mieten für Hilfsmittel und Geräte zur Selbst

behandlung und Selbstkontrolle sind beihil

fefähig, soweit sie nicht höher als die ent

sprechenden Anschaffungskosten sind und

sich dadurch eine Anschaffung erübrigt.

Aufwendungen für den Ersatz eines un

brauchbar gewordenen Hilfsmittels oder

Gerätes sind in der bisherigen Ausführung

auch ohne ärztliche Verordnung beihilfefä

hig, wenn die Ersatzbeschaffung innerhalb

von sechs Monaten seit dem Kauf erfolgt.
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Aufwendungen für Reparaturen der Hilfs

mittel und Geräte sind stets ohne ärztliche

Verordnung beihilfefähig.

Aufwendungen für Betrieb und Unterhal

tung der Hilfsmittel und Geräte sind beihil

fefähig, soweit sie innerhalb eines Kalender

jahres über 200 DM hinausgehen. Nicht bei

hilfefähig sind Aufwendungen für Batterien

für Hörgeräte von Personen, die das acht

zehnte Lebensjahr vollendet haben, und für

Pflege- und Reinigungsmittel für Kontakt

linsen.

- nicht besetzt -

Aufwendungen für ärztlich verordnete Pe

rücken sind bis zum Betrag von 1000 DM

beihilfefähig, wenn ein krankhafter entstel

lender Haarausfall (z. B. Alopecia areata),

eine erhebliche Verunstaltung (z. B. infolge

Schädelverletzung) oder ein totaler oder

weitgehender Haarausfall bei männlichen

Personen vor Vollendung des 25. Lebensjah

res oder bei weiblichen Personen vorliegt.

Die Aufwendungen für eine Zweitperücke

sind nur beihilfefähig, wenn eine Perücke

voraussichtlich länger als ein Jahr getragen

werden muß. Die Aufwendungen für die

erneute Beschaffung einer Perücke sind nur

beihilfefähig, wenn seit der vorangegange

nen Beschaffung mindestens vier Jahre ver

gangen sind, oder wenn sich bei Kindern vor

Ablauf dieses Zeitraumes die Kopfform

geändert hat.

Zu den Hilfsmitteln gehören nicht Gegen

stände, die nicht notwendig und angemessen

(§ 5 Abs. 1), von geringem oder umstrittenem

therapeutischen Nutzen oder geringem Ab

gabepreis (§ 6 Abs. 4 Nr. 3) sind oder der

allgemeinen Lebenshaltung unterliegen, ins

besondere:

Adimed-Stabil-Schuhe und vergleichbares

Schuhwerk

Adju-Set/-Sano .

Angorawäsche

Aqua-Therapie-Hose

Arbeitsplatte zum Rollstuhl

Augenheizkissen

Autofahrerrückenstütze

Autokindersitz

Autokofferraumlifter

Autolifter

Badewannengleitschutz/-kopfstütze/-matte

Bandagen (soweit nicht unter Nummer 1

aufgeführt)

Basalthermometer

Basisrampe

Bauchgurt

Behindertenstuhl „eibe"

Berkemannsandalen

Bestrahlungsgerät/-maske für ambulante

Strahlentherapie

Bett/-brett/-füllung/-lagerungskissen/

-platte/-rost/-stütze

Bett-Tisch

Bidet

Bill-Wanne

Blinden-Schreibsystem

Blinden-Uhr

Blutdruckmeßgerät

Brückentisch

Corolle-Schuh

Dusche

Einkaufsnetz

Einmal-Handschuhe

Eisbeutel und -kompressen

Elektrische Schreibmaschine

Elektrische Zahnbürste

Elektrofahrzeuge (z. B. LARK, Graf Carel-

lo)
Elektro-Luftfilter

Elektronic-Muscle-Control (EMC 1000)

Elektronisches Notizbuch

Eß- und Trinkhilfen

Expander

Fieberthermometer

Fußgymnastik-Rolle, Fußwippe (WlP-Ve-

nentrainer)

Ganter-Aktiv-Schuhe

(Mini)Garage für Krankenfahrzeuge

Handschuhe (soweit nicht unter Nummer 1

aufgeführt)

Handtrainer

Hängeliege

Hantel (Federhantel)

Hausnotrufsystem

Hautschutzmittel

Heimtrainer

Heizdecke/-kissen

Hilfsgeräte für die Hausarbeit

Holzsandalen

Höhensonne

Hörkissen

Hörkragen Akusta-Coletta

Intraschallgerät „NOVAFON"

Inuma-Gerät (alpha, beta, gamma)

Ionisierungsgeräte (z. B. Ionisator, Pollimed

100)

Ionopront, Permox-Sauerstofferzeuger

Katapultsitz

Katzenfell

Klingelleuchte

Knickfußstrumpf

Knoche Natur-Bruch-Slip

Kolorimeter

Kommunikationssystem

Kraftfahrzeug einschl. behindertengerechter

Umrüstung

Krankenbett (Ausnahme: Pflegebett und

Antidekubitusbett)

Krankenunterlagen

Kreislaufgerät „Schiele"

Lagerungskissen/-stütze, außer Abduktions-

lagerungskeil
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10.

Language-Master

Linguaduc-Schreibmaschine

Luftpolsterschuhe

Luftreinigungsgeräte

Magnetfolie

Monophonator

Munddusche

Nackenheizkissen

Nagelspange Link

Öldispersionsapparat

Orthopädische Bade- und Turnschuhe

Prothesenschuh

Pulsfrequenzmesser

Rollstuhlzuggerät, auch handbetrieben

Rotlichtlampe

Rückentrainer

Salbenpinsel

Sauerstoffgeräte

Schlaftherapiegerät

Sicherheitsschuh, orthopädisch

Spezialsitze

Spirometer

Spranzbruchband

Sprossenwand

Sterilisator

Stimmübungssystem für Kehlkopflose

Stockroller

Stockständer

Stützstrümpfe

Stufenbett

SUNTRONIC-System (AS 43)

Taktellgerät

Tamponapplikator

Tandem für Behinderte

Telefonverstärker

Telefonhalter

Therapeutische Wärmesegmente

Therapeutisches Bewegungsgerät

Tinnitus-Masker

Transit-Rollstuhl

Treppenlift, Monolift, Plattformlift

Tünkers Butler

Übungsmatte

Umweltkontrollgerät

Urin-Prüfgerät Uromat

Venenkissen

Waage

Wandstandgerät

WC-Sitz

Zahnpflegemittel

Zehenkorrektursandale

Zweirad für Behinderte.

Über die Beihilfefähigkeit der Aufwendun

gen für Hilfsmittel und Geräte zur Selbstbe

handlung und Selbstkontrolle, die weder in

dieser Anlage aufgeführt noch den aufge

führten Gegenständen vergleichbar sind,

entscheidet die oberste Dienstbehörde im

Einvernehmen mit dem Bundesministerium

des Innern. Das Bundesministerium des

Innern kann das Einvernehmen bei einzelnen

Hilfsmitteln oder bei Gruppen von Hilfsmit

teln allgemein erteilen. Soweit das Einver

nehmen allgemein erteilt ist, kann die oberste

Dienstbehörde ihre Zuständigkeit auf eine

andere Behörde übertragen.

11. Die Aufwendungen für Sehhilfen sind wie

folgt beihilfefähig:

11.1 Voraussetzungen für die Beschaffung von

Sehhilfen

Voraussetzung für die erstmalige Beschaf

fung einer Sehhilfe ist die schriftliche Ver

ordnung eines Augenarztes.

Für die erneute Beschaffung einer Brille oder

von Kontaktlinsen genügt die Refraktionsbe

stimmung eines Augenoptikers. Die Aufwen

dungen hierfür sind bis zu 25 DM je Sehhilfe

beihilfefähig.

11.2 Brillen

Aufwendungen für Brillen sind - einschließ

lich Handwerksleistung - bis zu folgenden

Höchstbeträgen beihilfefähig:

- für die Brillenfassung 40 DM; die Beihilfe

darf jedoch höchstens 20 DM betragen,

- für vergütete Gläser mit Gläserstärken bis

± 6 Dioptrien (dpt):

Einstärken- für das sph. Glas = 60 DM

gläser: für das cyl. Glas = 80 DM

Mehrstärken- für das sph. Glas = 140 DM

gläser: für das cyl. Glas = 180 DM

- bei Gläserstärken über

± 6 Dioptrien (dpt)

zuzüglich je Glas = 40 DM

- Dreistufen- oder Multifokal-

gläser zuzüglich je Glas = 40 DM

- Gläser mit prismatischer

Wirkung zuzüglich je Glas = 40 DM

11.3 Brillen mit besonderen Gläsern

Die Mehraufwendungen für Brillen mit

Kunststoff-, Leicht- und Lichtschutzgläsern

sind bei folgenden Indikationen neben den

Höchstbeträgen der Nr. 11.2 im jeweils

genannten Umfang beihilfefähig:

11.3.1 Kunststoffgläser, Leichtgläser (hochbre

chende mineralische Gläser) zuzüglich je

Glas bis zu 40 DM

- bei Gläserstärken ab ± 6 dpt,

- bei Anisometropien ab 2 dpt,

- unabhängig von der Glasstärke

a) bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr,

b) bei Patienten mit chronischem Druck

ekzem der Nase, mit Fehlbildungen

oder Mißbildungen des Gesichts, insbe

sondere im Nasen- und Ohrenbereich,

wenn trotz optimaler Anpassung unter



— 120 —

Verwendung von Silikatgläsern ein

befriedigender Sitz der Brille nicht

gewährleistet ist,

c) bei Spastikern, Epileptikern und Ein

äugigen.

11.3.2 Getönte Gläser (Lichtschutzgläser), photo-

trope Gläser zuzüglich je Glas bis zu

20 DM

- bei umschriebenen Transparenzverlusten

(Trübungen) im Bereich der brechenden

Medien, die zu Lichtstreuungen führen

(z. B. Hornhautnarben, Glaskörpertrübun

gen, Linsentrübungen),

- bei krankhaften, andauernden Pupillener

weiterungen sowie den Blendschutz her

absetzenden Substanzverlusten der Iris

(z. B. Iriskolobom, Aniridie, traumatische

Mydriasis, Iridodialyse),

- bei chronisch-rezidivierenden Reizzustän

den der vorderen und mittleren Augenab

schnitte, die medikamentös nicht behebbar

sind (z. B. Keratokonjunktivitis, Iritis,

Zyklitis),

- bei entstellenden Veränderungen im Be

reich der Lider und ihrer Umgebung (z. B.

Lidkolobom, Lagophthalmus, Narbenzug)

und Behinderung der Tränenabfuhr,

- bei Ziliarneuralgie,

- bei blendungsbedingenden entzündlichen

oder degenerativen Erkrankungen der

Netzhaut/Aderhaut oder der Sehnerven,

- bei totaler Farbenblindheit,

- bei Albinismus,

- bei unerträglichen Blendungserscheinun

gen bei praktischer Blindheit,

- bei intrakraniellen Erkrankungen, bei

denen nach ärztlicher Erfahrung eine pa

thologische Blendungsempfindlichkeit be

steht (z. B. Hirnverletzungen, Hirntumo

ren),

- bei Gläsern ab +10 dpt,

- im Rahmen einer Fotochemotherapie,

- bei Aphakie als UV-Schutz der Netzhaut.

11.4 Kontaktlinsen

11.4.1 Die Mehraufwendungen für Kontaktlinsen

sind bei Vorliegen folgender Indikationen

beihilfefähig:

- Myopie ab 8 dpt,

- progressive Myopie bei Kindern, wenn der

progressive Verlauf in einem Zeitraum von

3 Jahren nachweisbar ist,

- Hyperopie ab 8 dpt,

- irregulärer Astigmatismus,

- regulärer Astigmatismus ab 3 dpt,

- Keratokonus,

- Aphakie,

- Aniseikonie,

- Anisometropie ab 2 dpt,

- als Verbandlinse bei schwerer Erkrankung

der Hornhaut, bei durchbohrender Horn

hautverletzung oder bei Einsatz als Medi

kamententräger,

- als Okklusionslinse in der Schielbehand

lung, sofern andere Maßnahmen nicht

durchführbar sind,

- als Irislinse bei Substanzverlust der

Regenbogenhaut,

- druckempfindliche Operationsnarbe am

Ohransatz oder an. der Nasenwurzel.

11.4.2 Neben den Aufwendungen für Kontaktlin

sen sind die folgenden Aufwendungen - im

Rahmen der Nr. 11.2 und 11.3- beihilfefähig

für

- eine Reservebrille oder

- eine Nahbrille (bei eingesetzten Kontakt

linsen) sowie eine Reservebrille zum

Ersatz der Kontaktlinse und eine Reser

vebrille zum Ausgleich des Sehfehlers im

Nahbereich bei Aphakie und bei über

Vierzigjährigen.

11.5 Andere Sehhilfen

Müssen Schulkinder während des Schul

sports eine Sportbrille tragen, werden die

Aufwendungen als beihilfefähig aner

kannt.

Läßt sich durch Verordnung einer Brille oder

von Kontaktlinsen das Lesen normaler Zei

tungsschrift nicht erreichen, können die

Aufwendungen für eine vergrößernde Seh

hilfe (Lupe, Leselupe, Leselineale, Fernrohr

brille, Fernrohrlupenbrille, elektronisches

Lesegerät, Prismenlupenbrille u. ä.) als bei

hilfefähig anerkannt werden.

11.6 Erneute Beschaffung von Sehhilfen

Im übrigen sind die Aufwendungen für die

erneute Beschaffung von Sehhilfen nur bei

hilfefähig, wenn bei gleichbleibender Seh

schärfe seit dem Kauf der bisherigen Sehhil

fe drei Jahre - bei weichen Kontaktlinsen

zwei Jahre - vergangen sind oder vor Ablauf

dieses Zeitraums die erneute Beschaffung

der Sehhilfe - ggf. nur der Gläser - notwen

dig ist, weil

- sich die Refraktion (Brechkraft) geändert

hat,

- die bisherige Sehhilfe verlorengegangen

oder unbrauchbar geworden ist oder

- bei Kindern sich die Kopfform geändert

hat.

11.7 Die Aufwendungen für

- Bildschirmbrillen

- Brillenversicherungen

- Einmalkontaktlinsen

- Etui

sind nicht beihilfefähig.
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Heilkurorteverzeichnis (Inland)

Name ohne „Bad"

Aachen

Aachen

Abbach

Aibling

Alexandersbad

Altenau

Andernach

Arolsen

Aulendorf

Baden-Baden

Badenweiler

Baiersbronn

Balge

Baltrum

Bayersoien

Bayrischzell

Bederkesa

Bellingen

Bentheim

Berchtesgaden

Berggießhübel

Bergzabern

Berka

Berleburg

Berneck

Bertrich

Beuren

Bevensen

Biberach

Binz

Birnbach

Bischofsgrün

Bischofswiesen

Blankenburg,

Harz

Blieskastei

Bocklet

Bodenmais

Bodenteich

Boll

Boppard

Borkum

Brambach

Bramstedt

PLZ

52066

52062

93077

83043

95680

38707

56626

34454

88326

76530

79410

72270

31609

26579

82435

83735

27624

79415

48455

83471

01819

76887

99438

57319

95460

56864

72660

29549

88400

18598

84364

95493

83483

38889

66440

97708

94249

29389

73087

56154

26757

08648

24576

Gemeinde

Aachen

Aachen

Bad Abbach

Bad Aibling

Bad Alexandersbad

Altenau

Andernach

Arolsen

Aulendorf

Baden-Baden

Badenweiler

Baiersbronn

Balge

Baltrum

Bayersoien

Bayrischzell

Bederkesa

Bad Bellingen

Bad Bentheim

Berchtesgaden

Berggießhübel

Bad Bergzabern

Bad Berka

Bad Berleburg

Bad Berneck

i. Fichtelgebirge

Bad Bertrich

Beuren

Bad Bevensen

Biberach

Binz

Birnbach

Bischofsgrün

Bischofswiesen

Blankenburg, Harz

Blieskastei

Bad Bocklet

Bodenmais

Bodenteich

Bad Boll

Boppard

Borkum

Bad Brambach

Bad Bramstedt

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K»)

Burtscheid

Monheimsallee

Bad Abbach, Abbach-Schloßberg,

Au, Kalkofen, Weichs

Bad Aibling, Harthausen, Thürham,

Zeil

G

G

Bad Tönisstein

K

Aulendorf

Baden-Baden, Balg, Lichtental, Oos

Badenweiler

Schwarzenberg-Schönmünzach

B/Blenhorst

G

G

*
G

Bad Bellingen

Bad Bentheim

G

G

Bad Bergzabern

Bad Berka

Bad Berleburg

Bad Berneck i. Fichtelgebirge,

Frankenhammer, Kutschenrangen,

Rödlasberg, Warmeleithen

Bad Bertrich

G

Bad Bevensen

Jordanbad

G

Birnbach, Aunham

G

G
G

Blieskastel-Mitte (Alschbach,

Blieskastei, Lautzkirchen)

G

G

G

Bad Boll

a) Boppard

b) Bad Salzig

G

Bad Brambach

Bad Bramstedt

Artbezeichnung

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilbad

Kneippkurort

Ort mit Moor-Kurbetrieb

Nordseeheilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Moorheilbad

Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Kneippheilbad und

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Kneippheilbad

Kneippheilbad

Heilbad

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad und Kneippkurort

Kneippkurort

Ostseeheilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Kneippheilbad

Heilbad

Nordseeheilbad

Heilbad

Heilbad
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Name ohne „Bad"

Braunlage

Breisig

Brückenau

Buchau

Bünde

Büsum

Burgbrohl

Burg/Fehmarn

Camberg

Clausthal-

Zellerfeld

Colberg

Cuxhaven

Dahme

Damp

Daun

Detmold

Diez

Ditzenbach

Dobel

Doberan

Driburg

Düben

Dürkheim

Dürrheim

Eberbach

Eilsen

Elster

Ems

Emstal

Endbach

Endorf

Erwitte

Essen

Eutin

Fallingbostel

Feilnbach

Fischen

Frankenhausen

Freiburg

Freienwalde

Freudenstadt

Friedenweiler

Füssen

Füssing

PLZ

38700

53498

97769

88422

32257

25761

56659

23769

65520

38678

98663

27478

23747

24351

54550

32760

65582

73342

75335

18209

33014

04849

67098

78073

69412

31707

08645

56130

34308

35080

83093

59597

49152

23701

29683

83075

87538

06567

79098

16259

72250

79877

87629

94072

Gemeinde

Braunlage

Bad Breisig

Bad Brückenau

Bad Buchau

Bünde

Büsum

Burgbrohl

Burg/Fehmarn

Bad Camberg

Clausthal-Zellerfeld

Bad Colberg

Cuxhaven

Dahme

Damp

Daun

Detmold

Diez

Bad Ditzenbach

Dobel

Bad Doberan

Bad Driburg

Bad Düben

Bad Dürkheim

Bad Dürrheim

Eberbach

Bad Eilsen

Bad Elster

Bad Ems

Bad Emstal

Bad Endbach

Bad Endorf

Erwitte

Bad Essen

Eutin

Fallingbostel

Bad Feilnbach

Fischen/Allgäu

Bad Frankenhausen

Freiburg

Bad Freienwalde

Freudenstadt

Friedenweiler

Füssen

Bad Füssing

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K»)

G mit Hohegeiß

Bad Breisig

G - sowie Gemeindeteil Eckarts

des Marktes Zeitlofs

Bad Buchau

Randringhausen

Büsum

Bad Tönisstein

Burg

K

Clausthal-Zellerfeld

Heidburg-Colberg

G

Dahme

Damp 2000

Daun

Hiddesen

Diez

Bad Ditzenbach

G

Bad Doberan Heiligendamm

Bad Driburg, Hermannsborn

Bad Düben

Bad Dürkheim

Bad Dürrheim

Eberbach

G

G

Bad Ems

Sand

K

Bad Endorf, Eisenbartling,

Hofham, Kurf, Rachental, Ströbing

Bad Westenkotten

Bad Essen

G

Fallingbostel

G - ausgenommen die Gemeinde

teile der ehemaligen Gemeinde

Dettendorf

G

Bad Frankenhausen

Ortsbereich

An den Heilquellen

B

Freudenstadt

G

a) Bad Faulenbach

b) Gebiet der ehemaligen

Stadt Füssen und der ehemaligen

Gemeinde Hopfen am See

Bad Füssing, Aichmühle, Ainsen,

Angering, Brandschachen, Dürnöd,

Egglfing a. Inn, Eitlöd, Flickenöd,

Gögging, Holzhäuser, Holzhaus,

Hub, Irching, Mitterreuthen,

Artbezeichnung

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

(Moor-)Heilbad

Kurmittelgebiet

(Heilquelle und Moor)

Seeheilbad

Heilbad

Seeheilbad

Kneippheilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Nordseeheilbad

Seeheilbad

Seeheilbad

Kneippkurort und

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Felkekurort

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

(Moor-)Heilbad Seeheilbad

Heilbad

Moorbad

Heilbad

(Sole-)Heilbad und

Heilklimatischer Kurort

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Kneippheilbad

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Kneippheilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Soleheilbad

Ort mit Heilquellen-Kur

betrieb

(Moor-)Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Rneippkurort

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad
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Name ohne „Bad" PLZ Gemeinde

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K*

Artbezeichnung

Oberreuthen, Pichl, Pimsöd, Poin-

zaun, Riedenburg, Safferstetten,

Schieferöd, Schöchlöd, Steinreuth,

Thalau, Thalham, Thierham, Unter-

reuthen, Voglöd, Weidach, Wies,

Würding, Zieglöd, Zwicklarn

Gaggenau

Gandersheim

Garmisch-

Partenkirchen

Gelting

Gersfeld

Gladenbach

Glücksburg

Goslar

Gottleuba

Graal-Müritz

Grasellenbach

Griesbach

Grömitz

Grönenbach

76571

37581

82467

24395

36129

35075

24960

38644

01816

18181

64689

94086

23743

87730

Gaggenau

Bad Gandersheim

Garmisch-

Partenkirchen

Gelting

Gersfeld (Rhön)

Gladenbach

Glücksburg

Goslar

Bad Gottleuba

Graal-Müritz

Grasellenbach

Griesbach i. Rottal

Grömitz

Grönenbach

Bad Rotenfels

Bad Gandersheim

G - ohne das eingegliederte Gebiet

der ehemaligen Gemeinde Wamberg

G

K

K

Glücksburg

Hahnenklee, Bockswiese

G

G

K

Griesbach

B/Kurmittelhaus

Griesbach i. Rottal

Grömitz

Grönenbach, Au, Brandholz,

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Kneippheilbad

Kneippheilbad

Seeheilbad

Heilklimatischer Kurort

(Moor-)Heilbad

Seeheilbad

Kneippkurort

und Kneippheilbad

Heilbad

Heilquellen-

Kurbetrieb

Seeheilbad

Kneippkurort

Darast, Egg, Ehwiesmühle, Falken,

Gmeinschwenden, Greit,

Grönenbach-W., Herbisried,

Hintergsäng, Hueb, Ittelsburg,

Klevers, Kornhofen, Kreuzbühl,

Manneberg, Niederholz, Ölmühle,
Raupolz, Rechberg, Rothenstein,

Schulerloch, Schwenden, Seefeld,

Streifen, Tahl, Vordergsäng,

Waldegg b. Grönenbach,

Ziegelberg, Ziegelstadel

Großenbrode

Grund

Haffkrug-

Scharbeutz

Haigerloch

Harzburg

Heilbrunn

23775

37539

23683

72401

38667

83670

Großenbrode

Bad Grund

Haffkrug-Scharbeutz

Haigerloch

Bad Harzburg

Bad Heilbrunn

G

Bad Grund

Haffkrug

Bad Imnau

K

Bad Heilbr

Seeheilbad

Heilbad

Seeheilbad

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad und Heil

klimatischer Kurort

Heilbad

Heiligenhafen 23774 Heiligenhafen

Heiligenstadt 37308 Heilbad Heiligenstadt

Helgoland 27498 Helgoland

Herbstein 36358 Herbstein

Heringsdorf 17442 Heringsdorf

Herrenalb 76332 Bad Herrenalb

Hersfeld 36251 Bad Hersfeld

Hille 32479 Hille

Hindelang 87541 Hindelang

berg, Hinterstallau, Hub, Kiensee,

Langau, Oberbuchen, Oberenzenau,

Obermühl, Obersteinbach, Ostfeld,

Ramsau, Schönau, Unterenzenau,

Untersteinbach, Voglherd

Heiligenhafen

Heilbad Heiligenstadt

G

B

G

Bad Herrenalb

K

Rothenuffeln

Hindelang, Bad Oberdorf, Brück,

Gailenberg, Groß, Hinterstein,

Liebenstein, Oberjoch, Reckenberg,

Riedle, Unterjoch, Vorderhindelang

Seeheilbad

Heilbad

Seeheilbad

Heilquellen-Kurbetrieb

Ostseeheilbad

Heilbad und Heil

klimatischer Kurort

(Mineral-)Heilbad

Kurmittelgebiet

(Heilquelle und Moor)

Kneippkurort und

Heilklimatischer Kurort
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Name ohne „Bad"

Hinterzarten

Höchenschwand

Hönningen

Höxter

Hohwacht

Holzminden

Homburg

Hörn

Iburg

Isny

Juist

Karlshafen

Kassel

Kellenhusen

Kissingen

Klosterlausnitz

König

Königsfeld

Königshofen

Königstein

Kosen

Kötzting

Kohlgrub

Kreuth

Kreuznach

Krozingen

Krumbach

Künlungsborn

Kyllburg

Laasphe

Laer

Lahnstein

Langeoog

Lausick

Lauterberg

Lenzkirch

Liebenstein

Liebenzell

Lindenfels

Lippspringe

Lippstadt

Ludwigsburg

Lüneburg

Malente

Manderscheid

Marienberg

PLZ

79856

79862

53557

37671

24321

37603

61348

32805

49186

88316

26571

34385

34117

23746

97688

07639

64732

78126

97631

61462

06628

93438

82433

83708

55543

79189

86381

18225

54655

57334

49196

56112

26465

04651

37431

79853

36448

75378

64678

33175

59556

71638

21335

23714

54531

56470

Gemeinde

Hinterzarten

Höchenschwand

Bad Hönningen

Höxter

Hohwacht

Holzminden

Bad Homburg v.d.Höhe

Horn-Bad Meinberg

Bad Iburg

Isny

Juist

Bad Karlshafen

Kassel

Kellenhusen

Bad Kissingen

Bad Klosterlausnitz

Bad König

Königsfeld

Bad Königshofen

i. Grabfeld

Königstein im Taunus

Bad Kosen

Kötzting

Bad Kohlgrub

Kreuth

3ad Kreuznach

Bad Krozingen

Krumbach (Schwaben)

Kühlungsborn

Kyllburg

Bad Laasphe

3ad Laer

Lahnstein

Langeoog

Bad Lausick

Bad Lauterberg

Lenzkirch

Bad Liebenstein

3ad Liebenzell

Lindenfels

3ad Lippspringe

Lippstadt

Ludwigsburg

Lüneburg

Vlalente

Vlanderscheid

3ad Marienberg

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K*)

G

Höchenschwand

Bad Hönningen

Bruchhausen

G

Neuhaus

K

Bad Meinberg

Bad Iburg

Isny, Neutrauchburg

G

K

Wilhelmshöhe

Kellenhusen

G

Bad Klosterlausnitz

K

Königsfeld, Bregnitz, Grenier

G - ohne die eingegliederten

Gebiete der ehemaligen Gemeinden

Aub und Merkershausen

K

G

Stadtteil Kötzting

G

G

Bad Kreuznach

Bad Krozingen

3/Sanatorium Krumbad

G

Kyllburg

Bad Laasphe

G

3 / Kurtherme Rhein-Lahn

der Viktoria Thermalbad

Lahnstein GmbH

G

Bad Lausick

3ad Lauterberg

Lenzkirch, Saig

3ad Liebenstein

3ad Liebenzell

K

Bad Lippspringe

Bad Waldliesborn

Hoheneck

Kurpark mit Kurzentrum

Walente

Manderscheid

3ad Marienberg (nur Stadtteile

Artbezeichnung

-

Heilklimatischer Kurort

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilquellen-Kurbetrieb

Seeheilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

Kneippheilbad

Heilklimatischer Kurort

Nordseeheilbad

Heilbad

Kneippheilbad

Seeheilbad

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Kneippkurort und

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

Peloidkurbetrieb

Ostseeheilbad

Kneippkurort

Kneippheilbad

Soleheilbad

Seilquellen-Kurbetrieb

Nordseeheilbad

Ort mit Mineralquellen-

Kurbetrieb

Kneippheilbad

rleilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

rleilklimatischer Kurort

Heilbad und Heil-

dimatischer Kurort

Heilbad

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Sole-Moor-Heilbad

Kneippheilbad

rleilklimatischer Kurort

und Kneippkurort

Kneippheilbad

Bad Marienberg, Zinnheim und der

Gebietsteil der Gemarkung Langen-

bach, begrenzt durch die Gemar

kungsgrenze Hardt, Zinnheim,

Marienberg sowie die Bahntrasse

Eberbach-Bad Marienberg)
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Name ohne „Bad"

Marktschellen

berg

Masserberg

Mergentheim

Mölln

Mössingen

Münder

Münster/Stein

Münstereifel

Murnau

Muskau

Nauheim

Naumburg

Nenndorf

Neuenahr

Neukirchen

Neustadt/D

Neustadt/S

Nidda

Nonnweiler

Norddorf

Norderney

Nordstrand

Nümbrecht

Oberstaufen

Oberstdorf

PLZ

83487

98666

97980

23879

72116

31848

55583

53902

82418

02953

61231

34309

31542

53474

34626

93333

97616

63667

66620

25946

26548

25845

51588

87534

87561

Gemeinde

Marktschellenberg

Masserberg

Bad Mergentheim

Mölln

Mössingen

Bad Münder

Bad Münster am Stein-

Ebernburg

Bad Münstereifel

Murnau a. Staffelsee

Bad Muskau

Bad Nauheim

Naumburg

Bad Nenndorf

Bad Neuenahr-

Ahrweiler

Neukirchen

Neustadt a. d. Donau

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K*)

G

G

Bad Mergentheim

Mölln

Bad Sebastiansweiler

Bad Münder

Bad Münster am Stein

Bad Münstereifel

B / Ludwigsbad Murnau

G

K

K

Bad Nenndorf

Bad Neuenahr

K

Bad Gögging

Bad Neustadt a.d. Saale Bad Neustadt a.d. Saale, Salzburg

Nidda

Nonnweiler

Norddorf/Amrum

Norderney

Nordstrand

Nümbrecht

Oberstaufen

Oberstdorf

Bad Salzhausen

Nonnweiler

Norddorf

G

G

G

G - ausgenommen die Gemeinde

teile Aach i. Allgäu, Hanse, Hag

spiel, Hütten, Krebs, Nägeleshalde

Oberstdorf, Anatswald, Birgsau,

Dietersberg, Ebene, Einödsbach,

Artbezeichnung

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Heilbad

Kneippkurort

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad und Heil

klimatischer Kurort

Kneippheilbad

Moorkurbetrieb

Moorbad

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Seeheilbad

Nordseelheilbad

Seeheilbad

Heilklimatischer Kurort

Schrothheilbad und

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort und

Heilklimatischer Kurort

Faistenoy, Gerstruben, Gottenried,

Gruben, Gundsbach, Jauchen,

Kornau, Reute, Ringang, Schwand,

Spielmannsau

Oeynhausen

Olsberg

Orb

Ottobeuren

Oy-Mittelberg

Petershagen

Peterstal-Gries-

bach

Porta Westfalica

Preußisch

Oldendorf

Prien

Pyrmont

Radolfzell

Ramsau

Rappenau

Reichenhall

Reichshof

Rengsdorf

32545

59939

63619

87724

87466

32469

77740

32457

32361

83209

31812

78315

83486

74906

83435

51580

56579

Bad Oeynhausen

Olsberg

Bad Orb

Ottobeuren

Oy-Mittelberg

Petershagen

Bad Peterstal-Gries-

bach

Porta Westfalica

Preußisch Oldendorf

Prien a. Chiemsee

Bad Pyrmont

Radolfzell

Ramsau bei Berchtes-

gaden

Bad Rappenau

Bad Reichenhall

Reichshof

Rengsdorf

Bad Oeynhausen

Olsberg

G

Ottobeuren, Eidern

Oy

Hopfenberg

G

Hausberge

Holzhausen

G - ohne den eingegliederten Ge

meindeteil Vachendorf der ehema

ligen Gemeinde Hittenkirchen -

und den Gemeindeteil Wildenwart

K

Mettnau

G

Bad Rappenau

Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain

und Kibling

Eckenhagen

Rengsdorf

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Kneippkurort

Kneippkurort

Kurmittelgebiet

Heilbad und Kneippkurort

Kneippkurort

Kurmittelgebiet

Kneippkurort

Heilbad

Kneippkurort

Heilklimatischer Kurort

(Sole-)Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilklimatischer Kurort



Marne ohne „Bad"

Rippoldsau-

Schapbach

Rodach

Rothenfelde

Rottach-Egern

Rottenburg

Sachsa

Säckingen

Salzdetfurth

Salzgitter

Salzschlirf

Salzuflen

Salzungen

Sasbachwalden

Sassendorf

Saulgau

Schandau

Scharbeutz

Scheidegg

Schieder

Schlangenbad

Schieiden

Schluchsee

Schmallenberg

Schmiedeberg

Schömberg

Schönau

Schönberg

Schönborn

Schönebeck-

Salzelmen

Schönwald

Schussenried

Schwalbach

Schwangau

Schwartau

Segeberg

Siegsdorf

Sinzig

Sobernheim

Soden

am Taunus

Soden-Salmün-

ster

Soltau

Sooden-Allen-

dorf

Spiekeroog

St. Andreasberg

St. Blasien

St. Peter-Ording

PLZ

77776

96476

49214

83700

72108

37441

79713

31162

38259

36364

32105

36443

77887

59505

88348

01814

23683

88175

32816

65388

53937

79859

57392

06905

72355

83471

24217

76669

39624

78141

88427

65307

87645

23611

23795

83313

53489

55566

65812

63628

29614

37242

26474

37444

79837

25826

Gemeinde

Bad Rippoldsau-

Schapbach

Rodach b. Coburg

Bad Rothenfelde

Rottach-Egern

Rottenburg a. N.

Bad Sachsa

Bad Säckingen

Bad Salzdetfurth

Salzgitter

Bad Salzschlirf

Bad Salzuflen

Bad Salzungen

Sasbachwalden

Bad Sassendorf

Saulgau

Bad Schandau

Scharbeutz

Scheidegg

Schieder-Schwalenberg

Schlangenbad

Schieiden

Schluchsee

Schmallenberg

Bad Schmiedeberg

Schömberg

Schönau a. Königssee

Schönberg

Bad Schönborn

Schönebeck-

Salzelmen

Schönwald

Bad Schussenried

Bad Schwalbach

Schwangau

Bad Schwartau

Bad Segeberg

Siegsdorf

Sinzig

Bad Sobernheim

Bad Soden am Taunus

Bad Soden-Salmünster

Soltau

Bad Sooden-Allendorf

Spiekeroog

St. Andreasberg

St. Blasien

St. Peter-Ording
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Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K*)

Bad Rippoldsau

B / Kurmittelhaus Thermalbad

Rodach

G

G

Bad Niedernau

Bad Sachsa

Bad Säckingen

Bad Salzdetfurth, Detfurth

Salzgitter-Bad

G

Bad Salzuflen

Bad Salzungen

G

Bad Sassendorf

Saulgau

Kirnitzschtal, Ostrau

Scharbeutz

G

Schieder, Glashütte

K

Gemünd

Schluchsee, Faulenfürst, Fischbach

Fredeburg

G

Schömberg

G

Holm

a) Bad Mingolsheim

b) Langenbrücken

G

G

Bad Schussenried

K

G

Bad Schwartau

G

B / Kurheim Bad Adelholzen

Bad Bodendorf

Bad Sobernheim

K

Bad Soden

B

K

G

G

St. Blasien

St. Peter-Ording

Artbezeichnung

Heilbad

Heilquellen-Kurbetrieb

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

Ort mit Sole-Kurbetrieb

Mineralheilbad und Moor

bad

Heilbad

Soleheilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilquellen-Kurbetrieb

Kneippkurort

Seeheilbad

Kneippkurort und

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Heilbad

Kneippkurort

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

und Kneippkurort

Heilklimatischer Kurort

Heilbad und Kneippkurort

Heilbad

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

(Moor-)Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Heilbad

Heilquellen-Kurbetrieb

Heilkurort

Felke-Heilbad

Heilbad

Mineralheilbad

(Sole-)Heilbad

Heilbad

Nordseeheilbad

Heilklimatischer Kurort

Kneippkurort und

Heilklimatischer Kurort

Seeheilbad und Mineral-

heilbad
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Name ohne „Bad"

Staffelstein

Steben

Stützerbach

Stuttgart

Suderode

Sülze

Sulza

Tabarz

Tegernsee

Teinach-Zavel-

stein

Templin

Tennstedt

Thyrnau

Timmendorfer

Strand

Titisee-Neustadt

Todtmoos

Tölz

Traben-Trarbach

Travemünde

Triberg

Überkingen

Überlingen

Urach

Vallendar

Varel

Vilbel

Villingen-

Schwenningen

Vlotho

Waldbronn

Waldkirch

Waldsee

Wangerland

Wangerooge

Warburg

Weiskirchen

Wenningstedt

Westerland

Wieda

Wiesbaden

Wiesenbad

Wiessee

Wildbad

Wildemann

Wildungen

Willingen

PLZ

96231

95138

98714

70173

06507

18334

99518

99891

83684

75385

17261

99955

94136

23669

79822

79682

83646

56841

23570

78098

73337

88662

72574

56179

26316

61118

78050

32602

76337

79183

88399

26434

26486

34414

66709

25996

25980

37447

65189

09488

83707

75323

38709

34537

34508

Gemeinde

Staffelstein

Bad Steben

Stützerbach

Stuttgart

Bad Suderode

Bad Sülze

Bad Sulza

Tabarz

Tegernsee

Bad Teinach-Zavel-

stein

Templin

Bad Tennstedt

Thyrnau

Timmendorfer Strand

Titisee-Neustadt

Todtmoos

Bad Tölz

Traben-Trarbach

Travemünde

Triberg

Bad Überkingen

Überlingen

Bad Urach

Vallendar

Varel

Bad Vilbel

Villingen-

Schwenningen

Vlotho

Waldbronn

Waldkirch

Bad Waldsee

Wangerland

Wangerooge

Warburg

Weiskirchen

Wenningstedt/Sylt

Westerland

Wieda

Wiesbaden

Thermalbad Wiesenbad

Bad Wiessee

Bad Wildbad

Wildemann

Bad Wildungen

Willingen (Upland)

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K*)

B / Thermal-Solebad Staffelstein

(Obermain-Therme)

G

G

Berg, Bad Cannstatt

G

G

G

G

G

Bad Teinach

G

G

B / Sanatorium Kellberg

Timmendorfer Strand, Niendorf

Titisee

G

a) Gebiet der ehemaligen Stadt

Bad Tölz

b) Gebiet der ehemaligen

Gemeinde Oberfischbach

Bad Wildstein

Travemünde

Triberg

Bad Überkingen

Überlingen

Bad Urach

Vallendar

B-Dangast

K

Villingen

Seebruch, Senkelteich,

Valdorf-West

Gemeindeteile Busenbach,

Reichenbach

Waldkirch

Bad Waldsee, Steinach

Horumersiel, Schillig

G

Germete

Weiskirchen

Wenningstedt

Westerland

Wieda

K

G

G

Bad Wildbad

G

K

a) K

bi Usseln

Artbezeichnung

Heilquellen-Kurbetrieb

Heilbad

Kneippkurort

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad

(Moor- und Sole-)Heilbad

Soleheilbad

Kneippkurort

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

(Moor-)Heilbad

Heilbad

Mineralquellen-Kurbetrieb

Seeheilbad

Kneippkurort

Heilklimatischer Kurort

Heilbad und Heilklimati

scher Kurort

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Seeheilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Kneippheilbad

Heilbad

Kneippkurort

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Heilbad

Kneippkurort

Kurmittelgebiet

(Heilquelle und Moor)

Ort mit Heilquellen-

Kurbetrieb

Kneippkurort

(Moor-)Heilbad und

Kneippkurort

Nordseeheilbad

Nordseeheilbad

Kurmittelgebiet

(Heilauelle)

Heilklimatischer Kurort

Seeheilbad

Seeheilbad

Heilklimatischer Kurort

Heilbad

Thermal-Heilbad

Heilbad

Heilbad

Kneippkurort

Heilbad

Heilklimatischer Kurort,

Kneippkurort und Heilbad

Heilklimatischer Kurort
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Name ohne „Bad"

Wilsnack

Wimpfen

Windsheim

Winterberg

Wittdün/Amrum

Witzenhausen

Wörishofen

Wolkenstein

Wünnenberg

Wurzach

Wyk a. F.

Zinnowitz

Zwesten

Zwischenahn

PLZ

19336

74206

91438

59955

25946

37217

86825

09429

33181

88410

25938

17450

34596

26160

Gemeinde

Bad Wilsnack

Bad Wimpfen

Bad Windsheim

Winterberg

Wittdün/Amrum

Witzenhausen

Bad Wörishofen

Warmbad Wolkenstein

Wünnenberg

Bad Wurzach

Wyk a. F.

Zinnowitz

Zwesten

Bad Zwischenahn

Anerkenntnis als Heilkurort

ist erteilt für:

(Ortsteile, sofern nicht B, G, K*)

B

Bad Wimpfen, Erbäch, Fleckinger

Mühle, Höhenhöfe

Bad Windsheim, Kleinwindsheimer-

mühle, Walkmühle

Winterberg, Altastenberg, Elkering-
Vioiicprj

Wittdün

Ziegenhagen

Bad Wörishofen, Hartenthai,

Oberes Hart, Obergammenried,

Schöneschach, Untergammenried,

Unteres Hart

Warmbad

Wünnenberg

Bad Wurzach

Wyk

G

K

Bad Zwischenahn

Artbezeichnung

(Moor-)Heilbad

(Sole-)Heilbad

Heilbad

Heilklimatischer Kurort

Seeheilbad

Kneippkurort

Kneippheilbad

Triermal-Heilbad

Kneippkurort

(Moor-)Heilbad

Seeheilbad

Ostseeheilbad

Heilbad und Ort mit

Heilquellen-Kurbetrieb

Heilbad

B = Einzelkurbetrieb

G = gesamtes Gemeindegebiet

K = nur Kerngemeinde, Kernstadt

Anhang 3

(zu § 13 Abs. 3 Nr. 2 BhV)

Heilkurorteverzeichnis (Ausland)

Ortsnamen

Abano Terme

Badgastein

Bad Dorfgastein

Bad Hofgastein

Galzignano

Ischia

Montegrotto

Ein Boqeg, Salt Land Village, Sdom am Toten Meer, wenn eine schwere Hauterkrankung (z. B. Psoria-

sis, Neurodermitis) vorliegt und die inländischen

Behandlungsmöglichkeiten ohne hinreichenden
Heilerfolg ausgeschöpft sind.
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Hinweise zu den Beihilfevorschriften

- auszugsweise -

Zu§ 6 Absatz 1 Nr. 3

Die in Satz 3 genannten Behandler sind grund

sätzlich Angehörige von Heilhilfsberufen, bei

denen eine staatliche Regelung der Berufsausbil

dung oder des Berufsbildes besteht; bei einer

Sprachtherapie können die Aufwendungen für

die Behandlung durch staatlich anerkannte

Sprachtherapeuten (Bestimmung über die Aus

bildung und Prüfung an Fachschulen für

Sprachtherapie, Rd. Erlaß vom 30.7.1979, Nds.

MB1. S. 1499) oder staatlich geprüfte Atem-,

Sprech- und Stimmlehrer der Schule Schlaff

horst-Andersen (Verordnung für berufsbildende

Schulen vom 7.6.1990, Nds. GVB1. S. 157) im

Rahmen des Hinweises 3, Abschnitt VIII. (Logo

pädie) als beihüfefähig anerkannt werden. Bei

hilfefähig sind nur Aufwendungen für Leistun

gen, die diese Behandler in ihrem Beruf erbrin

gen. Nicht beihilfefähig sind insbesondere Auf

wendungen für Leistungen, die von Beschäfti-

gungs- und Arbeitstherapeuten auf dem Gebiet

der Arbeitstherapie, von Diplom-Pädagogen,

Eurhythmielehrern, Eutoniepädagogen und

-therapeuten, Gymnastiklehrern, Heilpädago

gen, Kunsttherapeuten, Maltherapeuten, Mon-

tessoritherapeuten, Musiktherapeuten, Sonder

schullehrern und Sportlehrern erbracht wer

den.

2. Beihilfefähig sind nur Aufwendungen für die in

Hinweis 3 genannten Heilbehandlungen. Über
die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für

Heilbehandlungen, die weder im Hinweis 3 auf

geführt noch den dort aufgeführten Leistungen

vergleichbar sind, entscheidet die oberste

Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bun

desministerium des Innern.

3. Für Heilbehandlungen durch die in Satz 3

genannten Behandler werden die beihilfefähigen

Aufwendungen nach Absatz 4 Satz 2 auf folgen

de beihilfefähige Höchstbeträge begrenzt:

lfd. Leistung beihilfefähiger

Nr. Höchstbetrag DM

I. Inhalationen1)

1 Inhalationstherapie - auch mit

tels Ultraschallvernebelung - als

Einzelinhalation 12,-

2 a) Inhalationstherapie - auch

mittels Ultraschallvernebe

lung - als Rauminhalation in

einer Gruppe, je Teilnehmer 6,-

b) Inhalationstherapie - auch

mittels Ultraschallvernebe

lung - als Rauminhalation in

einer Gruppe - jedoch bei

Anwendung ortsgebundener

Heilwässer, je Teilnehmer 10,-

3 a) Radon-Inhalation im Stollen 22,-

(Fortsetzung Seite 130)
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lfd.

Nr.

Leistung beihilfefähiger

Höchstbetrag DM

b) Radon-Inhalation mittels

Hauben 27-

II. Krankengymnastik, Bewegungsübungen

Krankengymnastische Behand

lung2) (auch auf neurophysiologi

scher Grundlage, Atemtherapie)

als Einzelbehandlung - ein

schließlich der erforderlichen

Massage - 35,-

Krankengymnastische Behand

lung2)3) auf neurophysiologischer

Grundlage bei nach Abschluß der

Hirnreife erworbenen zentralen

Bewegungsstörungen als Ein

zelbehandlung, Mindestbehand-

lungsdauer 30 Minuten 40,-

Krankengymnastische Behand

lung2)5) auf neurophysiologischer

Grundlage bei angeborenen oder

frühkindlich erworbenen zentra

len Bewegungsstörungen als Ein

zelbehandlung bis zur Vollen

dung des 14. Lebensjahres, Min-

destbehandlungsdauer 45 Minu

ten

7 Krankengymnastik in einer

Gruppe (2-8 Pers.) - auch ortho

pädisches Turnen -, je Teilneh

mer

8 Krankengymnastik in einer

Gruppe4) bei zerebralen Dysfunk-

tionen (2-4 Pers.), Mindestbe-

handlungsdauer 45 Minuten, je

Teilnehmer

9 Krankengymnastik (Atemthera

pie) in einer Gruppe (2-5 Pers.) bei

Behandlung von Mukoviszidose

und vergleichbar schweren Bron

chialerkrankungen, Mindestbe-

handlungsdauer 60 Minuten, je

Teilnehmer

10 Bewegungsübungen2)

11 a) Krankengymnastische Be

handlung/Bewegungsübungen

im Bewegungsbad als Einzel

behandlung

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe -

b) Krankengymnastik/Bewe

gungsübungen in einer Gruppe

im Bewegungsbad (bis 5 Pers.),

je Teilnehmer

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe -

12 Manuelle Therapie zur Behand

lung von Gelenkblockierun

gen2)6), Mindestbehandlungsdau-

er 30 Minuten

13 Chirogymnastik7)

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe

14 Erweiterte ambulante Physiothe

rapie 10), u)Mindestbehandlungs-

dauer 120 Minuten, je Behand

lungstag

60,-

12,-

19-

23-

14-

43-

21,-

40,-

26-

160,-

lfd.

Nr.

Leistung beihilfefähiger

Höchstbetrag DM

15 entfällt

16 Extensionsbehandlung (z.B. Glis-

sonschlinge) 9,-

17 Extensionsbehandlung mit grö

ßeren Apparaten (z. B. Schräg

brett, Extensionstisch, Perl'sches

Gerät, Schlingentisch) 12,-

III. Massagen

18 Massagen einzelner oder mehre

rer Körperteile, auch Spezialmas-

sagen (Bindegewebs-, Reflexzo

nen-, Segment-, Periost-, Bür

sten- und Colonmassage)2) 25,-

19 Manuelle Lymphdrainage nach

Dr. Vodder7)

a) Großbehandlung, mindestens

30 Minuten 35,-

b) Ganzbehandlung, mindestens

45 Minuten 53,-

c) Kompressionsbandagierung

einer Extremität8) 16,-

20 Unterwasserdruckstrahlmassage

bei einem Wanneninhalt von min

destens 600 Litern und einer

Aggregatleistung von mindestens

200 l/min sowie mit Druck- und

Temperaturmeßeinrichtung

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 40,-

IV. Packungen, Hydrotherapie, Bäder

21 Heiße Rolle

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 19,-

22 a) Warmpackung eines oder meh

rerer Körperteile

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe -

- bei Anwendung wieder ver

wendbarer Packungsmate

rialien (z. B. Paraffin, Fan

go-Paraffin, Moor-Paraffin,

Pelose, Turbatherm) 22-

- bei Anwendung einmal ver

wendbarer natürlicher Pe-

loide (Heilerde, Moor, Na

turfango, Pelose, Schlamm,

Schlick) ohne Verwendung

von Folie oder Vlies zwi

schen Haut und Peloid

Teilpackung

Großpackung

b) Schwitzpackung (z. B. spani

scher Mantel, Salzhemd, Drei

viertelpackung nach Kneipp)

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe -

c) Kaltpackung (Teilpackung)

- Anwendung von Lehm,

Quark u. ä.

36,-

51,-

27,-

14,-
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Nr.

Leistung beihilfefähiger

Höchstbetrag DM

- Anwendung einmal verwend

barer Peloide (Heilerde, Moor,

Naturfango, Pelose, Schlamm,

Schlick) ohne Verwendung von

Folie oder Vlies zwischen Haut

und Peloid 28,-

d) Heublumensack, Peloidkom-

presse 17,-

e) Wickel, Auflagen, Kompressen

u. a., auch mit Zusatz 8,-

f) Trockenpackung 6,-

23 a) Teilguß, Teilblitzguß, Wech

selteilguß 6,-

b) Vollguß, Vollblitzguß, Wech

selvollguß 8,-

c) Abklatschung, Abreibung, Ab

waschung 7,-

24 a) An- oder absteigendes Teilbad

(z. B. Hauffe)

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 22,-

b) An- oder absteigendes Vollbad

(Überwärmungsbad)
- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe - 36,-

25 a) Wechsel-Teilbad

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 17,-

b) Wechsel-Vollbad

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe - 24,-

26 Bürstenmassagebad

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 35,-

27 a) Naturmoor-Halbbad

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 58,-

b) Naturmoor-Vollbad

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe - 70,-

28 Sandbäder

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe -

a) Teilbad 53,-

b) Vollbad 60-

29 Sole-Photo-Therapie

Behandlung großflächiger Haut

erkrankungen mit Balneo-Pho-

totherapie (Einzelbad in Sole

kombiniert mit UV-A-/UV-B-

Bestrahlung, einschließlich

Nachfetten)

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 60,-

30 Medizinische Bäder mit Zusät

zen

a) Teilbad (Hand-, Fußbad) mit

Zusatz, z. B. vegetabilische

Extrakte, ätherische Öle, spe

zielle Emulsionen, minerali

sche huminsäurehaltige und

salizylsäurehaltige Zusätze 12,-

b) Sitzbad mit Zusatz

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe - 24,-

lfd.

Nr.

Leistung beihilfefähiger

Höchstbetrag DM

c) Vollbad, Halbbad mit Zusatz

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 33,-

d) Weitere Zusätze, je Zusatz 6,-

31 Gashaltige Bäder

a) Gashaltiges Bad (z. B. Kohlen

säurebad, Sauerstoffbad)

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 35,-

b) Gashaltiges Bad mit Zusatz

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe - 41,-

c) Kohlendioxidgasbad (Kohlen

säuregasbad)

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 38,-

d) Radon-Bad

- einschließlich der erforder

lichen Nachruhe - 33,-

e) Radon-Zusatz, je 500000 Mil-

listat 6,-

Aufwendungen für andere als die in diesem Abschnitt

sowie in § 6 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Bäder sind nicht

beihilfefähig. Bei Teil-, Sitz- und Vollbädern mit

ortsgebundenen natürlichen Heilwässern erhöhen sich

die jeweiligen unter Nummern 30 a bis c und 31b

angegebenen beihilfefähigen Höchstbeträge um bis zu

6 DM. Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der Num

mer 30d beihilfefähig.

V. Kälte- und Wärmebehandlung

32 Eisanwendung, Kältebehandlung

(z. B. Kompresse, Eisbeutel,

direkte Abreibung, Kaltgas, Kalt

luft) 18-

33 Eisteilbad 18,-

34 Heißluftbehandlung9) oder Wär

meanwendung (Glühlicht, Strah

ler - auch Infrarot -) eines oder

mehrerer Körperteile 10,-

VI. Elektrotherapie

35 Ultraschallbehandlung - auch

Phonophorese - 12,—

36 Behandlung eines oder mehrerer

Körperabschnitte mit hochfre

quenten Strömen (Kurz-, Dezi

meter- oder Mikrowellen) 12,-

37 Behandlung eines oder mehrerer

Körperabschnitte mit niederfre

quenten Strömen (z. B. Reizstrom,

diadynamischer Strom, Interfe

renzstrom, Galvanisation) 12,-

38 Gezielte Niederfrequenzbehand

lung, Elektrogymnastik, bei spa

stischen oder schlaffen Lähmun

gen 23,-

39 Iontophorese 12,-

40 Zwei- oder Vierzellenbad 20,-

41 Hydroelektrisches Vollbad (z. B.

Stangerbad), auch mit Zusatz

- einschließlich der erforderli

chen Nachruhe - 40,-
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Nr.

Leistung beihilfefähiger

Höchstbetrag DM

43

VII. Lichttherapie

Behandlung mit Ultraviolett

licht*1)

a) als Einzelbehandlung 6,-

b) in einer Gruppe, je Teilneh

mer 5,-

a) Reizbehandlung9) eines um

schriebenen Hautbezirkes mit

Ultraviolettlicht 6,-

b) Reizbehandlung9) mehrerer

umschriebener Hautbezirke

mit Ulraviolettlicht 10,-

Quarzlampendruckbestrahlung

eines Feldes 12,-

Quarzlampendruckbestrahlung

mehrerer Felder 17,-

VIII. Logopädie

Erstgespräch mit Behandlungs

planung und -besprechungen,

einmal je Behandlungsfall 57,-

Standardisierte Verfahren zur

Behandlungsplanung einschließ

lich Auswertung, nur auf spezielle

ärztliche Verordnung bei Ver

dacht auf zentrale Sprachstörun

gen, einmal je Behandlungsfall 90,-

Einzelbehandlung bei Sprech-,

Sprach- und Stimmstörungen,

Mindestdauer 30 Minuten 57,-

Mindestdauer 45 Minuten 75,-

Mindestdauer 60 Minuten 94,-

Gruppenbehandlung bei Sprech-,

Sprach- und Stimmstörungen mit

Beratung des Patienten und ggf.

der Eltern, Mindestdauer 45

Minuten, je Teilnehmer 29,-

44

4:,

46

47

4!)

50

51

52

IX. Beschäftigungstherapie (Ergotherapie)

Funktionsanalyse und Erstge

spräch, einschließlich Beratung

und Behandlungsplanung, einmal

je Behandlungsfall 57,-

Einzelbehandlung

a) bei motorischen Störungen,

Mindestdauer 30 Minuten 57,-

b) bei sensomotorischen/perzep-

tiven Störungen, Mindestdau

er 45 Minuten

c) bei psychischen Störungen,

Mindestdauer 60 Minuten

Hirnleistungstraining als Einzel

behandlung, Mindestdauer 30 Mi

nuten

Gruppenbehandlung

a) Mindestdauer 45 Minuten, je

Teilnehmer

b) bei psychischen Störungen,

Mindestdauer 90 Minuten, je

Teilnehmer

X. Sonstiges

53 Ärztlich verordneter Hausbe
such

75,-

94,-

57,-

26,-

52-

16-

lfd.

Nr.

Leistung beihilfefähiger

Höchstbetrag DM

54 Fahrkosten (nur bei ärztlich ver

ordnetem Hausbesuch) bei Benut

zung eines Kraftfahrzeuges in

Höhe von 0,52 DM je Kilometer

oder ansonsten die niedrigsten

Kosten des regelmäßig verkeh

renden Beförderungsmittels

Bei Besuchen mehrerer Patienten auf demselben Weg

sind die Nummern 53 und 54 nur anteilig je Patient

ansetzbar.

!) Die für Inhalationen erforderlichen Stoffe (Arzneimit

tel) sind daneben gesondert beihilfefähig.

-) Neben den Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 sind

Leistungen nach den Nummern 10,12 und 18 nur dann

beihilfefähig, wenn sie auf Grund gesonderter Diagno

sestellung und einer eigenständigen ärztlichen Verord

nung erbracht werden.

•') Darf nur nach besonderer Weiterbildung (z.B. Bobath,

Vojta, PNF) von mindestens 120 Stunden anerkannt

werden.

4) Darf nur nach einem abgeschlossenen Weiterbildungs

lehrgang (Psychomotorik) oder bei Nachweis gleichar

tiger Fortbildungskurse, Arbeitskreise u. ä. sowie

Erfahrungen in der Kinderbehandlung und Gruppen

therapie anerkannt werden.

5) Darf nur nach abgeschlossener besonderer Weiterbil

dung (Bobath, Vojta) von mindestens 300 Stunden

anerkannt werden.

6) Darf nur nach besonderer Weiterbildung für Manuelle

Therapie von mindestens 260 Stunden anerkannt wer

den.

7) Darf nur nach einer anerkannten speziellen Weiterbil

dung von mindestens 160 Stunden mit Abschlußprü

fung anerkannt werden.

8) Das notwendige Bindenmaterial (z. B. Mullbinden,

Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden) ist daneben,

wenn es besonders in Rechnung gestellt wird, beihilfe

fähig.

9) Die Leistungen der Nummern 34, 42, 43 sind nicht

nebeneinander beihilfefähig.

10) Darf nur bei Durchführung von durch die gesetzlichen

Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften zugelas

sene Therapieeinrichtungen als beihilfefähig aner

kannt werden.

n) Die Leistungen der Nummern 4 bis 45 sind daneben

nicht beihilfefähig.

Zu § 6 Absatz 2

1. Völliger Ausschluß

Gemäß Satz 1 wird für folgende wissenschaftlich

nicht allgemein anerkannte Methoden die Beihil-

fefähigkeit der Aufwendungen ausgeschlossen:

Autohomologe Immuntherapien (z. B. AGTI-

Cell)

Autologe-Target-Cytokine-Therapie (ATC) nach

Dr. Klehr

Ayurveda-Maharishi-Therapie

Behandlung mit nicht beschleunigten Elektro

nen nach Dr. Nuhr

Biophotonen-Therapie

Bioresonatorentests

Blutkristallisationstests zur Erkennung von

Krebserkrankungen
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Bogomoletz-Serum

Brechkraftverändernde Operation der Hornhaut

des Auges (Keratomileusis) nach Prof. Barra-

quer

Bruchheilung ohne Operation

Chelat-Infusionstherapie

Colon-Hydro-Therapie

Cytotoxologische Lebensmitteltestes

Elektro-Neural-Behandlungen nach Dr. Croon

Elektro-Neural-Diagnostik

Frischzellentherapie

Ganzheitsbehandlungen auf bioelektrisch-heil

magnetischer Grundlage (z. B. Bioresonanz

therapie, Decoderdermographie, Elektroaku-

punktur nach Dr. Voll, Elektronische System

diagnostik, Medikamententests nach der Bio

elektrischen Funktionsdiagnostik (BFD,

Mora-Therapie)

Gezielte vegetative Umstimmungsbehandlung

oder gezielte vegetative Gesamtumschaltung

durch negative statische Elektrizität

Hämatogene Oxydationstherapie (z. B. nach Dr.

Wehrli, Lugano)

Höhenflüge zur Asthma- oder Keuchhustenbe

handlung

Immuno-augmentative Therapie (IAT)

Immunseren (Serocytol-Präparate)

Kariesdetektor-Behandlung

Kinesiologische Behandlung

Kirlian-Fotografie

Kombinierte Serumtherapie (z. B. Wiedemann-

Kur)

Laser-Behandlung im Bereich der physikali

schen Therapie

Modifizierte Eigenblutbehandlung (z. B. nach

Garthe, Blut-Kristall-Analyse unter Einsatz

der Präparate Autohaemin, Antihaemin und

Anhaemin)

Neurotopische Diagnostik und Therapie

Osmotische Entwässerungstherapie

Psycotron-Therapie

Pyramidenenergiebestrahlung

Regeneresen-Therapie

Reinigungsprogramm mit Megavitaminen und

Ausschwitzen

Rolfing-Behandlung

Sauerstoff-Darmsanierung (Colonics)

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. Dr.

von Ardenne

Schwingfeld-Therapie

Thermoregulationsdiagnostik

Trockenzellentherapie

Vaduril-Injektionen gegen Parodontose

Vibrationsmassage des Kreuzbeins

Zellmilieu-Therapie

2. Teilweiser Ausschluß

Gemäß Satz 1 wird für folgende wissenschaftlich

nicht allgemein anerkannte Methoden die Beihil-

fefähigkeit der Aufwendungen begrenzt:

Chirurgische Hornhautkorrektur durch Laser

behandlung.

Aufwendungen sind nur beihilfefähig, wenn eine

Korrektur durch Brillen oder Kontaktlinsen

nach augenärztlicher Feststellung nicht möglich

ist.

Hyperbare Sauerstofftherapie (Überdruckbe

handlung)

Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei

Behandlung von Kohlenmonoxydvergiftung,

Gasgangrän, chronischen Knocheninfektionen,

Septikämien, schweren Verbrennungen, Gasem-

bolien, peripherer Ischämie oder bei mit Perzep-

tionsstörungen des Innenohres verbundenen

Tinnitusleiden.

Klimakammerbehandlungen

Aufwendungen sind nur beihilfefähig, soweit

andere übliche Behandlungsmethoden nicht zum

Erfolg geführt haben und die Festsetzungsstelle

aufgrund des Gutachtens eines von ihr bestimm

ten Amts- oder Vertrauensarztes die Beihilfefä

higkeit vor Beginn der Behandlung anerkannt

hat.

Lanthasol-Aerosol-Inhalationskur

Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Aero

sol-Inhalationskuren mit hochwirksamen Medi

kamenten, z. B. mit Aludrin.

Magnetfeldtherapie

Die Therapie mit Magnetfeldern ist wissen

schaftlich allgemein nur anerkannt für die

Behandlung der atrophen Pseudarthrose sowie

bei Endoprothesenlockerung, idiopathischer

Hüftnekrose und verzögerter Knochenbruchhei

lung, wenn sie in Verbindung mit einer sachge

rechten chirurgischen Therapie durchgeführt

wird.

Ozontherapie

Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Gasin-

sufflationen, wenn damit arterielle Verschlußer

krankungen behandelt werden und die Festset

zungsstelle aufgrund des Gutachtens eines von

ihr bestimmten Amts- oder Vertrauensarztes die

Beihilfefähigkeit vor Beginn der Behandlung

anerkannt hat.

Prostata-Hyperthermie-Behandlung

Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Krebs

behandlung.

Therapeutisches Reiten (Hippotherapie)

Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei ausge

prägten cerebralen Bewegungsstörungen (Spa-

stik) oder schwerer geistiger Behinderung, sofern

die ärztlich verordnete und indizierte Behand

lung durch einen Angehörigen der Heilhilfsberu

fe (z. B. Krankengymnast) mit entsprechender
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Zusatzausbildung durchgeführt wird. Die Lei

stung wird der Nummer 4 des Hinweises 3 zu § 6

Abs. 1 Nr. 3 zugeordnet.

Thymustherapie und Behandlung mit Thymus-

präparaten

Aufwendungen sind nur beihilfefähig bei Krebs

behandlungen, wenn andere übliche Behand

lungsmethoden nicht zum Erfolg geführt

haben.

3. Bestehen Zweifel, ob eine neue Behandlungsme

thode wissenschaftlich allgemein anerkannt ist

und werden diese durch ein amts- oder ver

trauensärztliches Gutachten bestätigt, ist der

obersten Dienstbehörde zu berichten.

Zu§ 9 Absatz 1

1. Die Beihilfefähigkeit umfaßt die bei einer häus

lichen teilstationären und stationären Pflege

entstehenden Aufwendungen für Grundpflege

und hauswirtschaftliche Versorgung (vgl. Hin

weise 2 und 3 zu Absatz 2). Aufwendungen für

eine notwendige Behandlungspflege sind dane

ben nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 beihilfefähig.

2. Beihilfen zu Aufwendungen für Maßnahmen zur

Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes

des Pflegebedürftigen können gewährt werden,

wenn die private oder soziale Pflegeversicherung

anteilige Zuschüsse für die Maßnahme gezahlt

hat. Bei in der privaten Pflegeversicherung Ver

sicherten ist der Betrag beihilfefähig, aus dem

der anteilige Zuschuß berechnet wurde. Bei Per

sonen nach § 28 Abs. 2 SGB XI wird entspre

chend Absatz 6 Satz 1 verfahren.

Kirchensiegel

Gemäß § 26 der Siegelordnung vom 3. Juli 1984 (Amtsbl.

1984 S. 73 ff.) wird bekanntgemacht:

A.Die folgenden Kirchensiegel sind außer

Gebrauch gesetzt worden:

1. Kirchengemeinde Vorsfelde (St. Petrus) mit Wendschott

(Propstei Vorsfelde)

Siegelbild: Darstellung des Apostels Petrus

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

VORSFELDE (ST. PETRUS)

M. WENDSCHOTT

Siegelausführung: drei Normalsiegel in Gummi

Beizeichen: ein Siegel ohne Beizeichen,

ein Siegel Punkt im oberen Scheitel

punkt,

ein Siegel Doppelpunkt im oberen

Scheitelpunkt.

2. Kirchengemeinde Vorsfelde (St. Petrus) mit Wendschott

(Propstei Vorsfelde)

Siegelbild: Darstellung des Apostels Petrus

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

VORSFELDE (ST. PETRUS)

M. WENDSCHOTT

Siegelausführung: zwei Kleinsiegel in Gummi

Beizeichen: ein Siegel Punkt im oberen Scheitel

punkt,

ein Siegel Doppelpunkt im oberen

Scheitelpunkt.

3. Kirchengemeinde St. Servatius in Volkmarsdorf

(Propstei Vorsfelde)

Siegelbild: Heiligendarstellung, wahrscheinlich

der Heilige Servatius

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

VOLKMARSDORF IN

TWÜLPSTEDT

Siegelausführung: Normalsiegel in Metall

4. Kirchengemeinde Heimburg

(Propstei Bad Harzburg)

Siegelbild: Auf einem Kreuz liegender Kreis mit

Wasserlinien und Taube

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

HEIMBURG

Siegelausführung: zwei Normalsiegel in Gummi

Beizeichen: Punkt im oberen Scheitelpunkt,

Kreuz im oberen Scheitelpunkt.

5. Kirchengemeinde Heimburg

(Propstei Bad Harzburg)

Siegelbild: Auf einem Kreuz liegender Kreis mit

Wasserlinien und Taube

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

HEIMBURG

Siegelausführung: zwei Kleinsiegel in Gummi

Beizeichen: Punkt im oberen Scheitelpunkt,

Kreuz im oberen Scheitelpunkt.

6. Kirchengemeinde St. Katharinen Steiniah

(Propstei Goslar)

Siegelbild: Darstellung des Kirchengebäudes

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

STEINLAH IN HAVERLAH

Siegelausführung: Normalsiegel in Gummi

B. Die folgenden Kirchensiegel sind in

Gebrauch genommen worden:

1. Kirchengemeinde St. Petrus / Heiliggeist Vorsfelde in

Wolfsburg (Propstei Vorsfelde)

Siegelbild: Darstellung des Apostels Petrus

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

ST. PETRUS / HEILIGGEIST

VORSFELDE IN WOLFSBURG

Siegelausführung: drei Normalsiegel in Gummi

Beizeichen: ein Siegel ohne Beizeichen,

ein Siegel Punkt im oberen Scheitel

punkt,

ein Siegel Doppelpunkt im oberen

Scheitelpunkt.

2. Kirchengemeinde St. Servatius Volkmarsdorf

(Propstei Vorsfelde)

Siegelbild: Heiligendarstellung, wahrscheinlich

der Heilige Servatius

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

ST. SERVATIUS IN VOLKMARS

DORF
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Siegelausführung: Normalsiegel in Gummi

3. Kirchengemeinde St. Servatius Volkmarsdorf

(Propstei Vorsfelde)

Siegelbild: Heiligendarstellung, wahrscheinlich

der Heilige Servatius

Siegel Umschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

ST. SERVATIUS IN VOLKMARS

DORF

Siegelausführung: Kleinsiegel in Gummi

4. Kirchengemeinde St. Katharinen Steiniah

(Propstei Goslar)

Siegelbild: Darstellung des Kirchengebäudes

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

ST. KATHARINEN STEINLAH

Siegelausführung: Normalsiegel in Gummi

5. Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Heimburg

(Propstei Bad Harzburg)

Siegelbild: Auf einem Kreuz liegender Kreis mit

Wasserlinien und Taube

Siegelumschrift: EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE

HEILIGE DREIFALTIGKEIT

IN HEIMBURG

Siegelausführung: 1 Normalsiegel in Gummi

1 Kleinsiegel in Gummi

Wolfenbüttel, den 7. Juni 1996

Landeskirchenamt

Niemann

Bekanntmachung der Neufassung der Satzung

der Stiftung Maria-Stehmann-Haus

vom 15. April 1996

Der Stiftungsvorstand der Stiftung Maria-Stehmann-

Haus hat am 8. Dezember 1994 eine Änderung der Stif

tungssatzung vom 13. Dezember 1977 (Amtsbl. 1977 S. 84),

zuletzt geändert am 25. März 1992 (Amtsbl. 1992 S. 97), be

schlossen. Die Änderung ist am 15. April 1996 gemäß § 7

Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Satz 4 des Nie

dersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. April 1968 in der

Fassung vom 20. Dezember 1985 (Nds. GVB1. S. 609) von

der Bezirksregierung als staatliche Aufsichtsbehörde geneh

migt worden und tritt mit Wirkung zum 15. April 1996 in

Kraft. Die sich unter Berücksichtigung der Änderungen vom

2. April 1982 (Amtsbl. 1982 S. 19), vom 4. Dezember 1991

(Amtsbl. 1992 S. 97) und dieser Änderung sowie der geän

derten Bezeichnung der staatlichen Aufsichtsbehörde in § 15

Abs. 4 ergebende Neufassung der Stiftungssatzung wird

hiermit bekanntgemacht.

Wolfenbüttel, den 29. Mai 1996

Landeskirchenamt

Niemann

Satzung

der „Stiftung Maria-Stehmann-Haus"

Der seit dem 7. Oktober 1955 bestehende „Verein Evange

lisches Mädchenwohnheim e. V." hat am 10. Juni 1975 die

Stiftung des bürgerlichen Rechts Evangelisches Mädchen

wohnheim „Maria-Stehmann-Haus" gegründet. Der Präsi

dent des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braun

schweig als staatliche Stiftungsbehörde hat am 2. Juli 1975

die Errichtung dieser Stiftung genehmigt. Am 27. August

1975 folgte die Anerkennung als kirchliche Stiftung durch

das Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche in Braun

schweig als kirchliche Stiftungsbehörde.

Der Stiftungsvorstand hat am 8. September 1977 eine Er

weiterung des Stiftungszweckes und andere Satzungsände

rungen am 24. November 1977 und am 13. Dezember 1977

beschlossen, nachdem sich herausgestellt hatte, daß der ge

genwärtige einzige Stiftungszweck, ein evangelisches Wohn

heim für Schülerinnen, berufstätige oder in der Berufsaus

bildung befindliche Mädchen und alleinstehende Frauen zu

betreiben, nicht mehr ausschließlich verfolgt werden kann.

Mit Genehmigung der staatlichen Stiftungsbehörde vom

21. Dezember 1977 und der kirchlichen Stiftungsbehörde

vom 14. Dezember 1977 hat die Satzung folgende Fassung

erhalten:

§ 1

Name, Sitz und Rechtsform der Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung Maria-Steh

mann-Haus''. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerli

chen Rechts und hat ihren Sitz in Braunschweig.

(2) Die Stiftung ist Mitglied des Diakonischen Werkes —

Innere Mission und Hilfswerk — der Ev.-luth. Landeskirche

in Braunschweig e. V. und damit dem Diakonischen Werk —

Innere Mission und Hilfswerk — der Evangelischen Kirche

in Deutschland angeschlossen.

(3) Die Stiftung ist als kirchliche Stiftung gemäß § 20 des

Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. Juli 1968 (Nds.

GVB1. 1968, S. 119) anerkannt.

§ 2

Stiftungszweck

(1) Die Stiftung hat den Zweck,

a) ein evangelisches Wohnheim für Schülerinnen, berufstäti

ge oder in der Berufsausbildung befindliche Mädchen

und alleinstehende Frauen oder

b) Behindertenarbeit oder Altenarbeit der Evangelischen

Stiftung Neuerkerode zu fördern, insbesondere ihr die

Räume des in § 4 Abs. 1 Buchstabe a) bezeichneten Ge

bäudes für ihre satzungsmäßigen Zwecke zu überlassen.

(2) Diese Arbeit gründet sich auf den Auftrag der Kirche,

Verantwortung für das Zeugnis des Evangeliums und den

Dienst der Diakonie zu tragen und wirksam werden zu lassen.

(3) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmit

telbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im

Sinne der steuerlichen Bestimmungen und ihrer Durchfüh

rungsvorschriften. Die Stiftung ist selbstlos tätig.

§3

(1) Auf Stiftungsgenuß besteht kein Rechtsanspruch.

(2) Die Stiftung darf keine Gewinnabsichten verfolgen. Sie

darf keine juristischen oder natürlichen Personen durch

Ausgaben, Zuwendungen oder Leistungen, die dem Zweck
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der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe

Unterstützungen oder Vergütungen begünstigen.

§4

Widmung des Vermögens

(1) Das Vermögen der Stiftung bilden:

a) das Erbbaurecht an dem Grundstück Braunschweig, Frei-

sestraße 26, eingetragen in dem Erbbaugrundbuch von

Braunschweig Band 168 A Blatt 3523 nebst dem Eigen

tum an dem auf diesem Grundstück errichteten Gebäude,

b) und das in diesem Gebäude und auf dem Grundstück be

findliche Inventar.

(2) Das Vermögen ist ausschließlich dem in § 2 genannten

Zweck gewidmet.

(3) Die Stiftung hat das in § 4 Abs. 1 a) und b) genannte

Vermögen vom „Verein Evangelisches Mädchenwohnheim

e. V." übertragen bekommen. Mit dem Vereinsvermögen hat

die Stiftung alle damit verbundenen öffentlichen und priva

ten Lasten einschließlich der ihnen zugrundeliegenden per

sönlichen Haftung übernommen, so daß der „Verein Evan

gelisches Mädchenwohnheim e. V." von sämtlichen Verbind

lichkeiten freigestellt worden ist. Insbesondere ist die Stif

tung auch in alle Rechte und Verpflichtungen des Evangeli

schen Mädchenwohnheimes e. V. eingetreten, die durch den

Erbbauvertrag zwischen dem Braunschweigischen Kloster-

und Studienfonds in der Fassung des ersten Nachtrages vom

24. Februar 1959 begründet worden sind.

§5

Stiftungsmittel

Die zur Erfüllung des Stiftungszweckes erforderlichen

Mittel werden aufgebracht:

a) aus zu zahlenden Mieten, aus Pflegesätzen oder anderen

Leistungsentgelten sowie Mitteln der Evangelischen Stif

tung Neuerkerode,

b) aus freiwilligen, der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungs

zweckes gemachten Zuwendungen Dritter, insbesondere

der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig,

c) durch die Aufnahme von Darlehen,

d) aus den Erträgen des Vermögens der Stiftung.

§6

(1) Alle Mittel der Stiftung sind für die Zwecke nach § 2

gebunden und ausschließlich und unmittelbar für diese

Zwecke zu verausgaben, jedoch können Erträge der Stiftung

auch ganz oder teilweise einer Rücklage zugeführt werden,

wenn und solange dies erforderlich ist, um die steuerbegün

stigten, satzungsgemäßen Zwecke der Stiftung nachhaltig er

füllen zu können. Die Bildung solcher Rücklagen geschieht

aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Verwal

tungsrates.

(2) Zustiftungen durch den Stifter oder durch Dritte sind

jederzeit möglich.

§7

Vertretung der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Verwal

tungsrat.

(2) Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich (ge

setzlich) vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

im Verhinderungsfalle durch seinen Stellvertreter. Bei Ver

hinderung beider wird der Vorsitzende durch das dem

Lebensalter nach älteste Mitglied vertreten. Verpflichtungs

erklärungen in notariellen Urkunden bedürfen der Unter

schrift des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzen

den und der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des Stif

tungsvorstandes.

(3) Der Verwaltungsrat kann außerdem im Einvernehmen

mit dem Vorsitzenden des Vorstandes — jederzeit wider

ruflich — Bevollmächtigte für bestimmte Geschäftskreise

bestellen, die gemeinsam mit dem Vorsitzenden oder für

bestimmte Rechtsakte auch alleinvertretungsberechtigt sind.

§ 8

Zusammensetzung der Stiftungsorgane

Der Vorstand und der Verwaltungsrat setzen sich aus den

Mitgliedern des Vorstandes und des Verwaltungsrates der

Evangelischen Stiftung Neuerkerode zusammen.

§9

Arbeitsweise der Stiftungsorgane

(1) Für die Geschäftsführung, die Durchführung der Sit

zungen, die Beschlußfassung und den Umfang der Aufgaben

des Vorstandes und des Verwaltungsrates finden die §§ 6 bis

15 der Satzung der „Evangelischen Stiftung Neuerkerode" in

ihrer jeweiligen Fassung mit der Maßgabe Anwendung, daß

die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates der

„Stiftung Maria-Stehmann-Haus" für Rechtsgeschäfte mit

der „Evangelischen Stiftung Neuerkerode" von den Be

schränkungen des § 181 BGB befreit sind.

(2) Wird der Stiftungszweck nach § 2 Abs. 1 a) betrieben,

so nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit bera

tender Stimme der für die Jugendarbeit zuständige Referent

des Landeskirchenamtes und zwei weitere Mitglieder teil, die

vom Diakonischen Werk der Ev.-luth. Landeskirche in

Braunschweig e. V. benannt werden und von denen ein Mit

glied eine Frau sein soll.

§ 10

Wirtschaftsführung der Stiftung

(1) Die Stiftung ist zu einer ordnungsmäßigen und wirt

schaftlichen Finanzgebarung und Verwaltung des Stiftungs

vermögens bei Erfüllung des Stiftungszweckes sowie zur stif

tungsgemäßen Verwendung ihrer Einkünfte verpflichtet.

(2) Es darf niemand durch zweckfremde Verwaltungsaus

gaben oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be

günstigt werden.

(3) Organmitglieder, die ihre Obliegenheiten vorsätzlich

oder grob fahrlässig verletzen, sind der Stiftung zum Ersatz

des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Für leichte

Fahrlässigkeit wird nicht gehaftet. Sind für den Schaden

mehrere Organmitglieder nebeneinander verantwortlich, so

haften sie als Gesamtschuldner.

§ 11

Wirtschaftsplan

(1) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.
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(2) Vor Beginn eines jeden Rechnungsjahres soll sich der

Stiftungsvorstand vom Verwaltungsrat einen Wirtschafts

und Investitionsplan genehmigen lassen. Dieser muß alle

Einnahmen und Ausgaben — nach Zweckbestimmung und

Ansatz getrennt —, die für das Rechnungsjahr zu erwarten

sind, ausweisen und, notfalls unter Aufnahme entsprechen

der Kredite, zum Ausgleich bringen.

(3) Die Einnahmen und Ausgaben sind gegenseitig

deckungsfähig. Überschreitungen von Ausgabenpositionen

des Voranschlages jeder Art, die im Wirtschaftsplan keine

Deckung finden, bedürfen der nachträglichen Genehmigung

des Verwaltungsrates.

§ 12

Jahresabschluß

(1) Nach Abschluß des Rechnungsjahres soll der Stif

tungsvorstand spätestens vier Monate nach Beginn des neu

en Rechnungsjahres dem Verwaltungsrat einen Rechnungs

abschluß zur Annahme vorlegen. Dieser ist aufgrund der

kaufmännischen Buchführung zu erstellen und muß eine

Vermögensübersicht (Bilanz), aus der die Veränderung des

Stiftungsvermögens ersichtlich ist, und eine Aufwands- und

Ertragsrechnung enthalten. Dem Jahresabschluß ist ein Prü

fungsbericht beizulegen, der von einem Angehörigen der

wirtschaftsprüfenden bzw. wirtschafts- und steuerberaten

den Berufe oder einer solchen Körperschaft, — tunlichst mit

Erfahrungen in der Prüfung von Anstaltsstiftungen des Dia

konischen Werkes — zu erstellen ist. Der Bericht soll sich

ferner über die Finanz- und Ertragslage der Anstalten sowie

über die Richtigkeit des Jahresabschlusses und eine Empfeh

lung zur Entlastung des Vorstandes äußern.

(2) Nach der Erklärung zur Entlastung durch den Verwal

tungsrat ist der Jahresabschluß nebst Prüfungsbericht und

der Entlastungserklärung innerhalb eines Monates der

kirchlichen Aufsichtsbehörde einzureichen.

§ 13

Satzungsänderungen

(1) Eine Änderung der Satzung kann mit einer Mehrheit

von zwei Dritteln und einer solchen des Stiftungszweckes mit

einer Mehrheit von sieben Mitgliedern des Verwaltungsrates

beschlossen werden.

(2) Eine Änderung des § 2 Abs. 1 a) bedarf der Zustim

mung des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche

in Braunschweig e. V.

§ 14

Genehmigungen und Vermögensanfall

(1) Jede Satzungsänderung, die eine Zweckänderung, eine

Zusammenlegung oder Verlegung außerhalb des Landes

Niedersachsen betrifft, bedarf der Genehmigung auch der

staatlichen Aufsichtsbehörde; alle übrigen Satzungsände

rungen sind nur durch die kirchliche Aufsichtsbehörde zu

genehmigen.

(2) Zum Erwerb, zur Veräußerung oder zur Belastung von

Grundstücken sowie zur Veräußerung von sonstigem Stif

tungsvermögen im Sinne von § 4 Abs. 1 und zur Aufnahme

von Darlehen im Wert von mehr als 50000,— DM bedarf es

der Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde.

(3) Im Falle der Aufhebung der Stiftung fällt das Stif

tungsvermögen an die Ev.-luth. Landeskirche in Braun

schweig, die es möglichst zu dem in § 2 dieser Satzung be

stimmten Zweck, auf jeden Fall aber unmittelbar und aus

schließlich für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche

Zwecke zu verwenden hat.

§ 15

Aufsicht über die Stiftung

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der kirchlichen

und staatlichen Aufsichtsbehörde.

(2) Die Stiftung untersteht der kirchlichen Aufsichtsbe

hörde, soweit nicht durch Gesetz oder durch diese Satzung

die staatliche Aufsichtsbehörde zuständig ist. Sofern sich der

Stiftungsvorstand oder der Verwaltungsrat mit Anfragen

oder Berichten an die staatliche Aufsichtsbehörde wenden

muß, sind diese über die kirchliche Aufsichtsbehörde zu lei

ten, die ihre Stellungnahme beifügt.

(3) Kirchliche Stiftungsbehörde ist das Landeskirchenamt

der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, die die Aufsicht

im Rahmen des § 20 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes

führt und die Rechte und Pflichten nach §§ 10 Abs. 1 und

11 bis 16 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes wahr

nimmt.

(4) Staatliche Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung

Braunschweig.

§ 16

Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung in der jetzigen Fassung tritt am 1. Januar

1978 in Kraft, nachdem die staatliche Stiftungsaufsichtsbe

hörde sie genehmigt hat (betrifft das Inkrafttreten der Fas

sung vom 13. Dezember 1977).

Ausschreibungen von Pfarrstellen

und anderen Stellen

Die Pfarrstelle Remlingen mit Semmenstedt und Timmern

in Semmenstedt. Die Besetzung erfolgt durch die Kirchenre

gierung. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1996 an das Lan

deskirchenamt in Wolfenbüttel zu richten. Der Bewerbung

ist ein kurzer Lebenslauf beizufügen.

Die Pfarrstelle Kästorf in Wolfsburg mit Brackstedt, Vel-

stove und Warmenau. Die Besetzung erfolgt durch die Kir

chenregierung. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1996 an

das Landeskirchenamt zu richten. Der Bewerbung ist ein

kurzer Lebenslauf beizufügen.

Die Pfarrstelle Salzdahlum in Wolfcnbüttel mit Apeln-

stedt in Sickte und Volzum in Sickte. Die Besetzung erfolgt

durch Gemeindewahl. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli

1996 an die Kirchenvorstände der Ev.-luth. Kirchengemein

den in Salzdahlum, Apelnstedt und Volzum über das Lan

deskirchenamt zu richten. Der Bewerbung ist ein kurzer

Lebenslauf beizufügen.

Die Pfarrstelle Saalsdorf in Bahrdorf mit Mackendorf in

Bahrdorf und Riekendorf mit Querenhorst. Die Bewerbung
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erfolgt durch Gemeindewahl unter Beachtung bestehender

Patronatsrechte. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1996 an

den Patron Herrn Gebhard von Davier, 38459 Saalsdorf,

Rittergut Altena, zu richten. Der Bewerbung ist ein kurzer

Lebenslauf beizufügen.

Die Pfarrstelle St. Paulus Bez. II in Salzgitter-Lebenstedt.

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Bewerbungen

sind bis zum 31. Juli 1996 an den Kirchenvorstand der

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Paulus in Salzgitter-Leben

stedt zu richten. Der Bewerbung ist ein kurzer Lebenslauf

beizufügen.

Die Pfarrstelle Schlewecke mit Göttingerode in Bad Harz-

burg-Schlewecke. Die Besetzung erfolgt durch die Kirchen

regierung. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1996 an das

Landeskirchenamt in Wolfenbüttel zu richten. Der Bewer

bung ist ein kurzer Lebenslauf beizufügen.

Die Pfarrstelle St. Petri in Jerxheim mit Beierstedt. Die

Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Bewerbungen sind

bis zum 31. Juli 1996 an die Kirchenvorstände der Ev.-luth.

Kirchengemeinden St. Petri in Jerxheim und Beierstedt über

das Landeskirchenamt zu richten. Der Bewerbung ist ein

kurzer Lebenslauf beizufügen.

Die Pfarrstelle Weststadt Bez. III in Braunschweig. Die

Besetzung erfolgt durch die Kirchenregierung. Bewerbungen

sind bis zum 31. Juli 1996 an das Landeskirchenamt in Wol

fenbüttel zu richten. Der Bewerbung ist ein kurzer Lebens

lauf beizufügen.

Die Pfarrstelle St. Johannis und Mauritius in Gittelde mit

Teichhütte. Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Be

werbungen sind bis zum 31. Juli 1996 an den Kirchenvor

stand der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannes und Mau

ritius in Gittelde über das Landeskirchenamt in Wolfenbüt

tel zu richten. Der Bewerbung ist ein kurzer Lebenslauf bei

zufügen.

Die Pfarrstelle St. Johannis Bez. II in Braunschweig. Die

Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Bewerbungen sind

bis zum 15. August 1996 an den Kirchenvorstand der

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis in Braunschweig zu

richten. Der Bewerbung ist ein kurzer Lebenslauf beizu

fügen.

Wolfenbüttel, den 15. Juli 1996

Landeskirchenamt

Becker

Besetzung von Pfarrstellen und anderen Stellen

Die Pfarrstelle Sambleben mit Ampleben, Eilum und

Kneitlingen ab 1. Juni 1996 durch Pfarrer Christian Hell-

mers, bisher Pfarrer auf Probe in Salzgitter-Lebenstedt.

Die Pfarrstelle Trinitatiskirche in Schapen ab 1. Juni 1996

durch Pfarrer Lothar Voges, bisher Pfarrer auf Probe dort,

mit einem halben Dienstauftrag.

Die Pfarrstelle St. Paulus Sauingen mit Üfingen und

Bleckenstedt ab 1. Juni 1996 durch Pfarrer Dirk Westphal,

bisher Volkersheim.

Pastor Ponniah Manoharan, Indien, wurde ab 1. Juni 1996

als Pfarrer unserer Landeskirche für die Dauer von drei Jah

ren angestellt und zum Dienst als Asien-Referent zum

Ev.-luth. Missionswerk (ELM) in Hermannsburg abgeordnet.

Wolfenbüttel, den 15. Juli 1996

Landeskirchenamt

Becker

Verwaltung von Pfarrstellen und anderen Stellen

Die Pfarrstelle Meerdorf mit Duttenstedt und Essinghau-

sen ab 1. Juli 1996 durch Pfarrerin a. Pr. Agnes Vollmer-

Doerk.

Die Pfarrstelle Grasleben ab 1. Juli 1996 durch Pfarrer

a. Pr. Thomas Meyer.

Die Pfarrstelle Greene ab 1. Juli 1996 durch Pfarrerin

a. Pr. Britta de Marco.

Die Pfarrstelle St. Martini Bez. II in Braunschweig ab

l.Juli 1996 durch Pfarrer a. Pr. Bernard Kiy.

Die Pfarrstelle Westerlinde in Burgdorf mit Binder, Oster-

linde und Wartjenstedt in Stellenteilung des Pfarrerehepaa

res Matthias Bischoff und Christiane Coordes-Bischoff ab

1. Juli 1996, beide Pfarrer/in auf Probe.

Die Pfarrstelle Harlingerode ab 1. Juli 1996 durch Pfarre

rin a. Pr. Irene Sonnabend.

Wolfenbüttel, den 15. Juli 1996

Landeskirchenamt

Becker

Personalnachrichten

In den Ruhestand getreten:

Mit Ablauf des 31. Mai 1996 Pfarrer Roland Herrmann,

Blankenburg.

Entlassung aus dem Dienst:

Pfarrer Klaus-Peter Lehmann, Braunschweig, wurde aus

dem Dienst der Landeskirche entlassen.

I

Verstorben:

Prof. Lic. theol. Dr. Dr. h. c. Werner Strothmann, zuletzt

wohnhaft in Göttingen, am 19. Juni 1996.

Landeskirchenamt:

Landeskirchenamtmann Matthias Siedentop wurde mit

Wirkung vom 1. Juni 1996 zum Landeskirchenamtsrat er

nannt.

Landeskirchenoberinspektor Rene Di Lorenz») wurde mit

Wirkung vom 1. Juni 1996 zum Landeskirchenamtmann er

nannt.
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Zum Landeskirchenmusikdirektor wurde Herr Claus-

Eduard Hecker, Oldenburg, ernannt.

Wolfenbüttel, den 15. Juli 1996

Landeskirchenamt

Becker

Berichtigungen

Nachstehend werden folgende Berichtigungen bekanntge

geben, die wir bitten, handschriftlich in den jeweiligen Tex

ten vorzunehmen.

1. Die Muster-Friedhofsordnung vom 4. Oktober 1994

(Amtsbl. 1994 S. 10) ist wie folgt zu berichtigen:

a) In § 5 Abs. 6 Zeile 3 wird das Wort „bei" ersetzt durch

„mit".

b) In § 18 Abs. 3 ist das Zitat „§ 16 Abs. 4" zu ersetzen

durch „§ 17 Abs. 6".

c) In § 20 Abs. 3 ist das Zitat „(§ 12 Abs. 4)" zu ersetzen

durch „(§ 11 Abs. 2)".

d) In § 22 Abs. 1 Zeile 6 ist das Wort „der" vor „Deut

schen" zu ersetzen durch „des".

2. Die im Amtsblat 1996 S. 56 bekanntgemachte Verordnung

des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in

Niedersachsen zum Gemeinsamen Wegstreckenentschä

digungsgesetz (Wegstreckenentschädigungsverordnung-

WEVO) vom 28. Dezember 1995 ist versehentlich im

Amtsblatt 1996 S. 71/72 noch einmal veröffentlicht wor

den. Es wird gebeten, den Text an dieser Stelle zu strei

chen.

3. Der bei der „Bekanntmachung der Satzung der Evangeli

schen Erwachsenenbildung Niedersachsen" vom 16. Fe

bruar 1996 (Amtsbl. 1996 S. 69) gegebene Hinweis auf die

Rechtssammlung des Landeskirche „RS 651" ist in „RS

222.1" zu ändern.

4. Die bei der „Bekanntmachung zur Änderung der Satzung

der Stiftung Lukas-Werk in Salzgitter" und bei der „Be

richtigung der Bekanntmachung der Änderung der Sat

zung der Grotjahn-Stiftung zu Schiaden", jeweils veröf

fentlicht im Amtsblatt 1996 S. 72, angegebenen Hinweise

auf die Rechtssammlung der Landeskirche „RS 651" sind

ersatzlos zu streichen.

5. Im Amtsblatt 1996 S. 75 ist die Amtsbezeichnung des Dr.

Hans-Christoph Deppe von Pastor in Pfarrer zu ändern.

Wolfenbüttel, den 4. Juni 1996

Landeskirchenamt

Niemann
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